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Zweite Beschlußempfehlung*) 
des Finanzausschusses (7. Ausschuß) 

zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und F.D.P. 
- Drucksache 13/4839 - 

Entwurf eines Jahressteuergesetzes (JStG) 1997 

Beschlußempfehlung *) 
des Finanzausschusses (7. Ausschuß) 

a) zu dem Gesetzentwurf des Bundesrates 
- Drucksache 13/4542 - 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Jahressteuergesetzes 1996 
(steuerliches Reisekostenrecht) 

b) zu dem Gesetzentwurf der Abgeordneten Dr. Antje Vollmer, 
Albert Schmidt (Hitzhofen), Christine Scheel, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 13/4750 - 

Entwurf eines Gesetzes zur Sicherung der künstlerischen und 
kulturellen Vielfalt bei Auftritten von Künstlern und Künstlerinnen, 
die ihren Wohnsitz im Ausland haben 
(Einkommensteuer-Änderungsgesetz EStÄndG) 

c) zu dem Gesetzentwurf der Abgeordneten Christine Scheel, 
Franziska Eichstädt-Bohlig, Kristin Heyne, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 13/4838 - 

Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung der Vermögensteuer 
und der Erbschaftsteuer 

*) Der Bericht der Abgeordneten Gisela Frick, Gerda Hasselfeldt, Dr. Barbara Hendricks, Christine Scheel 
und Dr. Uwe-Jens Rössel wird mit Drucksache 13/5952 gesondert verteilt. 
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d) zu dem Gesetzentwurf der Fraktion der SPD 
- Drucksache 13/5504 - 

Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung der Vermögensteuer 
und der Erbschaftsteuer 

e) zu dem Antrag der Fraktion der SPD 
- Drucksache 13/3230 - 

Arbeitsplätze schaffen, Arbeitskosten senken, die Wirtschaft ökologisch 
modernisieren 

f) zu dem Antrag der Abgeordneten Dr. Barbara Höll, Dr. Uwe-Jens Rössel, 
Dr. Christa Luft, weiterer Abgeordneter und der Gruppe der PDS 
- Drucksache 13/4845 - 

Den Reichtum umverteilen - Für eine gerechte Ausgestaltung 
der Erbschaftsbesteuerung 

g) zu dem Antrag der Fraktion der SPD 
- Drucksache 13/4859 - 

Aktionsprogramm gegen Wirtschaftskriminalität und Steuerhinterziehung 

h) zu dem Antrag der Abgeordneten Werner Schulz (Berlin), Christine Scheel, 
Margareta Wolf (Frankfurt) und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 13/4871 - 

Solidaritätszuschlag weiter notwendig 

A. Problem 

1.  Entwurf eines Jahressteuergesetzes (JStG) 1997 
(Koalitionsfraktionen - Drucksache 13/4839) 

Aus den Beschlüssen des Bundesverfassungsgerichts vom 22. Juni 
1995 zur Vermögensteuer und zur Erbschaftsteuer sind Konse-
quenzen zu ziehen. Die steuerlichen Maßnahmen des Aktions-
programms für Investitionen und Arbeitsplätze der Bundesregie-
rung und des Programms für mehr Wachstum und Beschäftigung 
der Koalitionsfraktionen sind zu verwirklichen. Umsatzsteuer-
liche Vorgaben der EU sind in deutsches Recht umzusetzen. 
Steuervergünstigungen sind abzubauen, das Steuerrecht ist zu 
vereinfachen. 
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2. Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Jahressteuer-
gesetzes 1996 (steuerliches Reisekostenrecht - Bundesrat; 
Drucksache 13/4542) 

Die Neuregelung des steuerlichen Reisekostenrechts im Rahmen 
des Jahressteuergesetzes 1996 ist auf Kritik gestoßen. 

3. Entwurf eines Gesetzes zur Sicherung der künstlerischen und 
kulturellen Vielfalt bei Auftritten von Künstlern und Künstlerin-
nen, die ihren Wohnsitz im Ausland haben (Einkommensteuer-
Änderungsgesetz - EStÄndG; (Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN- Drucksache 13/4750) 

Auch die im Jahressteuergesetz 1996 erfolgte Änderung der Be-
steuerung ausländischer Künstler und Berufssportler ist kritisiert 
worden. 

4. Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung der Vermögensteuer 
und der Erbschaftsteuer (Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 13/4838) 

Auch dieser Gesetzentwurf zieht Schlußfolgerungen aus den Be-
schlüssen des Bundesverfassungsgerichts vom 22. Juni 1995. 

5. Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung der Vermögensteuer und 
der Erbschaftsteuer (Fraktion der SPD - Drucksache 13/5504) 

Dieser Gesetzentwurf zieht ebenfalls Schlußfolgerungen aus den 
Beschlüssen des Bundesverfassungsgerichts vom 22. Juni 1995. 

6. Antrag „Arbeitsplätze schaffen, Arbeitskosten senken, 
die Wirtschaft ökologisch modernisieren" (Fraktion der SPD -  

Drucksache 13/3230) 

Die Antragsteller fordern die Bundesregierung u. a. zur Vorlage 
verschiedener umweltpolitischer Vorschläge und zur Vorlage von 
Gesetzentwürfen auf, die auf Beitragssenkungen in der Arbeitslo-
senversicherung und höhere Zuschüsse an die Bundesanstalt für 
Arbeit einerseits und - zur Finanzierung dieser Maßnahmen - auf 
höhere Steuern auf den Energieverbrauch andererseits zielen. 

7. Antrag „Den Reichtum umverteilen - Für eine gerechte 
Ausgestaltung der Erbschaftsbesteuerung (Gruppe der PDS - 
Drucksache 13/4845) 

Der Antrag zielt darauf ab, das Erbschaftsteuerrecht insbesondere 
mit dem Ziel der Vermögensumverteilung neu zu gestalten. 

8. Antrag „Aktionsprogramm gegen Wirtschaftskriminalität und 
Steuerhinterziehung" (Fraktion der SPD - Drucksache 13/4859) 

Um hohen Steuerausfällen zu begegnen, forde rn  die Antragsteller 
von der Bundesregierung die Vorlage eines Aktionsprogramms 
zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung und Schattenwirt-
schaft. 
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9. Antrag „Solidaritätszuschlag weiter notwendig" 
(Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN- Drucksache 13/4871) 

Die Antragsteller wenden sich gegen die im Entwurf eines Jahres-
steuergesetzes 1997 (Drucksachen 13/4839 und 13/5359) vorge-
sehene Senkung des Solidaritätszuschlags. 

B. Lösung 

1. Entwurf eines Jahressteuergesetzes 1997 (Koalitionsfraktionen 
- Drucksache 13/4839) 

Annahme des Gesetzentwurfs in der vom Ausschuß veränderten 
Fassung. 

Der von den Koalitionsfraktionen eingebrachte Gesetzentwurf 
sieht zahlreiche Rechtsänderungen vor, von denen hervorzuhe-
ben sind: 

- Neuregelung der Bewe rtung des Grundbesitzes durch Verzicht 
auf die Einheitsbewertung und Einführung einer Bedarfsbewer-
tung für Zwecke der Erbschaft- und Schenkungsteuer sowie 
der Grunderwerbsteuer auf der Basis eines Wohn-/Nutzflächen-
verfahrens mit einer Option für ein Ertragswertverfahren bei 
den Mietwohngrundstücken. 

- Neuordnung der Erbschaft- und Schenkungsteuer insbeson-
dere durch 

= Erhöhung des Freibetrags für Ehegatten von 250 000 DM auf 
1 000 000 DM und für Kinder von 90 000 DM auf 750 000 DM, 

= Verdoppelung des Versorgungsfreibetrags für Ehegatten von 
bis zu 250 000 DM auf bis zu 500 000 DM, 

= Zusammenfassung der bisherigen vier Steuerklassen zu drei 
Steuerklassen, Senkung des höchsten Steuersatzes von bis-
her 30 v. H. auf 50 v. H., 

= Verdoppelung des Bewertungsabschlags für das über den 
Freibetrag von 500 000 DM hinausgehende Produktivvermö-
gen (Betriebsvermögen und wesentliche Beteiligungen) von 
25 v. H. auf 50 v. H. bei Einbeziehung der land- und forstwirt-
schaftlichen Betriebe in den Freibetrag und den Bewertungs-
abschlag. 

- Aufhebung des Vermögensteuergesetzes bei Überführung des 
Aufkommens der Vermögensteuer auf das Privatvermögen in 
die Erbschaft- und Schenkungsteuer. 

- Senkung des Solidaritätszuschlags von 7,5 v. H. auf 6,5 v. H. ab 
1997 und auf 5,5 v. H. ab 1998. 

- Verschiebung der Anhebung des Kindergeldes und des Kinder

-

freibetrags sowie des Grundfreibetrags um ein Jahr auf 1998. 

- Rückübertragung von Anteilen am Umsatzsteueraufkommen 
infolge der Absenkung des Solidaritätszuschlags und der Ver-
schiebung der Anhebung des Kindergeldes und des Kinderfrei-
betrags. 
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- Verbesserung der Ansparabschreibung nach § 7 g EStG für Exi-
stenzgründer. 

- Erweiterung der steuerlichen Förderung von Beschäftigungs-
verhältnissen in Privathaushalten bei Vereinfachung der Moda-
litäten durch Einführung des Haushaltsscheckverfahrens. 

- Anhebung der Grenze für die Abgabe jährlicher Lohnsteuer-
Anmeldungen von 1 200 DM auf 1 600 DM. 

- Abschaffung der Sonderabschreibungen für Schiffe und Flug-
zeuge. 

- Einbeziehung der Gutachterausschüsse in die Bedarfsbewer-
tung für steuerliche Zwecke und Konzentration der Gutachter-
ausschüsse bei den kreisfreien Städten und Landkreisen. 

- Umsetzung von EU-Recht bei der Umsatzsteuer insbesondere 
durch eine Neuregelung des Reihengeschäfts und die Einfüh-
rung des Fiskalvertreters. 

Geändert hat der Finanzausschuß den Gesetzentwurf der 
Koalitionsfraktionen in Drucksache 13/4839 im Kern durch fol-
gende Maßnahmen: 

- Herausnahme des umsatzsteuerlichen Teils der Vorlage aus 
dem Gesetzentwurf, da dieser Teil der Gesetzesvorlage bereits 
als Entwurf eines Umsatzsteuer-Änderungsgesetzes 1997 vom 
Deutschen Bundestag verabschiedet worden ist (Drucksache 
13/5758). 

- Im Bewertungsrecht Verzicht auf ein Wohn-/Nutzflächenver-
fahren zugunsten eines Ertragswertverfahrens. 

- Bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer 

= Verzicht auf den Bewertungszuschlag von 40 v. H. bei den 
Betriebsgrundstücken, 

= Übernahme der Steuerbilanzwerte bei den Betriebsgrund-
stücken in Sonderfällen, 

= Festsetzung der Freibeträge 

• bei Ehegatten auf 600 000 DM statt auf 1 000 000 DM, 

• bei Kindern auf 400 000 DM statt auf 750 000 DM, 

• bei den übrigen Personen der Steuerklasse I auf 100 000 
DM statt auf 150 000 DM, 

• bei Personen der Steuerklasse II auf 20 000 DM statt auf 
50 000 DM, 

• bei Personen der Steuerklasse III auf 10 000 DM statt auf 
25 000 DM, 

= Änderung des zunächst vorgesehenen Erbschaft- und Schen-
kungsteuertarifs in der Form, daß er im Zusammenwirken 
mit den geänderten Bemessungsgrundlagen und Steuerbe-
freiungen das angestrebte Steueraufkommen (5,3 Mrd. DM 
unter 
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Zugrundelegung aktualisierter Schätzgrundlagen) ermög-
licht. Dabei 

= Abflachung des mittleren Tarifbereichs durch Einfügung 
zweier weiterer Tarifstufen, 

= Anhebung des höchsten Steuersatzes in der Steuerklasse I 
von 25 v. H. auf 30 v. H. und 

= Sicherstellung, daß der Übergang von Betriebsvermögen, 
land- und forstwirtschaftlichem Vermögen und wesentli-
chen Beteiligungen an Kapitalgesellschaften unabhängig 
vom Verwandtschaftsgrad nach Steuerklasse I besteuert 
wird, sofern der Erwerber diese Vermögen selbst minde-
stens fünf Jahre fortführt. 

- Herausnahme des die Aufhebung der Vermögensteuer regeln-
den Artikels 5 aus dem Gesetzentwurf mit der Folge, daß die 
Vermögensteuer zwar formal weiterbestehen bleibt, aber we-
gen des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts zur Vermö-
gensteuer vom 22. Juni 1995 nicht erhoben werden kann. 

- Erhöhung des Grunderwerbsteuersatzes von 2 v. H. auf 3 v. H. 

- Herausnahme des den stufenweisen Abbau des Solidaritätszu

-

schlags ab 1997 regelnden Artikels 10 aus dem Gesetzentwurf. 

- Bei der Einkommensteuer 

= bei Kundenbindungsprogrammen 

• Einführung eines Freibetrags von 2 400 DM für unentgelt-
lich empfangene Sachprämien für die persönliche Inan-
spruchnahme von Dienstleistungen von Unternehmen, 

• Schaffung der Möglichkeit, die Einkommensteuer auf den 
nicht steuerfreien Teil dieser Prämien pauschal mit 2 v. H. 
durch das die Prämien gewährende Unternehmen zu erhe

-

ben, 

= Verbesserung des steuerlichen Reisekostenrechts durch 

• Absenkung der Abwesenheitsdauer bei dem Pauschalbe-
trag von 10 DM von mindestens zehn Stunden auf minde-
stens acht Stunden, 

• Schaffung der Möglichkeit für den Arbeitgeber, die Lohn-
steuer auf steuerpflichtige Teile des von ihm ersetzten Ver-
pflegungsmehraufwands mit 25 v. H. zu übernehmen, so-
weit diese Teile des Mehraufwands die Pauschbeträge um 
nicht mehr als 100 v. H. übersteigen, bei Befreiung dieser 
Lohnteile von der Sozialversicherungspflicht, 

= Anpassung des Bundesreisekostengesetzes an das steuer-
liche Reisekostenrecht, 

= Ausweitung der Möglichkeit, in der Land- und Forstwirt-
schaft die Lohnsteuer für Aushilfskräfte zu pauschalieren, bei 
Anhebung des Pauschsatzes von 3 v. H. auf 5 v. H., 

= bei den Sonder- und Ansparabschreibungen nach § 7 g EStG, 

 



Deutscher Bundestag -13. Wahlperiode 	Drucksache 13/5951 

• Verbesserung der Wertgrenze für die Inanspruchnahme 
von Sonderabschreibungen und Ansparabschreibungen 
von einem Einheitswert des Betriebsvermögens von 
240 000 DM auf einen Steuerbilanzwert von 400 000 DM, 

• Verlängerung des Gründungszeitraums von drei auf sechs 
Jahre bei der Sonderregelung für Existenzgründer, 

= Verzicht auf die Verschiebung der Kindergeld- und Kinder-
freibetragserhöhung bei Beibehaltung der Verschiebung der 
Grundfreibetragserhöhung, 

= Verzicht auf ein Veranlagungswahlrecht bei beschränkt steu-
erpflichtigen Künstlern, Berufssportlern u. a., statt dessen 
Einführung eines Erstattungsverfahrens in diesen Fä llen, das 
vom Bundesamt für Finanzen durchgeführt werden soll, 

= bei den Sonderabschreibungen für Handelsschiffe 

• Wegfall dieser Steuervergünstigung nicht erst für Schiff-
bauverträge und Kaufverträge ab 1. Mai 1996, sondern ab 
25. April 1996, 

• Beschränkung der Verlustzuweisungsmöglichkeit von bis-
her 125 v. H. auf 100 v. H. der Kapitaleinlage ebenfalls bei 
Verträgen ab 25. April 1996, 

• Beibehaltung der bisherigen Vergünstigungen für Gesell-
schafter von Personengesellschaften mit Schiffbauvertrag 
oder Kaufvertrag vor dem 25. April 1996. 

- Herausnahme des die Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 
regelnden Artikels 11 aus dem Gesetzentwurf im Hinblick dar-
auf, daß die Rückführung des Solidaritätszuschlags ab 1997 und 
die Verschiebung der Kindergelderhöhung auf 1998 nicht erfol-
gen. 

- Befreiung des im Ausland erwirtschafteten Gewerbeertrags im 
Inland ansässiger Seeschiffahrtsunternehmen von der Gewer-
beertragsteuer. 

- Vermeidung der Zahlung von Erstattungszinsen in Fällen des 
Verlustrücktrags und bei rückwirkenden Ereignissen. 

- Verzicht auf die Konzentration der Gutachterausschüsse bei 
den kreisfreien Städten und Landkreisen. 

- Verbesserung der Rückgriffsmöglichkeiten und Verkürzung 
des Zeitraums für die rückwirkende Gewährung von Unter-
haltsvorschuß beim Unterhaltsvorschußgesetz. 

Angenommen mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen gegen 
die Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und der Gruppe der PDS. 

2. Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Jahressteuer-
gesetzes 1996 (steuerliches Reisekostenrecht - Bundesrat; 
Drucksache 13/4542) 

Erledigterklärung. 

Einstimmigkeit im Ausschuß bei Abwesenheit der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 
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3. Entwurf eines Gesetzes zur Sicherung der künstlerischen und 
kulturellen Vielfalt bei Auftritten von Künstlern und Künstlerin-
nen, die ihren Wohnsitz im Ausland haben (Einkommensteuer-
Änderungsgesetz - EStÄndG; Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN - Drucksache 13/4750) 

Ablehnung. 

Abgelehnt mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen und der 
Fraktion der SPD gegen die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN bei Stimmenthaltung der Gruppe der PDS. 

4. Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung der Vermögensteuer 
und der Erbschaftsteuer (Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 13/4838) 

Ablehnung. 

Abgelehnt mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen und der 
Fraktion der SPD gegen die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN bei Stimmenthaltung der Gruppe der PDS. 

5. Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung der Vermögensteuer 
und der Erbschaftsteuer (Fraktion der SPD - Drucksache 
13/5504) 

Ablehnung. 

Abgelehnt mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen und der 
Gruppe der PDS gegen die Fraktion der SPD bei Abwesenheit 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

6. Antrag „Arbeitsplätze schaffen, Arbeitskosten senken, die 
Wirtschaft ökologisch modernisieren" (Fraktion der SPD - 
Drucksache 13/3230) 

Ablehnung. 

Abgelehnt mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen gegen die 
Stimmen der Fraktion der SPD bei Stimmenthaltung der Gruppe 
der PDS und Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN. 

7. Antrag „Den Reichtum umverteilen - Für eine gerechte Ausge-
staltung der Erbschaftsbesteuerung" (Gruppe der PDS - Druck-
sache 13/4845) 

Ablehnung. 

Abgelehnt mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen und der 
Fraktion der SPD gegen die Gruppe der PDS bei Abwesenheit 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 
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B. Antrag „Aktionsprogramm gegen Wirtschaftskriminalität und 
Steuerhinterziehung" (Fraktion der SPD - Drucksache 13/4859) 

Ablehnung. 

Abgelehnt mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen gegen die 
Stimmen der Fraktion der SPD und der Gruppe der PDS bei Ab-
wesenheit der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

9. Antrag „Solidaritätszuschlag weiter notwendig" (BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN - Drucksache 13/4871) 

Ablehnung. 

Abgelehnt mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen gegen die 
Stimmen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der 
Gruppe der PDS bei Stimmenthaltung der Fraktion der SPD. 

C. Alternativen 

- Annahme der unter a) bis h) dieses Vorblatts genannten Gesetz-
entwürfe und Anträge der Fraktionen der SPD, BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN, der Gruppe der PDS und des Bundesrates. 

- Annahme folgender, von der Fraktion der SPD im Finanzaus-
schuß gestellter Änderungsanträge: 

= Förderung der Beschäftigung in privaten Haushalten durch 
Dienstleistungsgutscheine und Dienstleistungsagenturen an-
stelle des Sonderausgabenabzugs für hauswirtschaftliche Be-
schäftigungsverhältnisse (Drucksache 13/5135), 

= Einführung des halben Einkommensteuersatzes für Ein-
künfte aus freier Erfindertätigkeit und für Vergütungen, die 
Arbeitnehmer für Erfindungen und bet riebliche Verbesse-
rungsvorschläge erhalten, sowie sofortige Absetzbarkeit von 
Aufwendungen, die durch Erfindertätigkeit veranlaßt wor-
den sind, 

= Verzicht auf die Streichung der Sonderabschreibung für 
Handelsschiffe, statt dessen Absenkung dieser Sonderab-
schreibung von derzeit 40 v. H. auf 30 v. H. als Zwischen-
schritt auf dem Weg zur vollständigen Besei tigung dieser 
Vergünstigung. 
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D. Kosten 

Der Entwurf eines Jahressteuergesetzes (JStG) 1997 in der vom 
Finanzausschuß empfohlenen Fassung führt zu folgenden finan-
ziellen Auswirkungen (in Mio. DM): 

Maßnahme 
Gebiets

-

körper

-

schaft 

Ent

-

stehungs

-

jahr1) 

Rechnungsjahr2) 

1997 1998 1999 2000 

Jahressteuergesetz Insg. +6 545 +7 472 +5 410 + 5 276 + 5 460 
insgesamt Bund + 738 + 662 +161 +15 +37 

Länder +5702 +6718 +5314 + 5371 + 5531 

nachrichtlich: 

Gemeinden +105 +92 -65 -111 -108 

Mehreinnahmen 
bei der Sozial-
versicherung 

nachrichtlich: 

+ 232 + 232 + 232 +232 +232 

Auswirkung der 
Nichterhebung der 
Vermögensteuer Länder -9 300 -8 750 -9 400 -10 100 -10 500 

Einschränkung von Insg. + 750 + 750 - - - 
Rückstellungen Bund + 310 + 310 - - - 
bei Kernkraftwerks- Länder + 289 + 289 - - - 
unternehmen (Ver

-

waltungsregelung) 
Gemeinden +151 +151 - - - 

Finanzielle Auswir- Insg. -2 005 - 528 -3 990 - 4 825 - 5 040 
kungen des Jahres- Bund +1 048 + 972 +161 +15 +37 
steuergesetzes 1997 Länder -3 309 -1 743 -4 086 - 4 729 - 4 969 
insgesamt unter Gemeinden + 256 + 243 -65 -111 -108 
Berücksichtigung 

- der Auswirkung 
der Nichterhebung 
der Vermögensteuer 
und 

- der Einschränkung 
von Rückstellungen 
bei Kernkraftwerks

-

unternehmen 

1) Auswirkungen im ersten Veranlagungszeitraum. 
2) Kassenmäßige Auswirkungen der Rechtsänderungen. 
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Beschlußempfehlung 

Der Bundestag wolle beschließen, 

1. a) den vom Finanzausschuß verabschiedeten weiteren Teil des 
Entwurfs eines Jahressteuergesetzes (JStG) 1997 - Drucksa-
che 13/4839 - in der aus der anliegenden Zusammenstellung 
ersichtlichen Fassung anzunehmen und den übrigen Teil des 
Gesetzentwurfs einer späteren Beschlußfassung vorzubehal-
ten, 

b) folgende Entschließung zu fassen: 

aa) Der Deutsche Bundestag bittet die Länder, dafür Sorge zu 
tragen, daß ihr Reisekostenrecht ab 1997 an die steuer-
lichen Regelungen im Einkommensteuergesetz angepaßt 
wird. 

bb) Der Deutsche Bundestag forde rt  die Bundesregierung 
auf, nach Verabschiedung des Jahressteuergesetzes 1997 
und den umfassenden Änderungen im Jahressteuerge-
setz 1996 umgehend Neufassungen des Einkommensteu-
ergesetzes, des Bewertungsgesetzes, des Erbschaftsteu-
ergesetzes, des Eigenheimzulagengesetzes und des Inve-
stitionszulagengesetzes unter Ausschöpfung der dazu ge-
gebenen Ermächtigungen bekanntzumachen. Dabei soll 
auch eine amtliche Satznumerierung eingeführt werden, 
weil sie durch Eindeutigkeit der Verweisungen die 
Rechtssicherheit erhöht und die Anwendung der Gesetze 
erleichtert; 

2. den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Jahressteuer-
gesetzes 1996 (steuerliches Reisekostenrecht) - Drucksache 
13/4542 - für erledigt zu erklären; 

3. den Entwurf eines Gesetzes zur Sicherung der künstlerischen 
und kulturellen Vielfalt bei Auftritten von Künstlern und Künst-
lerinnen, die ihren Wohnsitz im Ausland haben (Einkommen-
steuer-Änderungsgesetz - EStÄndG) - Drucksache 13/4750 - 
abzulehnen; 

4. den Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung der Vermögen-
steuer und der Erbschaftsteuer - Drucksache 13/4838 - abzu-
lehnen; 

5. den Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung der Vermögen-
steuer und der Erbschaftsteuer - Drucksache 13/5504 - abzu-
lehnen; 

6. den Antrag „Arbeitsplätze schaffen, Arbeitskosten senken, die 
Wirtschaft ökologisch modernisieren" - Drucksache 13/3230 - 
abzulehnen; 

7. den Antrag „Den Reichtum umverteilen - Für eine gerechte 
Ausgestaltung der Erbschaftsbesteuerung" - Drucksache 
13/4845 - abzulehnen; 

 



Drucksache  13/5951 	Deutscher Bundestag -13. Wahlperiode 

8. den Antrag „Aktionsprogramm gegen Wirtschaftskriminalität 
und Steuerhinterziehung" - Drucksache 13/4859 - abzulehnen; 

9. den Antrag „Solidaritätszuschlag weiter notwendig" - Druck-
sache 13/4871- abzulehnen. 

Bonn, den 5. November 1996 

Der Finanzausschuß 

Carl-Ludwig Thiele 
Vorsitzender 

Gisela Frick 
Berichterstatterin 

Christine Scheel 
Berichterstatterin 

Gerda Hasselfeldt 
Berichterstatterin 

Dr. Uwe-Jens Rössel 
Berichterstatter 

Dr. Barbara Hendricks 
Berichterstatterin 
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Zusammenstellung 

des Entwurfs eines Gesetzes Jahressteuergesetzes (JStG) 1997 
— Drucksache 13/4839 — 
mit den Beschlüssen des Finanzausschusses (7. Ausschuß) 

Entwurf 

Entwurf eines Jahressteuergesetzes (JStG) 1997 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen: 

Inhaltsübersicht 	 Artikel 

Änderung des Bewertungsgesetzes 	 1 

Änderung des Erbschaftsteuer- und 
Schenkungsteuergesetzes 	 2 

Änderung der Erbschaftsteuer-
Durchführungsverordnung 	 3 

Änderung des Erbschaftsteuer

-

Reformgesetzes 	 4 

Aufhebung des Vermögensteuergesetzes 	5 

Änderung der Anteilsbewertungsverordnung 	6 

Aufhebung des Gesetzes zur Änderung 
des Hauptfeststellungszeitraums für die 
wirtschaftlichen Einheiten des Betriebs-
vermögens sowie des Hauptveranlagungs

-

zeitraums für die Vermögensteuer 	 7 

Aufhebung der Durchführungsverordnung 
zum Bewertungsgesetz 	 8 

Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes 	9 

Änderung des Solidaritätszuschlaggesetzes 	10 

Änderung des Finanzausgleichgesetzes 	11 

Änderung des Einkommensteuergesetzes 	12 

Änderung der Einkommensteuer
-

Durchführungsverordnung 	 13 

Änderung des Gewerbesteuergesetzes 	14 

Änderung der Gewerbesteuer-
Durchführungsverordnung 	 15 

1) 

1) Artikel 16 (Änderung des Umsatzsteuergesetzes), Artikel 17 
(Änderung der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung) 
und Artikel 18 (Änderung des Steuerberatungsgesetzes) 
sind bereits in eigener Beschlußempfehlung (Drucksache 
13/5758) enthalten. 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

Entwurf eines Jahressteuergesetzes (JStG) 1997 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen: 

Inhaltsübersicht 	 Artikel 

Änderung des Bewertungsgesetzes 	 1 

Änderung des Erbschaftsteuer- und 
Schenkungsteuergesetzes 	 2 

Änderung der Erbschaftsteuer

-

Durchführungsverordnung 	 3 

Änderung des Erbschaftsteuer

-

Reformgesetzes 	 4 

Aufhebung des Vermögensteuergesetzes 	5 

Änderung der Anteilsbewertungsverordnung 	6 

Aufhebung des Gesetzes zur Änderung 
des Hauptfeststellungszeitraums für die 
wirtschaftlichen Einheiten des Betriebs-
vermögens sowie des Hauptveranlagungs

-

zeitraums für die Vermögensteuer 	 7 

Aufhebung der Durchführungsverordnung 
zum Bewertungsgesetz 	 8 

Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes 	9 

Änderung des Solidaritätszuschlaggesetzes 	10 

Änderung des Finanzausgleichgesetzes 	11 

Änderung des Einkommensteuergesetzes 	12 

Änderung der Einkommensteuer-
Durchführungsverordnung 	 13 

Änderung des Körperschaftsteuergesetzes 	13 a 

Änderung des Umwandlungssteuergesetzes 13 b 

Änderung des Außensteuergesetzes 	13 c 

Änderung des Gewerbesteuergesetzes 	14 

Änderung der Gewerbesteuer

-

Durchführungsverordnung 	 15 
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Artikel 

Änderung des EG-Amtshilfegesetzes 	19 

Änderung der Abgabenordnung 	 20 

Änderung des Einführungsgesetzes 
zur Abgabenordnung 	 21 

Änderung des Baugesetzbuches 	 22 

Änderung des Vierten Buches 
Sozialgesetzbuch 	 23 

Änderung des Bundeskindergeldgesetzes 	24 

Neufassung der betroffenen Gesetze und 
Rechtsverordnungen, Rückkehr zum 
einheitlichen Verordnungsrang 	 25 

Inkrafttreten 	 26 

Artikel 1 
Änderung des Bewertungsgesetzes 

Das Bewertungsgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 1. Februar 1991 (BGBl. I S. 230), 
zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 
15. Dezember 1995 (BGBl. I S. 1783), wird wie folgt 
geändert: 

1. § 3 a wird aufgehoben. 

2. In § 11 Abs. 2 werden die Sätze 3 bis 5 aufgeho-
ben. 

3. § 17 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 17 

Geltungsbereich 

(1) Die besonderen Bewertungsvorschriften 
sind nach Maßgabe der jewei ligen Einzelsteuer-
gesetze anzuwenden. 

(2) Die §.§  18 bis 94, 122, 125 bis 132 gelten für 
die Grundsteuer und die §§ 121 a und 133 zusätz-
lich für die Gewerbesteuer. 

(3) Soweit sich nicht aus den §§ 19 bis 157 
etwas anderes ergibt, finden neben diesen auch 
die Vorschriften des Ersten Teils des Gesetzes 
(§§ 1 bis 16) Anwendung. § 16 findet auf die 
Grunderwerbsteuer keine Anwendung. " 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

Artikel 

Änderung des Mineralölsteuergesetzes 	18 a 

Änderung der Mineralölsteuer

-

Durchführungsverordnung 	 18 b 

Änderung des EG-Amtshilfegesetzes 	19 

Änderung der Abgabenordnung 	 20 

Änderung der Finanzgerichtsordnung 	20 a 

Änderung des Einführungsgesetzes 
zur Abgabenordnung 	 21 

Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes 	21 a 

Änderung der Kleinbetragsverordnung 	21 b 

Änderung des Gesetzes über 
Kapitalanlagegesellschaften 	 21 c 

Änderung des Baugesetzbuches 	 22 

Änderung des Vierten Buches 
Sozialgesetzbuch 	 23 

Änderung des Bundeskindergeldgesetzes 	24 

Änderung des Unterhaltsvorschußgesetzes 	24 a 

Änderung des Bundesreisekostengesetzes 	24 b 

Neufassung der betroffenen Gesetze und 
Rechtsverordnungen, Rückkehr zum 
einheitlichen Verordnungsrang 	 25 

Inkrafttreten 	 26 

Artikel 1 
Änderung des Bewertungsgesetzes 

Das Bewertungsgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 1. Februar 1991 (BGBl. I S. 230), 
zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 
15. Dezember 1995 (BGBl. I S. 1783), wird wie folgt 
geändert: 

1. unverändert 

2. unverändert 

3. § 17 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 17 

Geltungsbereich 

(1) unverändert 

(2) unverändert 

(3) Soweit sich nicht aus den §§ 19 bis 150 
etwas anderes ergibt, finden neben diesen auch 
die Vorschriften des Ersten Teils des Gesetzes 
(§§ 1 bis 16) Anwendung. § 16 findet auf die 
Grunderwerbsteuer keine Anwendung. 
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4. § 18 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 3 wird der Klammerhinweis wie 
folgt gefaßt: „(§§ 95 bis 109)." 

b) Nummer 4 wird gestrichen. 

5. § 19 Abs. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Einheitswerte werden für inländischen 
Grundbesitz, und zwar für Betriebe der Land- 
und Forstwirtschaft (§§ 33, 48a und 51 a), für 
Grundstücke (§§ 68, 70) und für Betriebsgrund-
stücke (§ 99) festgestellt (§ 180 Abs. 1 Nr. 1 der 
Abgabenordnung). " 

6. § 21 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 21 

Hauptfeststellung 

(1) Die Einheitswerte werden in Zeitabständen 
von je sechs Jahren allgemein festgestellt 
(Hauptfeststellung). 

(2) Der Hauptfeststellung werden die Verhält-
nisse zu Beginn des Kalenderjahrs (Hauptfest-
stellungszeitpunkt) zugrunde gelegt. Die Vor-
schriften in § 35 Abs. 2, §§. 54 und 59 über die Zu-
grundelegung eines anderen Zeitpunkts bleiben 
unberührt." 

7. § 22 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Der Einheitswert wird neu festgestellt 
(Wertfortschreibung), wenn der nach § 30 ab-
gerundete We rt, der sich für den Beginn eines 
Kalenderjahrs ergibt, vom Einheitswert des 
letzten Feststellungszeitpunkts nach oben um 
mehr als den zehnten Teil, mindestens aber 
um 5 000 Deutsche Mark, oder um mehr 
als 100 000 Deutsche Mark, nach unten um 
mehr als den zehnten Teil, mindestens aber 
um 500 Deutsche Mark, oder um mehr als 
5 000 Deutsche Mark abweicht." 

b) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 3 Nr. 1 Satz 1 werden der Punkt 
durch ein Semikolon ersetzt und der 
Satz 2 aufgehoben. 

bb) Satz 4 wird wie folgt gefaßt: 

„Die Vorschriften in § 35 Abs. 2, §§ 54 
und 59 über die Zugrundelegung eines 
anderen Zeitpunkts bleiben unberührt." 

8. § 23 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden in Nummer 2 das Semiko-
lon durch einen Punkt ersetzt und Nummer 3 
aufgehoben. 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Nachfeststellungszeitpunkt ist in den 
Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 der Beginn 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

4. unverändert 

5. unverändert 

6. unverändert 

7. unverändert 

8. unverändert 
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des Kalenderjahrs, das auf die Entstehung 
der wirtschaftlichen Einheit (Unterein-
heit) folgt, und in den Fä llen des Absat-
zes 1 Nr. 2 der Beginn des Kalenderjahrs, 
in dem der Einheitswert erstmals der Be-
steuerung zugrunde gelegt wird. " 

bb) Satz 3 wird aufgehoben. 

cc) Satz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„Die Vorschriften in § 35 Abs. 2, §§ 54 
und 59 über die Zugrundelegung eines 
anderen Zeitpunkts bleiben unberührt." 

9. § 24 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden in Nummer 2 das Semiko-
lon durch einen Punkt ersetzt und Nummer 3 
aufgehoben. 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Aufhebungszeitpunkt ist in den Fällen 
des Absatzes 1 Nr. 1 der Beginn des Kalender-
jahrs, das auf den Wegfall der wi rtschaftlichen 
Einheit (Untereinheit) folgt, und in den Fällen 
des Absatzes 1 Nr. 2 der Beginn des Kalender-
jahrs, in dem der Einheitswert erstmals der 
Besteuerung nicht mehr zugrunde gelegt 
wird. " 

10. Nach § 24 a wird folgender § 25 eingefügt: 

„ § 25 
Nachholung einer Feststellung 

(1) Ist die Feststellungsfrist (§ 181 der Abga-
benordnung) bereits abgelaufen, kann eine Fo rt

-schreibung (§ 22) oder Nachfeststellung (§ 23) 
unter Zugrundelegung der Verhältnisse vom 
Fortschreibungs- oder Nachfeststellungszeit-
punkt mit Wirkung für einen späteren Feststel-
lungszeitpunkt vorgenommen werden, für den 
diese Frist noch nicht abgelaufen ist. § 181 Abs. 5 
der Abgabenordnung bleibt unberührt. 

(2) Absatz 1 ist bei der Aufhebung des Ein-
heitswerts (§ 24) entsprechend anzuwenden." 

11. § 26 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 26 
Umfang der wirtschaftlichen Einheit 

bei Ehegatten 

Die Zurechnung mehrerer Wirtschaftsgüter zu 
einer wirtschaftlichen Einheit (§ 2) wird beim 
Grundbesitz im Sinne der §§ 33 bis 94 und 125 
bis 133 nicht dadurch ausgeschlossen, daß die 
Wirtschaftsgüter zum Teil dem einen, zum Teil 
dem anderen Ehegatten gehören. " 

12. § 28 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird Satz 2 aufgehoben. 

b) In Absatz 3 Satz 1 werden die Worte „oder Be-
triebsvermögen" gestrichen. 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

9. unverändert 

10. unverändert 

11. unverändert 

12. unverändert 
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13. § 30 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 30 
Abrundung 

Die Einheitswerte werden beim Grundbesitz 
auf volle 100 Deutsche Mark nach unten abge-
rundet." 

14. § 44 Abs. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ (1) Zum Geringstland gehören die Betriebsflä-
chen geringster Ertragsfähigkeit, für die nach 
dem Bodenschätzungsgesetz keine Wertzahlen 
festzustellen sind." 

15. § 91 Abs. 2 wird aufgehoben. 

16. § 95 Abs. 3 wird wie folgt gefaßt: 

„(3) Bei der Ermittlung des Werts des Betriebs-
vermögens sind Billigkeitsmaßnahmen, die bei 
der steuerlichen Gewinnermittlung getroffen 
worden sind, zu berücksichtigen; ausgenommen 
ist die Bildung von Rücklagen. Vorbehaltlich 
Satz 1 gilt § 20 Satz 3 entsprechend." 

17. § 97 wird wie folgt geändert: 

Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1 a  einge-
fügt: 

„ (1 a) Der Wert des Betriebsvermögens von Ge-
sellschaften im Sinne des Absatzes 1 Nr. 5 ist wie 
folgt auf die Gesellschafter aufzuteilen: 

1. Wirtschaftsgüter im Sinne des Absatzes 1 Nr. 5 
Satz 2 sowie Schulden des Gesellschafters im 
Sinne des Absatzes 1 Nr. 5 Satz 3 sind dem je-
weiligen Gesellschafter vorab mit dem Wert 
zuzurechnen, mit dem sie im Wert des Be-
triebsvermögens enthalten sind. Das Kapital-
konto des Gesellschafters aus der Steuerbi-
lanz ist um das auf die ihm vorwegzuzurech-
nenden Wirtschaftsgüter im Sinne des Satzes 1 
entfallende Kapital aus der Sonderbilanz zu 
bereinigen. 

2. Das nach Nummer 1 Satz 2 bereinigte Kapital-
konto ist dem jeweiligen Gesellschafter vor-
weg zuzurechnen. 

3. Der nach Berücksichtigung der Vorwegzu-
rechnungen im Sinne der Nummer 1 Satz 1 
und Nummer 2 verbleibende Wert des Be-
triebsvermögens ist nach dem für die Gesell-
schaft maßgebenden Gewinnverteilungs-
schlüssel auf die Gesellschafter aufzuteilen. 

4. Für jeden Gesellschafter ergibt die Summe 
aus den Vorwegzurechnungen im Sinne der 
Nummer 1 Satz 1 und Nummer 2 und dem an-
teiligen Unterschiedsbetrag nach Nummer 3 
den Anteil am Wert des Betriebsvermögens." 

18. § 98a Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Der Wert des Betriebsvermögens wird in der 
Weise ermittelt, daß die Summe der Werte, die 
für die zu dem Gewerbebetrieb gehörenden 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

13. unverändert 

14. unverändert 

15. unverändert 

16. § 95 Abs. 3 wird wie folgt gefaßt: 

„(3) Bei der Ermittlung des Werts des Betriebs-
vermögens sind Billigkeitsmaßnahmen, die bei 
der steuerlichen Gewinnermittlung getroffen 
worden sind, zu berücksichtigen; ausgenommen 
ist die Bildung von Rücklagen. Vorbehaltlich 
Satz 1 gilt § 20 Satz 2 entsprechend." 

17. unverändert 

18. unverändert 
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Wirtschaftsgüter und sonstigen aktiven Ansätze 
(Rohbetriebsvermögen) ermittelt worden sind, 
urn die Summe der Schulden und sonstigen Ab-
züge (§ 103) gekürzt wird." 

19. § 101 wird aufgehoben. 

20. § 102 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Ist eine inländische Kapitalgesellschaft, eine 
inländische Kreditanstalt des öffentlichen 
Rechts, ein inländischer Gewerbebetrieb im 
Sinne des Gewerbesteuergesetzes von juristi-
schen Personen des öffentlichen Rechts, eine 
inländische Erwerbs- und Wirtschaftsgenos-
senschaft, eine unter Staatsaufsicht stehende 
Sparkasse oder ein inländischer Versiche-
rungsverein auf Gegenseitigkeit an dem 
Grund- oder Stammkapital einer anderen in-
ländischen Kapitalgesellschaft, einer anderen 
inländischen Kreditanstalt des öffentlichen 
Rechts oder an den Geschäftsguthaben einer 
anderen inländischen Erwerbs- und Wi rt

-schaftsgenossenschaft mindestens zu einem 
Zehntel unmittelbar beteiligt, gehört die Be-
teiligung insoweit nicht zum Gewerbebetrieb, 
als sie ununterbrochen seit mindestens zwölf 
Monaten vor dem maßgebenden Abschluß-
zeitpunkt des Wirtschaftsjahrs besteht." 

b) Absatz 2 Satz 1 und 2 wird wie folgt gefaßt: 

Ist eine inländische Kapitalgesellschaft, eine 
inländische Kreditanstalt des öffentlichen 
Rechts, ein inländischer Gewerbebetrieb im 
Sinne des Gewerbesteuergesetzes von juristi-
schen Personen des öffentlichen Rechts, eine 
inländische Erwerbs- und Wirtschaftsgenos-
senschaft, eine unter Staatsaufsicht stehende 
Sparkasse oder ein inländischer Versiche-
rungsverein auf Gegenseitigkeit an dem 
Nennkapital einer Kapitalgesellschaft mit Ge-
schäftsleitung und Sitz außerhalb des Gel-
tungsbereichs dieses Gesetzes (Tochtergesell-
schaft), die in dem Wi rtschaftsjahr, das mit 
dem maßgebenden Abschlußzeitpunkt des 
Wirtschaftsjahrs der Muttergesellschaft endet 
oder ihm vorangeht, ihre Bruttoerträge aus-
schließlich oder fast ausschließlich aus unter 
§ 8 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 des Außensteuergesetzes 
fallenden Tätigkeiten oder aus unter § 8 Abs. 2 
des Außensteuergesetzes fallenden Beteili-
gungen bezieht, mindestens zu einem Zehntel 
unmittelbar beteiligt, gehört die Beteiligung 
auf Antrag insoweit nicht zum Gewerbebe-
trieb, als sie ununterbrochen seit mindestens 
zwölf Monaten vor dem maßgebenden Ab-
schlußzeitpunkt des Wirtschaftsjahrs besteht. 
Das gleiche gilt auf Antrag der Muttergesell-
schaft für den Teil des Wertes ihrer Beteili-
gung an der Tochtergesellschaft, der dem Ver-
hältnis des Wertes der Beteiligung an einer 
Enkelgesellschaft im Sinne des § 26 Abs. 5 
des Körperschaftsteuergesetzes zum gesam- 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

19. unverändert 

20. unverändert 
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ten Wert des Betriebsvermögens der Tochter-
gesellschaft entspricht, wenn die Enkelgesell-
schaft in dem Wirtschaftsjahr, das mit dem 
maßgebenden Abschlußzeitpunkt der Mutter-
gesellschaft endet oder ihm vorangeht, ihre 
Bruttoerträge ausschließlich oder fast aus-
schließlich aus unter § 8 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 des 
Außensteuergesetzes fa llenden Tätigkeiten 
oder aus unter § 8 Abs. 2 Nr. 1 des Außen-
steuergesetzes fa llenden Beteiligungen be-
zieht; die Vorschriften des Bewertungsgeset-
zes sind für die Bewe rtung der Wirtschaftsgü-
ter der Tochtergesellschaft entsprechend an-
zuwenden." 

21. In § 104 Abs. 4 werden die Worte „zuletzt geän-
dert durch Artikel 33 des Gesetzes vom 18. De-
zember 1989, BGBl. I S. 2261 " durch die Worte 
„zuletzt geändert durch Artikel 91 des Gesetzes 
vom 5. Oktober 1994, BGBl. I S. 2911" ersetzt. 

22. § 106 wird aufgehoben. 

23. § 107 wird aufgehoben. 

24. In § 109 Abs. 3 wird Satz 2 aufgehoben. 

25. § 109a wird aufgehoben. 

26. § 110 wird aufgehoben. 

27. § 111 wird aufgehoben. 

28. § 112 wird aufgehoben. 

29. § 113 wird aufgehoben. 

30. § 113a wird aufgehoben. 

31. § 114 wird aufgehoben. 

32. § 115 wird aufgehoben. 

33. § 116 wird aufgehoben. 

34. § 117 wird aufgehoben. 

35. § 117a wird aufgehoben.  

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

21. unverändert 

22. unverändert 

23. unverändert 

24. unverändert 

25. unverändert 

25 a. a) Die Überschrift vor § 110 

„Zweiter Abschnitt 
Sonstiges Vermögen, Gesamtvermögen und 

Inlandsvermögen 

A. Sonstiges Vermögens" 

wird durch die Überschrift 

„Zweiter Abschnitt 
Sondervorschriften und Ermächtigungen" 

ersetzt. 

b) Die Überschrift vor § 114 

„B. Gesamtvermögen" 

wird gestrichen. 

c) Die Überschrift vor § 121 

„C. Inlandsvermögen" 

wird gestrichen. 

26. unverändert 

27. unverändert 

28. unverändert 

29. unverändert 

30. unverändert 

31. unverändert 

32. unverändert 

33. unverändert 

34. unverändert 

35. unverändert 
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36. § 118 wird aufgehoben. 

37. § 119 wird aufgehoben. 

38. §120 wird aufgehoben. 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

36. unverändert 

37. unverändert 

38. unverändert 

38a. § 121 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 121 
Inlandsvermögen 

Zum Inlandsvermögen gehören: 

1. das inländische land- und forstwirtschaft-
liche Vermögen; 

2. das inländische Grundvermögen; 

3. das inländische Betriebsvermögen. Als sol-
ches gilt das Vermögen, das einem im Inland 
betriebenen Gewerbe dient, wenn hierfür im 
Inland eine Betriebsstätte unterhalten wird 
oder ein ständiger Vertreter bestellt ist; 

4. Anteile an einer Kapitalgesellschaft, wenn 
die Gesellschaft Sitz oder Geschäftsleitung 
im Inland hat und der Gesellschafter entwe-
der allein oder zusammen mit anderen ihm 
nahestehenden Personen im Sinne des § 1 
Abs. 2 des Außensteuergesetzes vom 8. Sep-
tember 1972 (BGBl. I S 1713), zuletzt geän-
dert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 28. Ok-
tober 1994 (BGBl. I S. 3267), am Grund- oder 
Stammkapital der Gesellschaft mindestens 
zu einem Zehntel unmittelbar oder mittelbar 
beteiligt ist; 

5. nicht unter Nummer 3 fallende Erfindungen, 
Gebrauchsmuster und Topographien, die in 
ein inländisches Buch oder Register einge-
tragen sind; 

6. Wirtschaftsgüter, die nicht unter die Num-
mern 1, 2 und 5 fallen und einem inländi-
schen Gewerbebetrieb überlassen, insbe-
sondere an diesen vermietet oder verpachtet 
sind; 

7. Hypotheken, Grundschulden, Rentenschul-
den und andere Forderungen oder Rechte, 
wenn sie durch inländischen Grundbesitz, 
durch inländische grundstücksgleiche Rech-
te oder durch Schiffe, die in ein inländisches 
Schiffsregister eingetragen sind, unmi ttelbar 
oder mittelbar gesichert sind. Ausgenom-
men sind Anleihen und Forderungen, über 
die Teilschuldverschreibungen ausgegeben 
sind; 

8. Forderungen aus der Beteiligung an einem 
Handelsgewerbe als stiller Gesellschafter 
und aus partiarischen Darlehen, wenn der 
Schuldner Wohnsitz oder gewöhnlichen Auf-
enthalt, Sitz oder Geschäftsleitung im Inland 
hat; 

9. Nutzungsrechte an einem der in den Num-
mern 1 bis 8 genannten Vermögensgegen-
stände." 
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39. Die Überschrift vor § 121 a 

„Dritter Teil 
Übergangs- und Schlußbestimmungen" 

wird gestrichen. 

40. § 121 a wird wie folgt gefaßt: 

„ § 121 a 
Sondervorschrift für die Anwendung 

der Einheitswerte 1964 

Während der Geltungsdauer der auf den We rt
-verhältnissen am 1. Januar 1964 beruhenden Ein-

heitswerte des Grundbesitzes sind Grundstücke 
(§ 70) und Betriebsgrundstücke im Sinne des § 99 
Abs. 1 Nr. 1 für die Gewerbesteuer mit 140 vom 
Hundert des Einheitswerts anzusetzen. " 

41. § 121b wird aufgehoben. 

42. § 122 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 122 
Besondere Vorschriften für Berlin (West) 

§ 50 Abs. 1, § 60 Abs. 1 und § 67 gelten nicht 
für den Grundbesitz in Berlin (West). Bei der Be-
urteilung der natürlichen Ertragsbedingungen 
und des Bodenartenverhältnisses ist das Boden-
schätzungsgesetz sinngemäß anzuwenden." 

43. § 123 wird wie folgt gefaßt: 

„§123 
Ermächtigungen 

Die Bundesregierung wird ermächtigt, mit Zu-
stimmung des Bundesrates die in § 12 Abs. 4, § 39 
Abs. 1, § 51 Abs. 4, § 55 Abs. 3, 4 und 8, §§ 81 
und 90 Abs. 2 vorgesehenen Rechtsverordnun-
gen zu erlassen." 

44. § 124 wird aufgehoben. 

45. Die Überschrift vor § 125 wird wie folgt gefaßt: 

„Dritter Abschnitt 
Vorschriften für die Bewe rtung von Vermögen 

in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages 
genannten Gebiet". 

46. § 133 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 133 

Sondervorschrift für die Anwendung 
der Einheitswerte 1935 

Die Einheitswerte 1935 der Betriebsgrund-
stücke sind für die Gewerbesteuer wie folgt an-
zusetzen: 

1. Mietwohngrundstücke mit 100 vom Hundert 
des Einheitswerts 1935, 

2. Geschäftsgrundstücke mit 400 vom Hundert 
des Einheitswerts 1935, 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

39. unverändert 

40. unverändert 

41. unverändert 

42. unverändert 

43. unverändert 

44. unverändert 

45. unverändert 

46. unverändert 
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3. gemischtgenutzte Grundstücke, Einfamilien-
häuser und sonstige bebaute Grundstücke mit 
250 vom Hundert des Einheitswerts 1935, 

4. unbebaute Grundstücke mit 600 vom Hundert 
des Einheitswerts 1935. 

Bei Grundstücken im Zustand der Bebauung be-
stimmt sich die Grundstückshauptgruppe für den 
besonderen Einheitswert im Sinne des § 33 a 
Abs. 3 der weiter anzuwendenden Durchfüh-
rungsverordnung zum Reichsbewertungsgesetz 
nach dem tatsächlichen Zustand, der nach Fer-
tigstellung des Gebäudes besteht. " 

47. § 135 wird aufgehoben. 

48. § 136 wird aufgehoben. 

49. Nach § 137 wird der folgende Abschnitt ange-
fügt: 

„Vierter Abschnitt 

Vorschriften für die Bewe rtung von Grundbesitz 
für die Erbschaftsteuer ab 1. Januar 1996 und für 

die Grunderwerbsteuer ab 1. Januar 1997 

A. Allgemeines 

§ 138 

Feststellung von Grundbesitzwerten 

(1) Einheitswerte, die für Grundbesitz nach 
den Wertverhältnissen vom 1. Januar 1935 oder 
1. Januar 1964 festgestellt worden sind, sowie Er-
satzwirtschaftswerte (§§ 125 und 126) werden 
bei der Erbschaftsteuer ab 1. Januar 1996 und bei 
der Grunderwerbsteuer ab dem 1. Januar 1997 
nicht mehr angewendet. Anstelle dieser Einheits-
werte und Ersatzwirtschaftswerte werden abwei-
chend von § 19 Abs. 1 und § 126 Abs. 2 land- 

 

und forstwirtschaftliche Grundbesitzwerte für 
das in Absatz 2 und Grundstückswerte für das in 
Absatz 3 bezeichnete Vermögen unter Berück-
sichtigung der tatsächlichen Verhältnisse zum 
Besteuerungszeitpunkt und der Wertverhältnisse 
zum 1. Januar 1996 festgestellt. 

(2) Für die wirtschaftlichen Einheiten des land- 

 
und forstwirtschaftlichen Vermögens und für Be-
triebsgrundstücke im Sinne des § 99 Abs. 1 Nr. 2 
sind die land- und forstwirtschaftlichen Grund-
besitzwerte unter Anwendung der §§ 139 bis 144 
zu ermitteln. 

(3) Für die wirtschaftlichen Einheiten des 
Grundvermögens und für Betriebsgrundstücke 
im Sinne des § 99 Abs. 1 Nr. 1 sind Grundstücks-
werte abweichend von § 9 mit einem typisieren-
den Wert unter Anwendung der §§ 68, 69, 99 
Abs. 2, §§ 139 und 145 bis 157 zu ermitteln. § 70 
gilt mit der Maßgabe, daß der Anteil des Eigen-
tümers eines Grundstücks an  anderem Grund-
vermögen (z. B. an gemeinschaftlichen Hofflä-
chen oder Garagen) abweichend von Absatz 2 
Satz 1 dieser Vorschrift in das Grundstück einzu-
beziehen ist, wenn der Anteil zusammen mit dem 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

47. unverändert 

48. unverändert 

49. Nach § 137 wird der folgende Abschnitt ange-
fügt: 

„Vierter Abschnitt 

Vorschriften für die Bewe rtung von Grundbesitz 
für die Erbschaftsteuer ab 1. Januar 1996 und für 

die Grunderwerbsteuer ab 1. Januar 1997 

A. Allgemeines 

§ 138 

Feststellung von Grundbesitzwerten 

(1) unverändert 

(2) unverändert 

(3) Für die wirtschaftlichen Einheiten des 
Grundvermögens und für Betriebsgrundstücke 
im Sinne des § 99 Abs. 1 Nr. 1 sind Grundstücks-
werte abweichend von § 9 mit einem typisieren-
den Wert unter Anwendung der §§ 68, 69, 99 
Abs. 2, §§ 139 und 145 bis 150 zu ermitteln. § 70 
gilt mit der Maßgabe, daß der Anteil des Eigen-
tümers eines Grundstücks an anderem Grund-
vermögen (z. B. an  gemeinschaftlichen Hofflä-
chen oder Garagen) abweichend von Absatz 2 
Satz 1 dieser Vorschrift in das Grundstück einzu-
beziehen ist, wenn der Anteil zusammen mit dem 
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Grundstück genutzt wird. § 20 Satz 2 ist entspre-
chend anzuwenden. §§ 92 und 94 sind vorbehalt-
lich §§ 139 und 145 bis 157 sinngemäß anzuwen-
den. §§ 92 und 94 sind vorbehaltlich §§ 139 und 
145 bis 157 sinngemäß anzuwenden. 

(4) Die Wertverhältnisse zum 1. Januar 1996 
gelten für Feststellungen von Grundbesitzwerten 
bis zum 31. Dezember 2001. 

(5) Die Grundbesitzwerte sind gesondert fest-
zustellen, wenn sie für die Erbschaftsteuer oder 
Grunderwerbsteuer erforderlich sind (Bedarfsbe-
wertung). In dem Feststellungsbescheid sind 
auch Feststellungen zu treffen 

1. über die Art  der wirtschaftlichen Einheit, bei 
Betriebsgrundstücken, die zu einem Gewer-
bebetrieb gehören (wirtschaftliche Unterein-
heit), auch über den Gewerbebetrieb; 

2. über die Zurechnung der wirtschaftlichen Ein-
heit und bei mehreren Beteiligten über die 
Höhe des Anteils, für dessen Besteuerung ein 
Anteil am Grundbesitzwert erforderlich ist. 

Für die Feststellung von Grundbesitzwerten gel-
ten die Vorschriften der Abgabenordnung über 
die Feststellung von Einheitswerten des Grund-
besitzes sinngemäß. 

(6) Das für die Feststellung von Grundbesitz-
werten zuständige Finanzamt kann von jedem, 
für dessen Besteuerung eine Bedarfsbewertung 
erforderlich ist, die Abgabe einer Feststellungser-
klärung innerhalb einer von ihm zu bestimmen-
den Frist verlangen. Die Frist muß mindestens ei-
nen Monat betragen. 

§ 139 

Abrundung 

Die Grundbesitzwerte werden auf volle 1 000 
Deutsche Mark nach unten abgerundet. 

B. Land- und forstwirtschaftliches Vermögen 

§ 140 

Wirtschaftliche Einheit und Umfang des land- 
und forstwirtschaftlichen Vermögens 

Der Begriff der wirtschaftlichen Einheit und 
der Umfang des land- und forstwirtschaftlichen 
Vermögens richten sich nach § 33. 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

Grundstück genutzt wird. § 20 Satz 2 ist entspre-
chend anzuwenden. 

(4) unverändert 

(5) unverändert 

(6) unverändert 

§ 139 

unverändert 

B. Land- und forstwirtschaftliches Vermögen 

§ 140 

Wirtschaftliche Einheit und Umfang des land- 
und forstwirtschaftlichen Vermögens 

(1) Der Begriff der wirtschaftlichen Einheit und 
der Umfang des land- und forstwirtschaftlichen 
Vermögens richten sich nach § 33. Dazu gehören 
auch immaterielle Wirtschaftsgüter (z. B. Brenn-
rechte, Milchlieferrechte, Jagdrechte und Zucker-
rübenlieferrechte), soweit sie einem Betrieb der 
Land- und Forstwirtschaft dauernd zu dienen 
bestimmt sind. 

(2) Zu den Geldschulden im Sinne des § 33 
Abs. 3 Nr. 2 gehören auch Pensionsverpflichtun-
gen. 
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§ 141 
Umfang des Betriebs 

der Land- und Forstwirtschaft 

(1) Der Betrieb der Land- und Forstwirtschaft 
umfaßt 

1. den Betriebsteil, 

2. die Betriebswohnungen, 

3. den Wohnteil. 

(2) Der Betriebsteil umfaßt den Wirtschaftsteil 
eines Betriebs der Land- und Forstwirtschaft 
(§ 34 Abs. 2), jedoch ohne die Betriebswohnun-
gen (Absatz 3). § 34 Abs. 4 bis 7 ist bei der Er-
mittlung des Umfangs des Betriebsteils anzuwen-
den. 

(3) Betriebswohnungen sind Wohnungen ein-
schließlich des dazugehörigen Grund und Bo-
dens, die einem Betrieb der Land- und Forstwirt-
schaft zu dienen bestimmt, aber nicht dem Wohn-
teil zuzurechnen sind. 

(4) Begriff und Umfang des Wohnteils richten 
sich nach § 34 Abs. 3. 

§ 142 
Betriebswert 

(1) Der Wert des Betriebsteils (Betriebswert) 
wird unter sinngemäßer Anwendung der §§ 35, 
36 Abs. 1 und 2, §§ 42, 43, 44 Abs. 1, §§ 45, 48a, 
49, 51, 51a, 53, 54, 56, 59 und 62 Abs. 1 ermittelt. 
Abweichend von § 36 Abs. 2 Satz 3 ist der Er-
tragswert das 18,6fache des Reinertrags. 

(2) Der Betriebswert setzt sich zusammen aus 
den Einzelertragswerten für die Nebenbetriebe 
(§ 42), das Abbauland (§ 43), die gemeinschaft-
liche Tierhaltung (§ 51a) und die in Nummer 5 
nicht genannten Nutzungsteile der sonstigen 
land- und forstwirtschaftlichen Nutzung sowie 
den folgenden Ertragswerten: 

1. Landwirtschaftliche Nutzung 

a) Landwirtschaftliche Nutzung ohne Hopfen 
und Spargel 

Der Ertragswert ist auf der Grundlage der 
Ergebnisse der Bodenschätzung nach dem 
Bodenschätzungsgesetz zu ermitteln. Er 
beträgt 0,78 DM je Ertragsmeßzahl. 

b) Nutzungsteil Hopfen 	112 DM je Ar 

c) Nutzungsteil Spargel 	149 DM je Ar. 

2. Forstwirtschaftliche Nutzung 

a) Nutzungsgrößen 
bis zu 10 Hektar, 

Nichtwirtschaftswald, 

Baumartengruppe Kiefer, 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

§ 141 
Umfang des Betriebs 

der Land- und Forstwirtschaft 

(1) unverändert 

(2) unverändert 

(3) unverändert 

(4) Der Wohnteil umfaßt die Gebäude und Ge-
bäudeteile im Sinne des § 34 Abs. 3 und den da-
zugehörigen Grund und Boden. 

§ 142 
Betriebswert 

(1) unverändert 

(2) Der Betriebswert setzt sich zusammen aus 
den Einzelertragswerten für die Nebenbetriebe 
(§ 42), das Abbauland (§ 43), die gemeinschaft-
liche Tierhaltung (§ 51a) und die in Nummer 5 
nicht genannten Nutzungsteile der sonstigen 
land- und forstwirtschaftlichen Nutzung sowie 
den folgenden Ertragswerten: 

1. Landwirtschaftliche Nutzung 

a) Landwirtschaftliche Nutzung ohne Hopfen 
und Spargel 

Der Ertragswert ist auf der Grundlage der 
Ergebnisse der Bodenschätzung nach dem 
Bodenschätzungsgesetz zu ermitteln. Er 
beträgt 0,68 DM je Ertragsmeßzahl. 

b) Nutzungsteil Hopfen 	112 DM je Ar 

c) Nutzungsteil Spargel 	149 DM je Ar. 

2. Forstwirtschaftliche Nutzung 

a) Nutzungsgrößen 
bis zu 10 Hektar, 

Nichtwirtschaftswald, 

Baumartengruppe Kiefer, 
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Baumartengruppe Fichte 
bis zu 60 Jahren, 

Baumartengruppe Buche 
und sonstiges Laubholz 
bis zu 100 Jahren und 

Eiche bis zu 140 Jahren, 	1 DM je Ar 

b) Baumartengruppe Fichte 
über 60 bis zu 80 Jahren und 
Plenterwald 	 15 DM je Ar 

c) Baumartengruppe Fichte 
über 80 bis zu 100 Jahren 	30 DM je Ar 

d) Baumartengruppe Fichte 
über 100 Jahre 	 40 DM je Ar 

e) Baumartengruppe Buche 
und sonstiges Laubholz 
über 100 Jahre 	 10 DM je Ar 

f) Eiche über 140 Jahre 	20 DM je Ar. 

3. Weinbauliche Nutzung 

a) Traubenerzeugung und 
Faßweinausbau 

aa) in den Weinbaugebieten 
Ahr, Franken und 
Württemberg 	70 DM je Ar 

bb) in den übrigen 
Weinbaugebieten 	35 DM je Ar. 

b) Flaschenweinausbau 

aa) in den Weinbaugebieten 
Ahr, Baden, Franken, 
Rheingau und 
Württemberg 	160 DM je Ar 

bb) in den übrigen 
Weinbaugebieten 	70 DM je Ar 

4. Gärtnerische Nutzung 

a) Nutzungsteil Gemüse-, Blumen- 

 

und Zierpflanzenbau 

aa) Gemüsebau 

Freilandflächen 	110 DM je Ar 

Flächen unter Glas 
und Kunststoffen 	1 000 DM je Ar 

bb) Blumen und 
Zierpflanzenbau 

Freilandfächen 	360 DM je Ar 

beheizbare Flächen 
unter Glas und 
Kunststoffen 	3 600 DM je Ar 

nichtbeheizbare Flächen 
unter Glas und 
Kunststoffen 	1 800 DM je Ar 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

Baumartengruppe Fichte 
bis zu 60 Jahren, 

Baumartengruppe Buche 
und sonstiges Laubholz 
bis zu 100 Jahren und 

Eiche bis zu 140 Jahren, 	0,50 DM je Ar 

b) Baumartengruppe Fichte 
über 60 bis zu 80 Jahren und 
Plenterwald 	 15 DM je Ar 

c) Baumartengruppe Fichte 
über 80 bis zu 100 Jahren 	30 DM je Ar 

d) Baumartengruppe Fichte 
über 100 Jahre 	 40 DM je Ar 

e) Baumartengruppe Buche 
und sonstiges Laubholz 
über 100 Jahre 	 10 DM je Ar 

f) Eiche über 140 Jahre 	20 DM je Ar. 

3. Weinbauliche Nutzung 

a) Traubenerzeugung und 
Faßweinausbau 

aa) in den Weinbaugebieten 
Ahr, Franken und 
Württemberg 	70 DM je Ar 

bb) in den übrigen 
Weinbaugebieten 	35 DM je Ar. 

b) Flaschenweinausbau 

aa) in den Weinbaugebieten 
Ahr, Baden, Franken, 
Rheingau und 
Württemberg 	160 DM je Ar 

bb) in den übrigen 
Weinbaugebieten 	70 DM je Ar 

4. Gärtnerische Nutzung 

a) Nutzungsteil Gemüse-, Blumen- 

 

und Zierpflanzenbau 

aa) Gemüsebau 

Freilandflächen 	110 DM je Ar 

Flächen unter Glas 
und Kunststoffen 	1 000 DM je Ar 

bb) Blumen und 
Zierpflanzenbau 

Freilandfächen 	360 DM je Ar 

beheizbare Flächen 
unter Glas und 
Kunststoffen 	3 600 DM je Ar 

nichtbehéizbare Flächen 
unter Glas und 
Kunststoffen 	1 800 DM je Ar 
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b) Nutzungsteil Obstbau 	40 DM je Ar 

c) Nutzungsteil Baumschulen 

Freilandflächen 	320 DM je Ar 

Flächen unter Glas 
und Kunststoffen 	2 600 DM je Ar. 

5. Sonstige land- und 
forstwirtschaftliche Nutzung 

a) Nutzungsteil 
Wanderschäferei 	20 DM je Mutterschaf 

b) Nutzungsteil 
Weihnachtsbaumkultur 	260 DM je Ar 

6. Geringstland 

Der Ertragswert für Geringstland 
(§ 44) beträgt 	 1 DM je Ar. 

(3) Für die nach § 13 a des Erbschaftsteuerge-
setzes begünstigten Bet riebe der Land- und 
Forstwirtschaft kann beantragt werden, den Be-
triebswert abweichend von Absatz 2 Nr. 1 bis 6 
insgesamt als Einzelertragswert zu ermitteln. Der 
Antrag ist bei Abgabe der Feststellungserklärung 
schriftlich zu stellen. Die dafür notwendigen Be-
wertungsgrundlagen sind vom Steuerpflichtigen 
nachzuweisen. 

§ 143 
Wert der Betriebswohnungen 

und des Wohnteils 

(1) Der Wert der Betriebswohnungen (§ 141 
Abs. 3) und der Wert des Wohnteils (§ 141 Abs. 4) 
sind nach den Vorschriften zu ermitteln, die beim 
Grundvermögen für die Bewe rtung von Wohn-
grundstücken gelten (§§ 147 bis 157). 

(2) Bei der Ermittlung des Bodenwerts (§ 151) 
für den Wohnteil ist bei Vorliegen der Vorausset-
zungen des Absatzes 3 höchstens das Fünffache 
der jeweiligen bebauten Fläche zugrunde zu le-
gen. 

(3) Zur Berücksichtigung von Besonderheiten, 
die sich im Falle einer engen räumlichen Verbin-
dung der Betriebswohnungen und des Wohnteils 
mit dem Betrieb ergeben, sind deren Ausgangs-
werte (§ 150) unbeschadet der Regelungen, die 
in § 155 getroffen sind, jeweils um 15 vom Hun-
dert zu ermäßigen. 

§ 144 
Zusammensetzung des land- und 

forstwirtschaftlichen Grundbesitzwerts 

Der Betriebswert, der Wert der Betriebswoh-
nungen und der Wert des Wohnteils bilden zu-
sammen den land- und forstwirtschaftlichen 
Grundbesitzwert. 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

b) Nutzungsteil Obstbau 	40 DM je Ar 

c) Nutzungsteil Baumschulen 

Freilandflächen 	320 DM je Ar 

Flächen unter Glas 
und Kunststoffen 	2 600 DM je Ar. 

5. Sonstige land- und 
forstwirtschaftliche Nutzung 

a) Nutzungsteil 
Wanderschäferei 	20 DM je Mutterschaf 

b) Nutzungsteil 
Weihnachtsbaumkultur 	260 DM je Ar 

6. Geringstland 

Der Ertragswert für Geringstland 
(§ 44) beträgt 	 0,50 DM je Ar. 

(3) unverändert 

§ 143 
Wert der Betriebswohnungen 

und des Wohnteils 

(1) Der Wert der Betriebswohnungen (§ 141 
Abs. 3) und der Wert des Wohnteils (§ 141 Abs. 4) 
sind nach den Vorschriften zu ermitteln, die beim 
Grundvermögen für die Bewe rtung von Wohn-
grundstücken gelten (§§ 146 bis 150). 

(2) In den Fällen des j 146 Abs. 6 ist für die 
Betriebswohnungen und für den Wohnteil bei 
Vorliegen der Voraussetzungen des Absatzes 3 
jeweils höchstens das Fünffache der bebauten 
Fläche zugrunde zu legen. 

(3) Zur Berücksichtigung von Besonderheiten, 
die sich im Falle einer räumlichen Verbindung 
der Betriebswohnungen und des Wohnteils mit 
der Hofstelle ergeben, sind deren Werte (§1 146 
bis 149) jeweils um 15 vom Hundert zu ermäßi-
gen. 

§ 144 
unverändert 
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- C. Grundvermögen 

I. Unbebaute Grundstücke 

§ 145 

Begriff 

(1) Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, 
auf denen sich keine benutzbaren Gebäude be-
finden. Die Benutzbarkeit beginnt im Zeitpunkt 
der Bezugsfertigkeit. Gebäude sind als bezugs-
fertig anzusehen, wenn den zukünftigen Bewoh-
nern oder sonstigen Benutzern zugemutet wer-
den kann, sie zu benutzen; die Abnahme durch 
die Bauaufsichtsbehörde ist nicht entscheidend. 

(2) Befinden sich auf einem Grundstück Ge-
bäude von insgesamt geringem Wert, so gilt das 
Grundstück als unbebaut. Der Wert der Gebäude 
bleibt außer Ansatz. 

(3) Als unbebautes Grundstück gilt auch ein 
Grundstück, auf dem infolge der Zerstörung oder 
des Verfalls der Gebäude auf die Dauer benutz-
barer Raum nicht mehr vorhanden ist. 

§ 146 

Bewertung 

Der Wert unbebauter Grundstücke ist auf der 
Grundlage von Bodenrichtwerten (§ 196 des Bau-
gesetzbuches in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 8. Dezember 1986, BGBl. I S. 2253, 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 23. November 1994, BGBl. I S. 3486 ) unter 
Berücksichtigung der möglichen baulichen Nut- 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

C. Grundvermögen 

I. Unbebaute Grundstücke 

§ 145 

Begriff 

(1) Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, 
auf denen sich keine benutzbaren Gebäude be-
finden oder zur Nutzung vorgesehene Gebäude 
im Bau befindlich sind. Die Benutzbarkeit be-
ginnt im Zeitpunkt der Bezugsfertigkeit. Gebäu-
de sind als bezugsfertig anzusehen, wenn den 
zukünftigen Bewohnern oder sonstigen Benut-
zern zugemutet werden kann, sie zu benutzen; 
die Abnahme durch die Bauaufsichtsbehörde ist 
nicht entscheidend. Im Bau befindlich ist ein Ge-
bäude, wenn auf dem Grundstück Abgrabungen 
begonnen worden sind oder Baustoffe einge-
bracht worden sind, die zur planmäßigen Er-
richtung des Gebäudes führen. 

(2) Befinden sich auf dem Grundstück Ge-
bäude, die keiner oder nur einer unbedeuten-
den Nutzung zugeführt werden können, gilt das 
Grundstück als unbebaut; als unbedeutend gilt 
eine Nutzung, wenn die hierfür erzielte Jahres-
miete (§ 146 Abs. 2) oder die übliche Miete (§ 146 
Abs. 3) weniger als 1 vom Hundert des nach Ab-
satz 3 anzusetzenden Werts beträgt. Als unbe-
bautes Grundstück gilt auch ein Grundstück, auf 
dem infolge der Zerstörung oder des Verfalls 
der Gebäude auf Dauer benutzbarer Raum nicht 
mehr vorhanden ist. 

(3) Der Wert unbebauter Grundstücke be-
stimmt sich nach ihrer Fläche und den um 
30 vom Hundert ermäßigten Bodenrichtwerten 
(§ 196 des Baugesetzbuches in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 8. Dezember 1986, BGBl. I 
S. 2253, zuletzt geändert durch Artikel 22 des 
Gesetzes vom ..., (BGBl. I S....). Die Boden-
richtwerte sind von den Gutachterausschüssen 
nach dem Baugesetzbuch auf den 1. Januar 1996 
zu ermitteln und den Finanzämtern mitzuteilen. 
Weist der Steuerpflichtige nach, daß der gemei-
ne Wert des unbebauten Grundstücks niedriger 
als der nach Satz 1 ermittelte Wert ist, ist der ge-
meine Wert festzustellen. 

II. Bebaute Grundstücke 

§ 146 

Bebaute Grundstücke 

(1) Grundstücke, auf die die in § 145 Abs. 1 ge-
nannten Merkmale nicht zutreffen, sind bebaute 
Grundstücke. 

(2) Der Wert eines bebauten Grundstücks ist 
das Zwölffache der für dieses im Durchschnitt 
der letzten drei Jahre vor dem Besteuerungs- 
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zung zu schätzen. Die Bodenrichtwerte sind von 
den Gutachterausschüssen nach dem Baugesetz-
buch auf den 1. Januar 1996 zu ermitteln und 
den Finanzämtern mitzuteilen. Zur Berücksich-
tigung wertmindernder Umstände ist der Wert 
nach Satz 1 um einen Abschlag (§ 155 Abs. 1) zu 
ermäßigen. 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

zeitpunkt erzielten Jahresmiete, vermindert um 
die Wertminderung wegen des Alters des Ge-
bäudes (Absatz 4). Jahresmiete ist das Gesamt-
entgelt, das die Mieter (Pächter) für die Nutzung 
der bebauten Grundstücke aufgrund vertragli-
cher Vereinbarungen für den Zeitraum von 
zwölf Monaten zu zahlen haben. Be triebskosten 
(§ 27 Abs. 1 der Zweiten Berechnungsverord-
nung) sind nicht einzubeziehen; für Grund-
stücke, die nicht oder nur zum Teil Wohnzwek-
ken dienen, ist diese Vorschrift entsprechend 
anzuwenden. Ist das Grundstück vor dem Be-
steuerungszeitpunkt weniger als drei Jahre ver-
mietet worden, ist die Jahresmiete aus dem kür-
zeren Zeitraum zu ermitteln. 

(3) Wurde ein bebautes Grundstück oder Teile 
hiervon nicht oder vom Eigentümer oder dessen 
Familie selbst genutzt, anderen unentgeltlich 
zur Nutzung überlassen oder an Angehörige 
(§ 15 der Abgabenordnung) oder Arbeitnehmer 
des Eigentümers vermietet, tritt an  die Stelle der 
Jahresmiete die übliche Miete. Die übliche 
Miete ist die Miete, die für nach Art, Lage, 
Größe, Ausstattung und Alter vergleichbare, 
nicht preisgebundene Grundstücke von fremden 
Mietern bezahlt wird; Betriebskosten (Absatz 2 
Satz 2) sind hierbei nicht einzubeziehen. Unge-
wöhnliche oder persönliche Verhältnisse blei-
ben dabei außer Be tracht. 

(4) Die Wertminderung wegen Alters des Ge-
bäudes beträgt für jedes Jahr, das seit Bezugs-
fertigkeit des Gebäudes bis zum Besteuerungs-
zeitpunkt vollendet worden ist, 1 vom Hundert, 
höchstens jedoch 50 vom Hundert des Werts 
nach den Absätzen 2 und 3. Sind nach Be-
zugsfertigkeit des Gebäudes bauliche Maß-
nahmen durchgeführt worden, die die gewöhn-
liche Nutzungsdauer des Gebäudes um minde-
stens 25 Jahre verlängert haben, ist bei der 
Wertminderung wegen Alters von einer der 
Verlängerung der gewöhnlichen Nutzungs-
dauer entsprechenden Bezugsfertigkeit auszu-
gehen. 

(5) Enthält ein bebautes Grundstück, das aus-
schließlich Wohnzwecken dient, nicht mehr als 
zwei Wohnungen, ist der nach den Absätzen 1 
bis 4 ermittelte Wert um 10 vom Hundert zu er-
höhen. 

(6) Der für ein bebautes Grundstück nach den 
Absätzen 2 bis 5 anzusetzende Wert darf nicht 
geringer sein als der Wert, mit dem der Grund 
und Boden allein als unbebautes Grundstück 
nach § 145 Abs. 3 unter Ansatz eines Abschlags 
von 50 vom Hundert anstelle des Abschlags von 
30 vom Hundert zu bewerten wäre. 

(7) Die Vorschriften gelten entsprechend für 
Wohnungseigentum und Teileigentum. 
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II. Bebaute Grundstücke 

§ 147 

Begriff 

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf 
denen sich benutzbare Gebäude befinden, mit 
Ausnahme der in § 145 Abs. 2 und 3 bezeichne-
ten Grundstücke. Wird ein Gebäude in Bauab-
schnitten errichtet oder verzögert sich die Be-
nutzbarkeit eines Gebäudes nicht nur vorüber-
gehend, so ist der bezugsfertige Teil als benutz-
bares Gebäude anzusehen. 

§ 148 

Gebäude und Gebäudeteile 
für den Zivilschutz 

Gebäude, Teile von Gebäuden und Anlagen, 
die wegen der in § 1 des Zivilschutzgesetzes 
vom ... (BGBl. I  S. . . .) bezeichneten Zwecke ge-
schaffen worden sind und im Frieden nicht oder 
nur gelegentlich oder geringfügig für andere 
Zwecke benutzt werden, bleiben bei der Ermitt-
lung des Grundstückswerts außer Betracht. 

§ 149 

Grundstücksarten 

(1) Bei der Bewertung bebauter Grundstücke 
sind folgende Grundstücksarten zu unterschei-
den: 

1. Einfamilienhäuser, 

2. Zweifamilienhäuser, 

3. Wohnungseigentumsgrundstücke, 

4. Mietwohngrundstücke, 

5. Wohn-/Geschäftsgrundstücke, 

6. Gewerbegrundstücke, 

7. sonstige bebaute Grundstücke. 

(2) Einfamilienhäuser sind Wohngrundstücke, 
die nur eine Wohnung enthalten. Dies gilt auch, 
wenn sie zu weniger als 50 vom Hundert, berech-
net nach der Wohn-/Nutzfläche, zu gewerblichen 
oder öffentlichen Zwecken mitbenutzt werden. 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

§ 147 

Sonderfälle 

(1) Läßt sich für bebaute Grundstücke die üb-
liche Miete (§ 146 Abs. 3) nicht ermitteln, so be-
stimmt sich der Wert abweichend von § 146 nach 
der Summe des Werts des Grund und Bodens 
und des Werts der Gebäude. Dies gilt insbeson-
dere, wenn die Gebäude zur Durchführung be-
stimmter Fertigungsverfahren, zu Spezialnut-
zungen oder zur Aufnahme bestimmter techni-
scher Einrichtungen errichtet worden sind und 
nicht oder nur mit erheblichem Aufwand für an-
dere Zwecke nutzbar gemacht werden können. 

(2) Der Wert des Grund und Bodens ist gemäß 
§ 145 mit der Maßgabe zu ermitteln, daß an 

 Stelle des in § 145 Abs. 3 vorgesehenen 
Abschlags von 30 vom Hundert ein solcher von 
50 vom Hundert tritt. Der Wert der Gebäude be-
stimmt sich nach den ertragsteuerlichen Bewer-
tungsvorschriften. 

§ 148 

Erbbaurecht und Gebäude 
auf fremdem Grund und Boden 

(1) Ist ein Grundstück mit einem Erbbaurecht 
belastet, beträgt der Wert des belasteten Grund-
stücks das 18,6fache des nach den vertraglichen 
Bestimmungen im Besteuerungszeitpunkt zu 
zahlenden jährlichen Erbbauzinses. Der Wert 
des Erbbaurechts ist der nach den § 146 oder 
§ 147 ermittelte Wert des Grundstücks, abzüg-
lich des nach Satz 1 ermittelten Werts des bela-
steten Grundstücks. 

(2) Absatz 1 ist für Gebäude auf fremdem 
Grund und Boden entsprechend anzuwenden. 

§ 149 

Grundstücke im Zustand der Bebauung 

(1) Sind die Gebäude auf einem Grundstück 
noch nicht bezugsfertig, ist der Wert entspre-
chend § 146 unter Zugrundelegung der üblichen 
Miete zu ermitteln, die nach Bezugsfertigkeit 
des Gebäudes zu erzielen wäre. Von diesem 
Wert sind die Aufwendungen abzuziehen, die 
zwischen dem Besteuerungszeitpunkt und der 
Bezugsfertigkeit des Gebäudes vom Erwerber 
zu erbringen sind; soweit die Aufwendungen für 
bereits im Besteuerungszeitpunkt entstandene 
Zahlungsverpflichtungen geleistet werden, sind 
diese nicht als Nachlaßschulden abziehbar. 

(2) Ist die übliche Miete nicht zu ermitteln, ist 
der Wert entsprechend § 147 zu ermitteln. 
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(3) Zweifamilienhäuser sind Wohngrundstücke, 
die nur zwei Wohnungen enthalten. Absatz 2 
Satz 2 ist entsprechend anzuwenden. 

(4) Wohnungseigentumsgrundstücke sind 
Grundstücke in Form des Wohnungseigentums 
nach dem Wohnungseigentumsgesetz. § 70 
Abs. 2 und § 138 Abs. 3 Satz 2 bleiben unberührt. 

(5) Mietwohngrundstücke sind Grundstücke, 
die zu mehr als 80 vom Hundert, berechnet nach 
der Wohn-/Nutzfläche, Wohnzwecken dienen mit 
Ausnahme der Einfamilienhäuser, Zweifamilien-
häuser und Wohnungseigentumsgrundstücke 
(Absatz 2 bis 4). 

(6) Wohn-/Geschäftsgrundstücke sind Grund-
stücke, die ganz oder teilweise gewerblichen 
Zwecken oder die teilweise Wohnzwecken die-
nen mit Ausnahme der Grundstücke im Sinne 
von Absatz 1 Nr. 1 bis 4 und 6. Die Nutzung zu 
öffentlichen Zwecken ist der Nutzung zu gewerb-
lichen Zwecken gleichgestellt. Zu den Wohn-/ 
Geschäftsgrundstücken gehören auch Grund-
stücke in Form des Teileigentums. 

(7) Gewerbegrundstücke sind die in der Anla-
ge 14 genannten Grundstücke und vergleichbare 
Grundstücke, die ganz oder teilweise gewerbli-
chen Zwecken dienen mit Ausnahme der Grund-
stücke im Sinne von Absatz 1 Nr. 1 bis 4. Absatz 6 
Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 

(8) Sonstige bebaute Grundstücke sind Grund-
stücke, die nicht unter Absatz 2 bis 7 fallen. Ab-
satz 6 Satz 3 gilt entsprechend. 

§ 150 

Bewertung 

Bei der Ermittlung des Grundstückswerts ist 
vom Bodenwert (§ 151) und vom Gebäudewert 
(§§ 152 bis 154) auszugehen (Ausgangswert). 
Zur Berücksichtigung der geringen Ertragsfähig-
keit von Grundvermögen und anderer wertmin-
dernder Umstände ist der Ausgangswert zu er-
mäßigen (§ 155). 

§ 151 

Bodenwert 

Der Grund und Boden ist mit dem Wert anzu-
setzen, der sich nach § 146 Satz 1 ergeben wür-
de, wenn das Grundstück unbebaut wäre. 

§ 152 

Gebäudewert 

(1) Bei der Ermittlung des Gebäudewerts von 
Grundstücken im Sinne des § 149 Abs. 1 Nr. 1 
und 2 sowie 4 bis 7 ist von den durchschnittlichen 
Herstellungskosten nach den Bau preisverhältnis-
sen zum 1. Januar 1996 je Quadratmeter Wohn-/ 
Nutzfläche oder je Kubikmeter umbauten Rau-
mes und bei der Ermittlung des Gebäudewerts 
von Grundstücken im Sinne des § 149 Abs. 1 Nr. 3 
ist von dem aus Kaufpreisen abgeleiteten Preis je 
Quadratmeter Wohn-/Nutzfläche auszugehen. 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

(3) entfällt 

(4) entfällt 

(5) entfällt 

(6) entfällt 

(7) entfällt 

(8) entfällt 

§ 150 

Gebäude und Gebäudeteile für den Zivilschutz 

Gebäude, Teile von Gebäuden und Anlagen, 
die wegen der in § 1 des Zivilschutzgesetzes 
vom ... (BGBl. I S. ... ) bezeichneten Zwecke ge-
schaffen worden sind und im Frieden nicht oder 
nur gelegentlich oder geringfügig für andere 
Zwecke benutzt werden, bleiben bei der Ermitt-
lung des Grundstückswerts außer Betracht. 

§ 151 
Bodenwert 

entfällt 

§ 152 
Gebäudewert 

entfällt 
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(2) Bei Grundstücken im Sinne des § 149 
Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 ergibt sich der Gebäude-
normalherstellungswert vorbehaltlich Absatz 6 
durch Vervielfachung der Anzahl der Quadrat-
meter Wohn-/Nutzfläche mit einem aus Anlage 
15 zu entnehmenden Preis für einen Quadratme-
ter Wohn-/Nutzfläche (Flächenpreis). Die Aus-
stattung ist wie folgt zu bestimmen: 

1. einfache 
Ausstattung: 

Außenfassade verputzt oder 
nicht höherwertiger gestal-
tet, Bad oder Dusche mit 
WC sowie Beheizung durch 
Einzelöfen oder vergleich-
barer Heizquellen, 

2. durchschnittliche 
Ausstattung: 

alle Gebäude oder Gebäu-
deteile, die nicht einfach 
oder gut ausgestattet sind, 

3. gute 
Ausstattung: 

Außenfassade insgesamt 
oder zumindest überwie-
gend verklinkert oder zu-
mindest gleichwertig ge-
staltet, mehrere Sanitär-
räume mit Bad oder Dusche 
- bezogen auf eine Woh-
nung - sowie zusätzlich 
zur Sammelheizung weitere 
Heizquellen, insbesondere 
ein Kachelofen oder ein of-
fener Kamin, oder aufwen-
dige Heiztechnik. 

Bei Mietwohngrundstücken (§ 149 Abs. 1 Nr. 4) 
kann der Gebäudewert in einem Ertragswertver-
fahren nach Maßgabe von § 154 ermittelt wer-
den. 

(3) Bei Grundstücken im Sinne des § 149 
Abs. 1 Nr. 3 ergibt sich der Gebäudewert vorbe-
haltlich Absatz 6 durch Vervielfachung der An-
zahl der Quadratmeter Wohn-/Nutzfläche mit 
dem aus Anlage 15 für diese Grundstücksart zu 
entnehmenden Flächenpreis. 

(4) Bei Grundstücken im Sinne des § 149 
Abs. 1 Nr. 5 wird der Gebäudenormalherstel-
lungswert vorbehaltlich Absatz 6 durch Vervielfa-
chung der Anzahl der Quadratmeter Wohn-/ 
Nutzfläche mit einem Flächenpreis ermittelt, der 
sich nach der Nutzung und Ausstattung be-
stimmt. Der Preisrahmen für die Flächenpreise 
ergibt sich aus Anlage 15. 

(5) Bei Grundstücken im Sinne des § 149 
Abs. 1 Nr. 6 und 7 wird der Gebäudenormalher-
stellungswert vorbehaltlich Absatz 6 regelmäßig 
durch Vervielfachung der Anzahl der Kubikmeter 
umbauten Raumes mit einem durchschnittlichen 
Preis für einen Kubikmeter umbauten Raumes 
(Raummeterpreis) ermittelt, der sich nach der 
Nutzung und der Ausstattung bestimmt. Der 
Preisrahmen für die Raummeterpreise ergibt sich 
aus Anlage 16. 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 
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(6) Bei einem unterschiedlich genutzten oder 
ausgestatteten Gebäude ist der Gebäudenormal

-herstellungswert für jeden Gebäudeteil unabhän-
gig von der Grundstücksart gesondert zu ermit-
teln, wenn nach Art der Nutzung und Ausstat-
tung unterschiedliche Preise anzusetzen sind. 

-Bei Gebäudeteilen, deren Anteil am Gesamtge-
bäude nicht mehr als 10 vom Hundert, berech-
net nach der Wohn-/Nutzfläche, beträgt, richtet 
sich der Flächenpreis oder der Raummeterpreis 
nach dem Wert für den Gebäudeteil, dessen 
Wohn- /Nutzfläche mehr als 50 vom Hundert der 
gesamten Wohn-/Nutzfläche des Gebäudes aus-
macht. Ist ein Gebäudeteil mit einer überwiegen-
den Nutzung nicht vorhanden, ist der Gebäude-
normalherstellungswert jedes Gebäudeteils un-
abhängig von seinem Umfang gesondert zu er-
mitteln. Bei Tennishallen, Reithallen oder ver-
gleichbaren Hallen sind der Restaurationsteil 
und der Sozialteil gesondert zu bewerten. 

(7) Der Gebäudenormalherstellungswert ist bei 
Grundstücken im Sinne des § 149 Abs. 1 Nr. 1 
und 2 sowie 4 bis 7 wegen des Alters des Gebäu-
des am 1. Januar 1996 (§ 153) zu mindern (Ge-
bäudewert). Bei Einzelgaragen, Doppelgaragen 
und Reihengaragen sind die aus Anlage 16 zu 
entnehmenden Festpreise je Stellplatz ohne Be-
rücksichtigung einer Wertminderung wegen Al-
ters anzusetzen. 

§ 153 

Wertminderung wegen Alters 

(1) Die Wertminderung wegen Alters bestimmt 
sich nach dem Alter des Gebäudes am 1. Januar 
1996 und der gewöhnlichen Lebensdauer von 
Gebäuden gleicher Art und Nutzung. Als Alter 
des Gebäudes gilt die Zeit zwischen dem Beginn 
des Jahres, in dem das Gebäude bezugsfertig ge-
worden ist, und dem 1. Januar 1996. Dabei ist 
von einer gleichbleibenden jährlichen Wertmin-
derung auszugehen. 

(2) Ist im Feststellungszeitpunkt die restliche 
Lebensdauer eines Gebäudes infolge baulicher 
Maßnahmen wesentlich verlängert, ist bei der 
Berechnung der Wertminderung wegen Alters 
nach Absatz 1 von einem der Verlängerung der 
gewöhnlichen Lebensdauer entsprechenden spä-
teren Baujahr (fiktives Baujahr) auszugehen. 

(3) Die Wertminderung wegen Alters ist in ei-
nem Hundertsatz vom Gebäudenormalherstel-
lungswert vorzunehmen. Als Wertminderung 
darf insgesamt kein höherer Betrag abgesetzt 
werden, als sich bei einem Alter von 70 vom 
Hundert der Lebensdauer ergibt. 

§ 154 

Gebäudewert bei Mietwohngrundstücken 

(1) Bei Mietwohngrundstücken (§ 149 Abs. 1 
Nr. 4) kann der Gebäudewert abweichend von 
§§ 152 und 153 in einem Ertragswertverfahren 
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§ 153 

entfällt 

§ 154 

entfällt 
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auf der Grundlage des Reinertrags des Gebäudes 
nach Absatz 2 ermittelt werden; §§ 146, 148 bis 
151 und 155 bleiben unberührt. Der Steuerpflich-
tige hat bei Abgabe der Feststellungserklärung 
die dafür notwendigen Bewertungsgrundlagen 
nachzuweisen. 

(2) Der Reinertrag des Gebäudes ergibt sich 
aus der durchschnittlichen Jahresrohmiete im 
Sinne des Absatzes 3, gemindert um die Bewirt-
schaftungskosten von 42 DM je Quadratmeter 
Wohn-/Nutzfläche und um 5 vom Hundert des 
Bodenwerts. Der Reinertrag ist unter Berücksich-
tigung der Restnutzungsdauer mit den Vervielfäl-
tigern nach Anlage 17 zu vervielfachen. Die Rest-
nutzungsdauer bestimmt sich nach der gewöhnli-
chen Lebensdauer von Gebäuden gleicher Art 
und Nutzung abzüglich des Alters des Gebäudes 
am 1. Januar 1996; § 153 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 
gilt entsprechend. Als Restnutzungsdauer ist 
mindestens die Zeit in Jahren anzusetzen, die 
sich bei einem Alter von 30 vom Hundert der Le-
bensdauer ergibt. Bei einem negativen Reiner-
trag ist der Gebäudewert mit 0 Deutsche Mark 
anzusetzen. 

(3) Die durchschnittliche Jahresrohmiete ist ab-
weichend von § 138 Abs. 1 Satz 2 regelmäßig aus 
den Jahresrohmieten der letzten drei Jahre vor 
dem Besteuerungszeitpunkt herzuleiten. Jahres-
rohmiete ist das Gesamtentgelt, das der Mieter 
für die Überlassung des Grundstücks aufgrund 
vertraglicher Vereinbarungen für ein Jahr zu ent-
richten hat. Umlagen und alle sonstigen Leistun-
gen des Mieters sind einzubeziehen. Zur Jahres-
rohmiete gehören auch Betriebskosten (z. B. Ge-
bühren der Gemeinde), die durch die Gemeinde 
von den Mietern unmittelbar erhoben werden. 
Nicht einzubeziehen sind die Kosten der Schön-
heitsreparaturen und des Betriebs der zentralen 
Heizungs-, Warmwasserversorgungs- und Brenn-
stoffversorgungsanlagen, alle Vergütungen für 
außergewöhnliche Nebenleistungen des Vermie-
ters, die nicht die Raumnutzung betreffen, sowie 
Nebenleistungen des Vermieters, die nur einzel-
nen Mietern zugute kommen. Anstelle der durch-
schnittlichen Jahresrohmiete nach Satz 1 ist die 
übliche Miete für solche Grundstücke oder 
Grundstücksteile anzusetzen, die innerhalb des 
dreijährigen Zeitraums für die Ermittlung der 
durchschnittlichen Jahresrohmiete insgesamt 
oder zeitweise 

1. eigengenutzt, ungenutzt, zu vorübergehen-
dem Gebrauch oder unentgeltlich überlassen 
waren, 

2. von dem Eigentümer dem Mieter zu einer um 
mehr als zwanzig vom Hundert von der übli-
chen Miete abweichenden tatsächlichen Mie-
te überlassen worden sind. 

Die übliche Miete ist in Anlehnung an die Jahres

-

rohmiete für nicht preisgebundene Räume ver

-

gleichbarer Art, Lage, Größe, Ausstattung und 
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Baujahre zu schätzen. Mieten, die durch unge-
wöhnliche oder persönliche Verhältnisse beein-
flußt sind, sind dabei außer Betracht zu lassen. 

§ 155 
Abschlag 

(1) Der Wert unbebauter Grundstücke (§ 146 
Satz 1) und der Ausgangswert bebauter Grund-
stücke sind zur Berücksichtigung der geringeren 
Ertragsfähigkeit von Grundvermögen und aller 
anderen wertmindernden Umstände um 30 vom 
Hundert zu ermäßigen. Der Abschlag erhöht sich 
bei Grundstücken im öffentlich geförderten Woh-
nungsbau auf 35 vom Hundert, soweit sie im Be-
steuerungszeitpunkt Mietpreisbindungen oder 
Belegungsbindungen unterliegen. 

(2) Bei Grundstücken im Sinne des § 149 Abs. 1 
Nr. 1, 2 und 4 ist der Gebäudewert um einen zu-
sätzlichen Abschlag von 10 vom Hundert zu er-
mäßigen, wenn es sich um ein Gebäude handelt, 

1. das mit einer verbrennungsmotorisch oder 
thermisch angetriebenen Wärmepumpenanla-
ge mit einer Leistungszahl von mindestens 1,3 
oder einer Elektro-Wärmepumpenanlage mit 
einer Leistungszahl von mindestens 3,5 oder 
einer Solaranlage oder einer Anlage zur Wär-
merückgewinnung beheizt wird, 

2. das von Anlagen zur Gewinnung von Gas be-
heizt wird, welches aus pflanzlichen oder tieri-
schen Abfallstoffen durch Gärung unter Sau-
erstoffabschluß entsteht (Bio-Gas-Anlage). 

§ 156 
Grundstücke im Zustand der Bebauung 

Bei Grundstücken im Zustand der Bebauung 
sind die nicht bezugsfertigen Gebäude oder Ge-
bäudeteile zusätzlich mit dem Betrag zu erfassen, 
der nach dem Grad ihrer Fertigstellung dem Ge-
bäudewertanteil entspricht, mit dem sie im 
Grundstückswert (§ 150) nach Fertigstellung ent-
halten sein werden. 

§ 157 
Abweichender Grundstückswert 

Ein niedrigerer Grundstückswert ist festzustel-
len, wenn der Steuerpflichtige nachweist, daß 
der tatsächliche Wert des Grundstücks niedriger 
als der nach §§ 146, 148 bis 156 ermittelte Wert 
ist." 

50. Nach § 157 wird der folgende Teil angefügt: 

„Dritter Teil 
Schlußbestimmungen 

§ 158 
Bekanntmachung 

Das Bundesministerium der Finanzen wird er-
mächtigt, den Wortlaut dieses Gesetzes und der 
zu diesem Gesetz erlassenen Durchführungsver-
ordnungen in der jeweils geltenden Fassung 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

§ 155 
entfällt 

§ 156 
entfällt 

§ 157 
entfällt 

50. Nach § 150 wird der folgende Teil angefügt: 

„Dritter Teil 
Schlußbestimmungen 

§ 151 
Bekanntmachung 

Das Bundesministerium der Finanzen wird er-
mächtigt, den Wortlaut dieses Gesetzes und der 
zu diesem Gesetz erlassenen Durchführungsver-
ordnungen in der jeweils geltenden Fassung 
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mit neuem Datum, neuer Überschrift und neuer 
Paragraphenfolge bekanntzumachen und dabei 
Unstimmigkeiten des Wortlauts zu beseitigen. 

§  159 

 Anwendung des Gesetzes 

Diese Fassung des Gesetzes ist erstmals zum 1. 
Januar 1997 und für die Erbschaftsteuer erstmals 
zum 1. Januar 1996 anzuwenden." 

51. Folgende Anlagen werden angefügt: 2) 

Artikel 2 
Änderung des Erbschaftsteuer- und 

Schenkungsteuergesetzes 

Das Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Fe-
bruar 1991 (BGBl. I S. 468), zuletzt geändert durch 
Artikel 24 des Gesetzes vom 11. Oktober 1995 (BGBl. I. 
S. 1250), wird wie folgt geändert: 

1. In § 10 Abs. 6 Satz 4 wird „§ 13 Abs. 2 a" durch 
„§ 13 a" ersetzt. 

2) Die Anlagen 14 (zu § 149), 15 (zu § 152), 16 (zu § 152) und 17 
(zu § 154) sind der BT-Drucksache 13/4839 zu entnehmen. 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

satzweise numeriert mit neuem Datum und neu-
er Paragraphenfolge bekanntzumachen und da-
bei Unstimmigkeiten des Wortlauts zu beseitigen. 

§ 152 
Anwendung des Gesetzes 

Diese Fassung des Gesetzes ist erstmals zum 
1. Januar 1997 und für die Erbschaftsteuer erst-
mals zum 1. Januar 1996 anzuwenden. " 

51. entfällt. 

Artikel 2 
Änderung des Erbschaftsteuer- und 

Schenkungsteuergesetzes 

Das Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Febru-
ar 1991 (BGBl. I S. 468), zuletzt geändert durch Arti-
kel 24 des Gesetzes vom 11. Oktober 1995 (BGBl. I. 
S. 1250), wird wie folgt geändert: 

01. § 2 Abs. 1 Nr. 3 wird wie folgt gefaßt: 

„3. in allen anderen Fällen für den Vermögens-
anfall, der in Inlandsvermögen im Sinne des 
§ 121 des Bewertungsgesetzes besteht. Bei 
Inlandsvermögen im Sinne des § 121 Nr. 4 
des Bewertungsgesetzes ist es ausreichend, 
wenn der Erblasser zur Zeit seines Todes 
oder der Schenker zur Zeit der Ausführung 
der Schenkung entsprechend der Vorschrift 
am Grund- oder Stammkapital der inländi-
schen Kapitalgesellschaft beteiligt ist. Wird 
nur ein Teil einer solchen Beteiligung durch 
Schenkung zugewendet, so gelten die weite-
ren Erwerbe aus der Beteiligung, soweit die 
Voraussetzungen des § 14 erfüllt sind, auch 
dann als Erwerb von Inlandsvermögen, 
wenn im Zeitpunkt ihres Erwerbs die Betei-
ligung des Erblassers oder Schenkers weni-
ger als ein Zehntel des Grund- oder Stamm-
kapitals der Gesellschaft beträgt." 

1. § 10 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Als steuerpflichtiger Erwerb gilt die Be-
reicherung des Erwerbers, soweit sie 
nicht steuerfrei ist (§§ 5, 13, 13 a, 16, 17 
und 18)." 

bb) Nach Satz 2 wird folgender Satz einge-
fügt: 

„Der unmittelbare oder mittelbare Er-
werb einer Beteiligung an einer Perso-
nengesellschaft, die nicht nach § 12 
Abs. 5 zu bewerten ist, gilt als Erwerb 
der anteiligen Wirtschaftsgüter." 
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2. § 12 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 12 

Bewertung 

(1) Die Bewertung richtet sich, soweit nicht in 
den Absätzen 2 bis 6 etwas anderes bestimmt ist, 
nach den Vorschriften des Ersten Teils des Be-
wertungsgesetzes (Allgemeine Bewertungsvor-
schriften). 

(2) Ist der gemeine Wert von Anteilen an einer 
Kapitalgesellschaft unter Berücksichtigung des 
Vermögens und der Ertragsaussichten zu schät-
zen (§ 11 Abs. 2 Satz 2 des Bewertungsgesetzes), 
wird das Vermögen mit dem Wert im Zeitpunkt 
der Entstehung der Steuer angesetzt. Der Wert 
ist nach den Grundsätzen der Absätze 5 und 6 zu 
ermitteln. Dabei sind der Geschäfts- oder Fir-
menwert und die Werte von firmenwertähnlichen 
Wirtschaftsgütern nicht in die Ermittlung einzu-
beziehen 

(3) Grundbesitz (§ 19 des Bewertungsgesetzes) 
ist mit dem Grundbesitzwert anzusetzen, der 
nach dem Vierten Abschnitt des Zweiten Teils 
des Bewertungsgesetzes (Vorschriften für die Be-
wertung von Grundbesitz für die Erbschaftsteuer 
ab 1. Januar 1996 und für die Grunderwerbsteu-
er ab 1. Januar 1997) auf den Zeitpunkt der Ent-
stehung der Steuer festgestellt wird. 

(4) Bodenschätze, die nicht zum Betriebsver-
mögen gehören, werden angesetzt, wenn für sie 
Absetzungen für Substanzverringerung bei der 
Einkunftsermittlung vorzunehmen sind; sie wer-
den mit ihren ertragsteuerlichen Werten ange-
setzt. 

(5) Für den Bestand und die Bewe rtung von 
Betriebsvermögen mit Ausnahme der Bewe rtung 
der Betriebsgrundstücke (Absatz 3) sind die Ver-
hältnisse zur Zeit der Entstehung der Steuer maß-
gebend. Die §§. 95 bis 99, 103 und 104 sowie 109 
Abs. 1, 2 und 4 Satz 2 und § 137 des Bewer-
tungsgesetzes sind entsprechend anzuwenden. 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

b) Absatz 6 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 4 wird wie folgt gefaßt: 

„Schulden und Lasten, die mit dem nach 
§ 13 a befreiten Betriebsvermögen in 
wirtschaftlichem Zusammenhang stehen, 
sind in vollem Umfang abzugsfähig." 

bb) Folgender Satz wird angefügt: 

„Schulden und Lasten, die mit dem nach 
§ 13 a befreiten Vermögen eines Betriebs 
der Land- und Forstwirtschaft oder mit 
den nach § 13 a befreiten Anteilen an Ka-
pitalgesellschaften in wirtschaftlichem 
Zusammenhang stehen, sind nur mit dem 
Betrag abzugsfähig, der dem Verhältnis 
des nach Anwendung des § 13 a anzuset-
zenden Werts dieses Vermögens zu dem 
Wert vor Anwendung des § 13 a ent-
spricht." 

2. § 12 wird wie folgt gefaßt: 

„§12 

Bewertung 

(1) unverändert 

(2) unverändert 

(3) unverändert 

(4) unverändert 

(5) Für den Bestand und die Bewe rtung von 
Betriebsvermögen mit Ausnahme der Bewe rtung 
der Betriebsgrundstücke (Absatz 3) sind die Ver-
hältnisse zur Zeit der Entstehung der Steuer maß-
gebend. Die §§ 95 bis 99, 103 und 104 sowie 109 
Abs. 1, 2 und 4 Satz 2 und § 137 des Bewer-
tungsgesetzes sind entsprechend anzuwenden. 
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Betriebsgrundstücke im Sinne des § 99 Abs. 1 
Nr. 1 des Bewertungsgesetzes sind in den Fällen 
des § 13 a Abs. 2 mit 140 vom Hundert des 
Grundbesitzwerts anzusetzen. Zum Betriebsver-
mögen gehörende Wertpapiere, Anteile und Ge-
nußscheine von Kapitalgesellschaften sind vor-
behaltlich des Absatzes 2 mit dem nach § 11 
oder § 12 des Bewertungsgesetzes ermittelten 
Wert anzusetzen. 

(6) Ausländischer Grundbesitz und ausländi-
sches Betriebsvermögen werden nach § 31 des 
Bewertungsgesetzes bewe rtet. 

3. § 13 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Nummer 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ 1. a) Hausrat einschließlich Wäsche und 
Kleidungsstücke beim Erwerb 
durch Personen der Steuerklasse I, 

in vollem Umfang, 

b) andere bewegliche körperliche Gegenstände, 
die nicht nach Nummer 2 befreit sind, beim 
Erwerb durch Personen der Steuerklasse I, 

soweit der Wert insgesamt 20 000 Deutsche 
Mark nicht übersteigt, 

c) Hausrat einschließlich Wäsche und Klei-
dungsstücke und andere bewegliche körperli-
che Gegenstände, die nicht nach Nummer 2 
befreit sind, beim Erwerb durch Personen der 
Steuerklassen II und III, 

soweit der Wert insgesamt 20 000 Deutsche 
Mark nicht übersteigt. 

Die Befreiung gilt nicht für Gegenstände, die 
zum land- und forstwirtschaftlichen Vermögen, 
zum Grundvermögen oder zum Betriebsvermö-
gen gehören, für Zahlungsmittel, Wertpapiere, 
Münzen, Edelmetalle, Edelsteine und Perlen;". 

bb) Nummer 6 wird wie folgt gefaßt: 

„6. ein Erwerb, der Eltern, Adoptiveltern, 
Stiefeltern oder Großeltern des Er-
blassers anfällt, sofern der Erwerb zu-
sammen mit dem übrigen Vermögen 
des Erwerbers 80 000 Deutsche Mark 
nicht übersteigt und der Erwerber in-
folge körperlicher oder geistiger Ge-
brechen und unter Berücksichtigung 
seiner bisherigen Lebensstellung als 
erwerbsunfähig anzusehen ist oder 
durch die Führung eines gemeinsa-
men Hausstands mit erwerbsunfähi- 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

Zum Betriebsvermögen gehörende Wertpapiere, 
Anteile und Genußscheine von Kapitalgesell-
schaften sind vorbehaltlich des Absatzes 2 mit 
dem nach § 11 oder § 12 des Bewertungsgeset-
zes ermittelten Wert anzusetzen. 

(6) unverändert 

3. § 13 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Nummer 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ 1. a) Hausrat einschließlich Wäsche und 
Kleidungsstücke beim Erwerb 
durch Personen der Steuerklasse I, 

soweit der Wert insgesamt 80 000 
Deutsche Mark nicht übersteigt, 

b) unverändert 

c) unverändert 

Die Befreiung gilt nicht für Gegenstände, die 
zum land- und forstwirtschaftlichen Vermögen, 
zum Grundvermögen oder zum Betriebsvermö-
gen gehören, für Zahlungsmittel, Wertpapiere, 
Münzen, Edelmetalle, Edelsteine und Perlen;". 

bb) unverändert 
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gen oder in der Ausbildung befind-
lichen Abkömmlingen an der Aus-
übung einer Erwerbstätigkeit gehin-
dert ist. Übersteigt der Wert des Er-
werbs zusammen mit dem übrigen 
Vermögen des Erwerbers den Betrag 
von 80 000 Deutsche Mark, wird die 
Steuer nur insoweit erhoben, als sie 
aus der Hälfte des die Wertgrenze 
übersteigenden Betrags gedeckt 
werden kann; ". 

cc) Nummer 9 wird wie folgt gefaßt: 

„9. ein steuerpflichtiger Erwerb bis zu 
10 000 Deutsche Mark, der Personen 
anfällt, die dem Erblasser unentgelt-
lich oder gegen unzureichendes Ent-
gelt Pflege oder Unterhalt gewährt 
haben, soweit das Zugewendete als 
angemessenes Entgelt anzusehen 
ist; ". 

dd) Nummer 16 Buchstabe c wird wie folgt 
gefaßt: 

„c) an ausländische Religionsgesellschaf-
ten, Körperschaften, Personenvereini-
gungen und Vermögensmassen der in 
den Buchstaben a und b bezeichneten 
Art  unter der Voraussetzung, daß der 
ausländische Staat für Zuwendungen 
an deutsche Rechtsträger der in den 
Buchstaben a und b bezeichneten Art 

 eine entsprechende Steuerbefreiung 
gewährt und das Bundesministerium 
der Finanzen dies durch förmlichen 
Austausch entsprechender Erklärun-
gen mit dem ausländischen Staat fest-
stellt;". 

b) Absatz 2 a wird aufgehoben. 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

cc) unverändert 

cc 01) Nummer 13 wird wie folgt gefaßt: 

„13. Zuwendungen an Pensions- und 
Unterstützungskassen im Sinne 
des § 5 Abs. 1 Nr. 3 des Körper-
schaftsteuergesetzes, wenn sie 
die für eine Befreiung von 
der Körperschaftsteuer erforder-
lichen Voraussetzungen erfüllen. 
Ist eine Kasse nach § 6 des Kör-
perschaftsteuergesetzes teilweise 
steuerpflichtig, ist auch die Zu-
wendung im gleichen Verhältnis 
steuerpflichtig. Die Befreiung fällt 
mit Wirkung für die Vergangen-
heit weg, wenn die Voraussetzun

-

gen des § 5 Abs. 1 Nr. 3 des Kör-
perschaftsteuergesetzes innerhalb 
von zehn Jahren nach der Zuwen-
dung entfallen;". 

dd) unverändert 

b) unverändert 
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4. Nach § 13 wird folgender § 13 a eingefügt: 

„§ 13a 
Ansatz von Betriebsvermögen, von Bet rieben 

der Land- und Forstwirtschaft 
und von Anteilen an Kapitalgesellschaften 

(1) Betriebsvermögen, land- und forstwirt-
schaftliches Vermögen und Anteile an Kapitalge-
sellschaften im Sinne des Absatzes 4 bleiben vor-
behaltlich des Satzes 2 insgesamt bis zu einem 
Wert von 500 000 Deutsche Mark außer Ansatz 

1 beim Erwerb von Todes wegen; beim Erwerb 
durch mehrere Erwerber ist für jeden Erwer-
ber ein Teilbetrag von 500 000 Deutsche Mark 
entsprechend einer vom Erblasser schriftlich 
verfügten Aufteilung des Freibetrags maßge-
bend; hat der Erblasser keine Aufteilung ver-
fügt, steht der Freibetrag, wenn nur Erben 
Vermögen im Sinne des Absatzes 4 erwerben, 
jedem Erben entsprechend seinem Erbteil 
und sonst den Erwerbern zu gleichen Teilen 
zu; 

2. beim Erwerb im Weg der vorweggenomme-
nen Erbfolge, wenn der Schenker dem Fi-
nanzamt unwiderruflich erklärt, daß der Frei-
betrag für diese Schenkung in Anspruch ge-
nommen wird; dabei hat der Schenker, wenn 
zum selben Zeitpunkt mehrere Erwerber be-
dacht werden, den für jeden Bedachten maß-
gebenden Teilbetrag von 500 000 Deutsche 
Mark zu bestimmen. 

Wird ein Freibetrag nach Satz 1 Nr. 2 gewährt, 
kann für weiteres, innerhalb von zehn Jahren 
nach dem Erwerb von derselben Person anfallen-
des Vermögen im Sinne des Absatzes 4 ein Frei-
betrag weder vom Bedachten noch von anderen 
Erwerbern in Anspruch genommen werden. 

(2) Der nach Anwendung des Absatzes 1 ver-
bleibende Wert des Vermögens im Sinne des Ab-
satzes 4 ist mit 50 vom Hundert anzusetzen. 

(3) Ein Erwerber kann den Freibetrag oder Frei-
betragsanteil (Absatz 1) und den verminderten 
Wertansatz (Absatz 2) nicht in Anspruch nehmen, 
soweit er erworbenes Vermögen im Sinne des Ab-
satzes 4 auf Grund einer letztwilligen Verfügung 
des Erblassers oder einer rechtsgeschäftlichen Ver-
fügung des Erblassers oder Schenkers auf einen 
Dritten überträgt. Der bei ihm entfallende Freibe-
trag oder Freibetragsanteil geht auf den Dritten 
über, bei mehreren Dritten zu gleichen Teilen. 

(4) Der Freibetrag und der verminderte We rt
-ansatz gelten für 

1. inländisches Betriebsvermögen (§ 12 Abs. 5) 
beim Erwerb eines ganzen Gewerbebetriebs, 
eines Teilbetriebs, eines Anteils an  einer Ge-
sellschaft im Sinne des § 15 Abs. 1 Nr. 2 und 
Abs. 3 oder § 18 Abs. 4 des Einkommensteu-
ergesetzes, eines Anteils eines persönlich haf-
tenden Gesellschafters einer Kommanditge-
sellschaft auf Aktien oder eines Anteils daran; 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

4. Nach § 13 wird folgender § 13 a eingefügt: 

„§ 13a 
Ansatz von Betriebsvermögen, von Betrieben 

der Land- und Forstwirtschaft 
und von Anteilen an  Kapitalgesellschaften 

(1) unverändert 

(2) unverändert 

(3) unverändert 

(4) Der Freibetrag und der verminderte We rt
-ansatz gelten für 

1. unverändert 
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2. a) inländisches land- und forstwirtschaftliches 
Vermögen im Sinne des § 141 Abs. 1 Nr. 1 
und 2 des Bewertungsgesetzes beim Er-
werb eines ganzen Betriebs der Land- und 
Forstwirtschaft, eines Teilbetriebs, eines 
Anteils an einem Betrieb der L and- und 
Forstwirtschaft oder eines Anteils daran, 

b) vermietete Wohngrundstücke, Grundstük-
ke im Sinne des § 69 des Bewertungsgeset-
zes und die in § 52 Abs. 15 Satz 12 des Ein-
kommensteuergesetzes genannten Gebäu-
de oder Gebäudeteile oder eines Anteils 
daran, 

unter der Voraussetzung, daß dieses Vermö-
gen ertragsteuerlich zum Betriebsvermögen 
eines Betriebs der Land- und Forstwirtschaft 
gehört; 

3. Anteile an  einer Kapitalgesellschaft, wenn die 
Kapitalgesellschaft zur Zeit der Entstehung 
der Steuer Sitz oder Geschäftsleitung im In-
land hat und der Erblasser oder Schenker am 
Nennkapital dieser Gesellschaft mindestens 
zu einem Viertel unmittelbar beteiligt war. 

(5) Der Freibetrag oder Freibetragsanteil (Ab-
satz 1) und der verminderte Wertansatz (Absatz 2) 
fallen mit Wirkung für die Vergangenheit weg, 
soweit der Erwerber innerhalb von fünf Jahren 
nach dem Erwerb 

1. einen Gewerbebetrieb oder einen Teilbetrieb, 
einen Anteil an  einer Gesellschaft im Sinne 
des § 15 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 3 oder § 18 
Abs. 4 des Einkommensteuergesetzes, einen 
Anteil eines persönlich haftenden Gesellschaf-
ters einer Kommanditgesellschaft auf Aktien 
oder einen Anteil daran veräußert; als Ver-
äußerung gilt auch die Aufgabe des Gewerbe-
betriebs. Gleiches gilt, wenn wesentliche Be-
triebsgrundlagen eines Gewerbebetriebs ver-
äußert oder in das Privatvermögen überge-
führt oder anderen betriebsfremden Zwecken 
zugeführt werden oder, wenn Anteile an einer 
Kapitalgesellschaft veräußert werden, die der 
Veräußerer durch eine Sacheinlage (§ 20 
Abs. 1 des Umwandlungssteuergesetzes) aus 
dem Betriebsvermögen im Sinne des Absat-
zes 4 erworben hat oder ein Anteil an einer 
Gesellschaft im Sinne des § 15 Abs. 1 Nr. 2 und 
Abs. 3 oder § 18 Abs. 4 des Einkommensteuer-
gesetzes oder ein Anteil daran veräußert wird, 
den der Veräußerer durch eine Einbringung 
Betriebsvermögens im Sinne des Absatzes 4 in 
eine Personengesellschaft (§ 24 Abs. 1 des Um-
wandlungssteuergesetzes) erworben hat; 

2. einen Betrieb der Land- und Forstwirtschaft 
oder einen Teilbetrieb, einen Anteil an einem 
Betrieb der Land- und Forstwirtschaft oder 
einen Anteil daran veräußert; als Veräußerung 
gilt auch die Aufgabe des Bet riebs. Nummer 1 
Satz 2 gilt entsprechend. Gleiches gilt, wenn 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

2. inländisches land- und forstwirtschaftliches 
Vermögen im Sinne des § 141 Abs. 1 Nr. 1 
und 2 des Bewertungsgesetzes, vermietete 
Grundstücke, Grundstücke im Sinne des § 69 
des Bewertungsgesetzes und die in § 52 
Abs. 15 Satz 12 des Einkommensteuergeset-
zes genannten Gebäude oder Gebäudeteile 
beim Erwerb eines ganzen Betriebs der Land-
und Forstwirtschaft, eines Teilbetriebs, eines 
Anteils an einem Betrieb der Land- und Forst-
wirtschaft oder eines Anteils daran, unter der 
Voraussetzung, daß dieses Vermögen ertrag-
steuerlich zum Betriebsvermögen eines Be-
triebs der Land- und Forstwirtschaft gehört; 

3. unverändert 

(5) Der Freibetrag oder Freibetragsanteil (Ab-
satz 1) und der verminderte Wertansatz (Absatz 2) 
fallen mit Wirkung für die Vergangenheit weg, 
soweit der Erwerber innerhalb von fünf Jahren 
nach dem Erwerb 

1. unverändert 

2. einen Betrieb der Land- und Forstwirtschaft 
oder einen Teilbetrieb, einen Anteil an einem 
Betrieb der Land- und Forstwirtschaft oder 
einen Anteil daran veräußert; als Veräußerung 
gilt auch die Aufgabe des Bet riebs. Nummer 1 
Satz 2 gilt entsprechend; 
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Grundstücke im Sinne des Absatzes 4 Num-
mer 2 Buchstabe b oder ein Anteil daran ver-
äußert oder in das Privatvermögen überge-
führt oder anderen betriebsfremden Zwecken 
zugeführt werden; 

3. Anteile an Kapitalgesellschaften im Sinne des 
Absatzes 4 ganz oder teilweise veräußert; eine 
verdeckte Einlage der Anteile in eine Kapital-
gesellschaft steht der Veräußerung der Anteile 
gleich. Gleiches gilt, wenn die Kapitalgesell-
schaft innerhalb der Frist aufgelöst oder ihr 
Nennkapital herabgesetzt wird, wenn diese 
wesentliche Betriebsgrundlagen veräußert 
und das Vermögen an die Gesellschafter ver-
teilt wird oder wenn Vermögen der Kapitalge-
sellschaft auf eine Personengesellschaft, eine 
natürliche Person oder eine andere Körper-
schaft (§§ 3 bis 16 des Umwandlungssteuer-
gesetzes) übertragen wird. 

5. § 14 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 14 

Berücksichtigung früherer Erwerbe 

(1) Mehrere innerhalb von zehn Jahren von 
derselben Person anfallende Vermögensvorteile 
werden in der Weise zusammengerechnet, daß 
dem letzten Erwerb die früheren Erwerbe nach 
ihrem früheren Wert zugerechnet werden. Von 
der Steuer für den Gesamtbetrag wird die Steuer 
abgezogen, die für die früheren Erwerbe nach 
den persönlichen Verhältnissen des Erwerbers 
und auf der Grundlage der geltenden Vorschrif-
ten zur Zeit des letzten Erwerbs zu erheben ge-
wesen wäre. Anstelle der Steuer nach Satz 2 ist 
die tatsächlich für die in die Zusammenrechnung 
einbezogenen früheren Erwerbe zu entrichtende 
Steuer abzuziehen, wenn diese höher ist. Er-
werbe, für die sich nach den steuerlichen Bewer-
tungsgrundsätzen kein positiver Wert ergeben 
hat, bleiben unberücksichtigt. 

(2) Die durch jeden weiteren Erwerb veran-
laßte Steuer darf nicht mehr betragen als 50 vom 
Hundert dieses Erwerbs." 

6. § 15 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 15 

Steuerklassen 

(1) Nach dem persönlichen Verhältnis des 
Erwerbers zum Erblasser oder Schenker werden 
die folgenden drei Steuerklassen unterschie-
den: 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

3. unverändert 

(6) In den Fällen des Absatzes 4 Nr. 2 und 3 
kann der Erwerber der Finanzbehörde bis zur 
Unanfechtbarkeit der Steuerfestsetzung erklä-
ren, daß er auf die Steuerbefreiung verzichtet. 

(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten in den Fällen des 
§ 1 Abs. 1 Nr. 4 entsprechend." 

5. unverändert 

6. unverändert 
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Steuerklasse I 

1. Der Ehegatte, 

2. die Kinder und Stiefkinder, 

3. die Abkömmlinge der in Nummer 2 genann-
ten Kinder und Stiefkinder, 

4. die Eltern und Voreltern bei Erwerben von 
Todes wegen. 

Steuerklasse II 

1. Die Eltern und Voreltern, soweit sie nicht zur 
Steuerklasse I gehören, 

2. die Geschwister, 

3. die Abkömmlinge ersten Grades von Ge-
schwistern, 

4. die Stiefeltern, 

5. die Schwiegerkinder, 

6. die Schwiegereltern, 

7. der geschiedene Ehegatte. 

Steuerklasse III 

Alle übrigen Erwerber und die Zweckzuwendun-
gen. 

(1 a) Die Steuerklassen I und II Nr. 1 bis 3 gel-
ten auch dann, wenn die Verwandtschaft durch 
Annahme als Kind bürgerlich-rechtlich erloschen 
ist. 

(2) In den Fällen des § 3 Abs. 2 Nr. 1 und des 
§ 

 

7 Abs. 1 Nr. 8 ist der Besteuerung das Ver-
wandtschaftsverhältnis des nach der Stiftungsur-
kunde entferntest Berechtigten zu dem Erblasser 
oder Schenker zugrunde zu legen, sofern die Stif-
tung wesentlich im Interesse einer Familie oder 
bestimmter Familien im Inland errichtet ist. In 
den Fällen des § 7 Abs. 1 Nr. 9 gilt als Schenker 
der Stifter oder derjenige, der das Vermögen auf 
den Verein übertragen hat. In den Fällen des § 1 
Abs. 1 Nr. 4 wird der doppelte Freibetrag nach 
§ 16 Abs. 1 Nr. 2 gewährt; die Steuer ist nach 
dem Vomhundertsatz der Steuerklasse I zu be-
rechnen, der für die Hälfte des steuerpflichtigen 
Vermögens gelten würde. 

(3) Im Falle des § 2269 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs und soweit der überlebende Ehegatte 
an  die Verfügung gebunden ist, sind die mit dem 
verstorbenen Ehegatten näher verwandten Er-
ben und Vermächtnisnehmer als seine Erben an-
zusehen, soweit sein Vermögen beim Tode des 
überlebenden Ehegatten noch vorhanden ist. § 6 
Abs. 2 Satz 3 bis 5 gilt entsprechend." 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 
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7. § 16 Abs. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ (1) Steuerfrei bleibt in den Fä llen des § 2 
Abs. 1 Nr. 1 der Erwerb 

1. des Ehegatten in Höhe von 1 000 000 Deut-
sche Mark; 

2. der Kinder im Sinne der Steuerklasse I Nr. 2 
und der Kinder verstorbener Kinder im Sinne 
der Steuerklasse I Nr. 2 in Höhe von 750 000 
Deutsche Mark; 

3. der übrigen Personen der Steuerklasse I in 
Höhe von 150 000 Deutsche Mark; 

4. der Personen der Steuerklasse II in Höhe von 
50 000 Deutsche Mark; 

5. der Personen der Steuerklasse III in Höhe von 
25 000 Deutsche Mark." 

8. § 17 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 17 

Besonderer Versorgungsfreibetrag 

(1) Neben dem Freibetrag nach § 16 Abs. 1 
Nr. 1 wird dem überlebenden Ehegatten ein 
besonderer Versorgungsfreibetrag von 500 000 
Deutsche Mark gewährt. Der Freibetrag wird bei 
Ehegatten, denen aus Anlaß des Todes des Er-
blassers nicht der Erbschaftsteuer unterliegende 
Versorgungsbezüge zustehen, um den nach § 14 
des Bewertungsgesetzes zu ermittelnden Kapital-
wert dieser Versorgungsbezüge gekürzt. 

(2) Neben dem Freibetrag nach § 16 Abs. 1 
Nr. 2 wird Kindern im Sinne der Steuerklasse I 
Nr. 2 (§ 15 Abs. 1) für Erwerbe von Todes wegen 
ein besonderer Versorgungsfreibetrag in folgen-
der Höhe gewährt: 

1. bei einem Alter bis zu 5 Jahren 
in Höhe von 100 000 Deutsche Mark; 

2. bei einem Alter von mehr als 5 bis 10 Jahren 
in Höhe von 80 000 Deutsche Mark; 

3. bei einem Alter von mehr als 10 bis 15 Jahren 
in Höhe von 60 000 Deutsche Mark; 

4. bei einem Alter von mehr als 15 bis 20 Jahren 
in Höhe von 40 000 Deutsche Mark; 

5. bei einem Alter von mehr als 20 Jahren bis zur 
Vollendung des 27. Lebensjahrs 
in Höhe von 20 000 Deutsche Mark. 

Stehen dem Kind aus Anlaß des Todes des Er-
blassers nicht der Erbschaftsteuer unterliegende 
Versorgungsbezüge zu, wird der Freibetrag uni 
den nach § 13 Abs. 1 des Bewertungsgesetzes zu 
ermittelnden Kapitalwert dieser Versorgungsbe-
züge gekürzt. Bei der Berechnung des Kapital-
werts ist von der nach den Verhältnissen am 
Stichtag (§ 11) voraussichtlichen Dauer der Be-
züge auszugehen. " 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

7. § 16 Abs. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ (1) Steuerfrei bleibt in den Fä llen des § 2 
Abs. 1 Nr. 1 der Erwerb 

1. des Ehegatten in Höhe von 600 000 Deutsche 
Mark; 

2. der Kinder im Sinne der Steuerklasse I Nr. 2 
und der Kinder verstorbener Kinder im Sinne 
der Steuerklasse I Nr. 2 in Höhe von 400 000 
Deutsche Mark; 

3. der übrigen Personen der Steuerklasse I in 
Höhe von 100 000 Deutsche Mark; 

4. der Personen der Steuerklasse II in Höhe-  von 
20 000 Deutsche Mark; 

5. der Personen der Steuerklasse III in Höhe von 
10 000 Deutsche Mark." 

8. unverändert 
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9. § 19 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 19 

Steuersätze 

(1) Die Erbschaftsteuer wird nach folgenden 
Vomhundertsätzen erhoben: 

Wert des Vomhundertsatz 
steuerpflichtigen in der Steuerklasse 
Erwerbs (§ 10) bis 

einschließlich 
Deutsche Mark 

- - 

I II III 

100 000 5 10 15 

500 000 10 20 25 

1 000 000 15 30 35 

10 000 000 20 35 35 

über 10 000 000 25 40 50 

(2) Ist im Falle des § 2 Abs. 1 Nr. 1 ein Teil des 
Vermögens der inländischen Besteuerung auf 
Grund eines Abkommens zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung entzogen, so ist die Steuer 
nach dem Steuersatz zu erheben, der für den 
ganzen Erwerb gelten würde. 

(3) Der Unterschied zwischen der Steuer, die 
sich bei Anwendung des Absatzes 1 ergibt, und 
der Steuer, die sich berechnen würde, wenn der 
Erwerb die letztvorhergehende Wertgrenze nicht 
überstiegen hätte, wird nur insoweit erhoben, als 
er 

a) bei einem Steuersatz bis zu 30 vom Hundert 
aus der Hälfte, 

b) bei einem Steuersatz über 30 vom Hundert 
aus drei Vierteln 

des die Wertgrenze übersteigenden Betrages ge-
deckt werden kann. " 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

9. § 19 wird wie folgt gefaßt: 

„1 19 

Steuersätze 

(1) Die Erbschaftsteuer wird nach folgenden 
Vomhundertsätzen erhoben: 

Wert  des 
steuerpflichtigen 
Erwerbs (§ 10) bis 

einschließlich 
Deutsche Mark 

Vomhundertsatz 
in der Steuerklasse 

I II III 

100 000 5 10 15 

500 000 9 15 21 

1 000 000 13 20 27 

10 000 000 17 25 33 

25 000 000 21 30 39 

50 000 000 26 35 45 

über 50 000 000 30 40 50 

(2) unverändert 

(3) unverändert 

9 a. Nach I  19 wird folgender § 19 a eingefügt: 

„§ 19 a 
Tarifbegrenzung beim Erwerb 

von Betriebsvermögen, von Betrieben 
der Land- und Forstwirtschaft und von 

Anteilen an Kapitalgesellschaften 

(1) Sind in dem steuerpflichtigen Erwerb einer 
natürlichen Person der Steuerklasse II oder III 
Betriebsvermögen, land- und forstwirtschaft-
liches Vermögen oder Anteile an  Kapitalgesell-
schaften im Sinne des Absatzes 2 enthalten, ist 
von der tariflichen Erbschaftsteuer ein Entla-
stungsbetrag nach Absatz 4 abzuziehen. 
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(2) Der Entlastungsbetrag gilt für 

1. inländisches Betriebsvermögen (§ 12 Abs. 5) 
beim Erwerb eines ganzen Gewerbebetriebs, 
eines Teilbetriebs, eines Anteils an einer Ge-
sellschaft im Sinne des § 15 Abs. 1 Nr. 2 und 
Abs. 3 oder § 18 Abs. 4 des Einkommensteu-
ergesetzes, eines Anteils eines persönlich 
haftenden Gesellschafters einer Kommandit-
gesellschaft auf Aktien oder eines Anteils 
daran; 

2. inländisches land- und forstwirtschaftliches 
Vermögen im Sinne des § 141 Abs. 1 Nr. 1 
und 2 des Bewertungsgesetzes, vermietete 
Grundstücke, Grundstücke im Sinne des § 69 
des Bewertungsgesetzes und die in § 52 
Abs. 15 Satz 12 des Einkommensteuergeset-
zes genannten Gebäude oder Gebäudeteile 
beim Erwerb eines ganzen Betriebs der L and- 

 

und Forstwirtschaft, eines Teilbetriebs, eines 
Anteils an einem Betrieb der Land- und 
Forstwirtschaft oder eines Anteils daran, un-
ter der Voraussetzung, daß dieses Vermögen 
ertragsteuerlich zum Betriebsvermögen eines 
Betriebs der L and- und Forstwirtschaft ge-
hört; 

3. Anteile an  einer Kapitalgesellschaft, wenn 
die Kapitalgesellschaft zur Zeit der Entste-
hung der Steuer Sitz oder Geschäftsleitung 
im Inland hat und der Erblasser oder Schen-
ker am Nennkapital dieser Gesellschaft min-
destens zu einem Viertel unmi ttelbar beteiligt 
war. 

Ein Erwerber kann den Entlastungsbetrag nicht 
in Anspruch nehmen, soweit er das Vermögen 
im Sinne des Satzes 1 auf Grund einer letztwilli-
gen Verfügung des Erblassers oder einer rechts-
geschäftlichen Verfügung des Erblassers oder 
Schenkers auf einen Dritten überträgt. 

(3) Der auf das Vermögen im Sinne des Absat-
zes 2 entfallende Anteil an der tariflichen Erb-
schaftsteuer bemißt sich nach dem Verhältnis 
dieses Vermögens zum gesamten Vermögensan-
fall. 

(4) Zur Ermittlung des Entlastungsbetrags ist 
für den steuerpflichtigen Erwerb zunächst die 
Steuer nach der tatsächlichen Steuerklasse des 
Erwerbers zu berechnen und nach Maßgabe des 
Absatzes 3 aufzuteilen. Für den steuerpflichti-
gen Erwerb ist dann die Steuer nach Steuerklas-
se I zu berechnen und nach Maßgabe des Absat-
zes 3 aufzuteilen. Der Entlastungsbetrag ergibt 
sich als Unterschiedsbetrag zwischen der auf 
Vermögen im Sinne des Absatzes 2 entfallenden 
Steuer nach Satz 1 und 2. 

(5) Der Entlastungsbetrag fällt mit Wirkung 
für die Vergangenheit weg, soweit der Erwerber 
innerhalb von fünf Jahren nach dem Erwerb 

1. einen Gewerbebetrieb oder einen Teilbe-
trieb, einen Anteil an einer Gesellschaft im 
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10. § 27 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 27 

Mehrfacher Erwerb desselben Vermögens 

(1) Fällt Personen der Steuerklasse I von Todes 
wegen Vermögen an, das in den letzten zehn 
Jahren vor dem Erwerb bereits von Personen die-
ser Steuerklasse erworben worden ist und für das 
nach diesem Gesetz eine Steuer zu erheben war, 
so ermäßigt sich der auf dieses Vermögen entfal-
lende Steuerbetrag vorbehaltlich des Absatzes 3 
wie folgt: 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

Sinne des § 15 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 3 oder 
§ 18 Abs. 4 des Einkommensteuergesetzes, 
einen Anteil eines persönlich haftenden Ge-
sellschafters einer Kommanditgesellschaft 
auf Aktien oder einen Anteil daran veräußert; 
als Veräußerung gilt auch die Aufgabe des 
Gewerbebetriebs. Gleiches gilt, wenn we

-sentliche Betriebsgrundlagen eines Gewer-
bebetriebs veräußert oder in das Privatver-
mögen übergeführt oder anderen betriebs-
fremden Zwecken zugeführt werden oder, 
wenn Anteile an einer Kapitalgesellschaft 
veräußert werden, die der Veräußerer durch 
eine Sacheinlage (§ 20 Abs. 1 des Umwand-
lungssteuergesetzes) aus dem Betriebsver-
mögen im Sinne des Absatzes 2 erworben 
hat oder ein Anteil an einer Gesellschaft 
im Sinne des § 15 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 3 
oder § 18 Abs. 4 des Einkommensteuerge-
setzes oder ein Anteil daran veräußert wird, 
den der Veräußerer durch eine Einbringung 
des Betriebsvermögens im Sinne des Ab-
satzes 2 in eine Personengesellschaft (§ 24 
Abs. 1 des Umwandlungssteuergesetzes) er-
worben hat; 

2. einen Betrieb der Land- und Forstwirtschaft 
oder einen Teilbetrieb, einen Anteil an einem 
Betrieb der L and- und Forstwirtschaft oder 
einen Anteil daran veräußert; als Veräuße-
rung gilt auch die Aufgabe des Betriebs. 
Nummer 1 Satz 2 gilt entsprechend; 

3. Anteile an  Kapitalgesellschaften im Sinne des 
Absatzes 2 ganz oder teilweise veräußert; 
eine verdeckte Einlage der Anteile in eine 
Kapitalgesellschaft steht der Veräußerung 
der Anteile gleich. Gleiches gilt, wenn die 
Kapitalgesellschaft innerhalb der Frist auf-
gelöst oder ihr Nennkapital herabgesetzt 
wird, wenn diese wesentliche Betriebsgrund-
lagen veräußert und das Vermögen an  die 
Gesellschafter verteilt wird oder wenn Ver-
mögen der Kapitalgesellschaft auf eine Per-
sonengesellschaft, eine natürliche Person 
oder eine andere Körperschaft (§§ 3 bis 16 
des Umwandlungssteuergesetzes) übertragen 
wird." 

10. unverändert 
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um vom 
Hundert 

wenn zwischen den beiden Zeitpunkten 
der Entstehung der Steuer liegen 

50 nicht mehr als 1 Jahr 

45 mehr als 1 Jahr, aber nicht mehr 
als 2 Jahre 

40 mehr als 2 Jahre, aber nicht mehr 
als 3 Jahre 

35 mehr als 3 Jahre, aber nicht mehr 
als 4 Jahre 

30 mehr als 4 Jahre, aber nicht mehr 
als 5 Jahre 

25 mehr als 5 Jahre, aber nicht mehr 
als 6 Jahre 

20 mehr als 6 Jahre, aber nicht mehr 
als 8 Jahre 

10 mehr als 8 Jahre, aber nicht mehr 
als 10 Jahre 

(2) Zur Ermittlung des Steuerbetrags, der auf 
das begünstigte Vermögen entfällt, ist die Steuer 
für den Gesamterwerb in dem Verhältnis aufzu-
teilen, in dem der Wert des begünstigten Vermö-
gens zu dem Wert des steuerpflichtigen Gesamt-
erwerbs ohne Abzug des dem Erwerber zuste-
henden Freibetrags steht. 

(3) Die Ermäßigung nach Absatz 1 darf den Be-
trag nicht überschreiten, der sich bei Anwen-
dung der in Absatz 1 genannten Vomhundert-
sätze auf die Steuer ergibt, die der Vorerwerber 
für den Erwerb desselben Vermögens entrichtet 
hat."  

11. § 37 wird wie folgt gefaßt: 

„ § 37 
Anwendung des Gesetzes 

(1) Diese Fassung des Gesetzes findet auf Er-
werbe Anwendung, für die die Steuer nach dem 
31. Dezember 1995 entstanden ist oder entsteht. 

(2) In Erbfällen, die vor dem 31. August 1980 
eingetreten sind, und für Schenkungen, die vor 
diesem Zeitpunkt ausgeführt worden sind, ist 
weiterhin § 25 in der Fassung des Gesetzes vom 
17. April 1974 anzuwenden, auch wenn die 
Steuer infolge Aussetzung der Versteuerung 
nach § 25 Abs. 1 Buchstabe a erst nach dem 
31. Dezember 1995 entstanden ist oder entsteht. " 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

10 a. § 36 Abs. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Das Bundesministerium der Finanzen 
wird ermächtigt, den Wortlaut dieses Gesetzes 
und der zu diesem Gesetz erlassenen Durchfüh-
rungsverordnung in der jeweils geltenden Fas-
sung satzweise numeriert mit neuem Datum 
und neuer Paragraphenfolge bekanntzumachen 
und dabei Unstimmigkeiten des Wortlauts zu 
beseitigen." 
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12. In § 37a werden die Absätze 1 und 3 aufgehoben. 

13. § 39 wird aufgehoben. 

Artikel 3 
Änderung der Erbschaftsteuer -Durchführungsverordnung 

Die Erbschaftsteuer-Durchführungsverordnung in 
der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnum-
mer 611-8-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, 
zuletzt geändert durch Anlage I Kapitel IV Sachge-
biet B Abschnitt II Nr. 29 des Einigungsvertrages 
vom 31. August 1990 in Verbindung mit Artikel 1 des 
Gesetzes vom 23. September 1990 (BGBl. 1990 II S. 
885, 986), wird wie folgt geändert: 

1. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ (1) Wer zur Anzeige über die Verwahrung 
oder die Verwaltung von Vermögen eines Erb-
lassers verpflichtet ist, hat die Anzeige nach 
§ 33 Abs. 1 des Erbschaftsteuer- und Schen-
kungsteuergesetzes dem nach dem Wohnsitz 
des Erblassers für die Verwaltung der Erb-
schaftsteuer zuständigen Finanzamt in der 
nach Muster 1 vorgesehenen Form zu erstat-
ten. " 

b) Absatz 4 Nr. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„2. wenn der Wert der anzuzeigenden Wi rt
-schaftsgüter 2 000 Deutsche Mark nicht 

übersteigt." 

2. In § 6 wird der Einleitungssatz wie folgt gefaßt: 

„Wer auf den Namen lautende Aktien oder 
Schuldverschreibungen ausgegeben hat, hat un-
verzüglich nach dem Eingang eines Antrags auf 
Umschreibung der Aktien oder Schuldverschrei-
bungen eines Verstorbenen dem nach dem Wohn-
sitz des Erblassers für die Verwaltung der Erb-
schaftsteuer zuständigen Finanzamt unter Hin-
weis auf § 33 Abs. 2 des Erbschaftsteuer- und 
Schenkungsteuergesetzes anzuzeigen: " 

3. § 7 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Worte „§ 187 a Abs. 3 
der Reichsabgabenordnung" durch die Worte 
„§ 33 Abs. 3 des Erbschaftsteuer- und Schen-
kungsteuergesetzes " ersetzt. 

b) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Die Anzeige nach § 33 Abs. 3 des Erbschaft-
steuer- und Schenkungsteuergesetzes ist dem 
nach dem Wohnsitz des Versicherungsnehmers 
für die Verwaltung der Erbschaftsteuer zustän-
digen Finanzamt in der nach Muster 2 vorgese-
henen Form zu erstatten. " 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

12. unverändert 

13. unverändert 

Artikel 3 
unverändert 
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c) Absatz 4 wird wie folgt gefaßt: 

„ (4) Die Anzeige darf bei Kapitalversicherun-
gen unterbleiben, wenn der auszuzahlende Be-
trag 2 000 Deutsche Mark nicht übersteigt." 

4. § 12 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Die Gerichte haben dem nach dem Wohnsitz 
des Erblassers für die Verwaltung der Erb-
schaftsteuer zuständigen Finanzamt eine be-
glaubigte Abschrift der eröffneten Verfügun-
gen von Todes wegen, der Erbscheine, Testa-
mentsvollstreckerzeugnisse und Zeugnisse über 
die Fortsetzung von Gütergemeinschaften und 
der Beschlüsse über die Einleitung oder Aufhe-
bung einer Nachlaßpflegschaft und Nachlaßver-
waltung mit einem Vordruck nach Muster 5 zu 
übersenden und die Abwicklung von Erbaus-
einandersetzungen anzuzeigen. " 

b) Absatz 4 Nr. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ 1. wenn die Annahme berechtigt ist, daß 
außer Hausrat (einschließlich Wäsche und 
Kleidungsstücken) im Wert von nicht mehr 
als 10 000 Deutsche Mark nur noch anderes 
Vermögen im reinen Wert von nicht mehr 
als 10 000 Deutsche Mark vorhanden ist,". 

5. § 13 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird der Klammerzusatz „(§ 3 des 
Gesetzes)" durch den Klammerzusatz „(§ 7 des 
Gesetzes)" und der Klammerzusatz „(§ 4 Nr. 2 
des Gesetzes)" durch den Klammerzusatz „(§ 8 
des Gesetzes)" ersetzt. 

b) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Die Gerichte haben dem nach dem Wohnsitz 
des Zuwendenden für die Verwaltung der Erb-
schaftsteuer zuständigen Finanzamt eine be-
glaubigte Abschrift der Urkunde über eine 
Schenkung oder Zweckzuwendung unter Le-
benden alsbald nach der Beurkundung zu 
übersenden und dabei die besonderen Feststel-
lungen (Absatz 1) mitzuteilen." 

c) Absatz 4 wird wie folgt gefaßt: 

„(4) Unterbleiben darf die Übersendung 
einer beglaubigten Abschrift von Schenkungs- 
und Übergabeverträgen in Fällen, in denen Ge-
genstand der Schenkung nur Hausrat (ein-
schließlich Wäsche und Kleidungsstücke) im 
Wert von nicht mehr als 10 000 Deutsche Mark 
und anderes Vermögen im reinen Wert von 
nicht mehr als 10 000 Deutsche Mark bildet. " 

6. § 15 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 15 

Die vorstehende Fassung der Verordnung findet 
auf Erwerbe Anwendung, für die die Steuer nach 
dem 31. Dezember 1995 entstanden ist oder ent-
steht." 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 
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Artikel 4 
Änderung des Gesetzes zur Reform 

des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuerrechts 

Die Artikel 2, 9 und 10 des Gesetzes zur Reform 
des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuerrechts 
vom 17. April 1974 (BGBl. I S. 933) werden aufge-
hoben. 

Artikel 5 
Aufhebung des Vermögensteuergesetzes 

Das Vermögensteuergesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. November 1990 (BGBl. I 
S. 2467), zuletzt geändert durch Artikel 13 des Geset-
zes vom 18. Dezember 1995 (BGBl. I S. 1959), wird 
mit Wirkung zum 1. Januar 1997 aufgehoben; eine 
Vermögensteuer (Artikel 106 Abs. 2 Nr. 1 des Grund-
gesetzes) wird nicht erhoben. 

Artikel 6 
Aufhebung der Anteilsbewertungsverordnung 

Die Anteilsbewertungsverordnung vom 19. Januar 
1977 (BGBl. I S. 171), geändert durch Artikel 16 des 
Gesetzes vom 21. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2310), 
wird mit Wirkung zum 31. Dezember 1996 aufge-
hoben. 

Artikel 7 
Aufhebung des Gesetzes zur Änderung 

des Hauptfeststellungszeitraums 
für die wirtschaftlichen Einheiten 

des Betriebsvermögens 
sowie des Hauptveranlagungszeitraums 

für die Vermögensteuer 

Das Gesetz zur Änderung des Hauptfeststellungs-
zeitraums für die wirtschaftlichen Einheiten des Be-
triebsvermögens sowie des Hauptveranlagungszeit-
raums für die Vermögensteuer vom 23. Juni 1993 
(BGBl. I S. 944, 973) wird aufgehoben. 

Artikel 8 
Aufhebung der Durchführungsverordnung 

zum Bewertungsgesetz 

Die Durchführungsverordnung zum Bewertungs-
gesetz in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliede-
rungsnummer 610-7-1, veröffentlichten bereinigten 
Fassung, die zuletzt durch Artikel 14 des Gesetzes 
vom 25. Februar 1992 (BGBl. I S. 297) geändert wor-
den ist, wird aufgehoben. 

Artikel 9 
Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes 

Das Grunderwerbsteuergesetz vom 17. Dezember 
1982 (BGBl. I S. 1777), das zuletzt durch Artikel 9 des 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

Artikel 4 
unverändert 

Artikel 5 
entfällt 

Artikel 6 
unverändert 

Artikel 7 
unverändert 

Artikel 8 
unverändert 

Artikel 9 
Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes 

Das Grunderwerbsteuergesetz vom 17. Dezember 
1982 (BGBl. I S. 1777), das zuletzt durch Artikel 9 des 
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Gesetzes vom 15. Dezember 1995 (BGBl. I S. 1783) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 8 Abs. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Die Steuer wird nach den Werten im Sinne 
des § 138 Abs. 2 oder Abs. 3 des Bewertungsgeset-
zes bemessen: 

1. wenn eine Gegenleistung nicht vorhanden oder 
nicht zu ermitteln ist; 

2. bei einer Umwandlung im Sinne des Umwand-
lungsgesetzes, bei einer Einbringung sowie bei 
anderen Erwerbsvorgängen auf gesellschafts-
vertraglicher Grundlage; 

3. in den Fällen des § 1 Abs. 3." 

2. § 10 wird aufgehoben. 

3. § 17 Abs. 3 Nr. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„1. bei Grundstückserwerben durch Umwand-
lung nach dem Umwandlungsgesetz in der 
Fassung des Artikels 1 des Gesetzes zur Berei-
nigung des Umwandlungsrechts vom 28. Ok-
tober 1994 (BGBl. I S. 3210, 1995 S. 428) durch 
das Finanzamt, in dessen Bezirk sich die Ge-
schäftsleitung des Erwerbers befindet, und". 

4. § 18 Abs. 1 Nr. 3 wird wie folgt gefaßt:. 

„3. Zuschlagsbeschlüsse im Zwangsversteige-
rungsverfahren, Enteignungsbeschlüsse und 
andere Entscheidungen, durch die ein Wech-
sel im Grundstückseigentum bewirkt wird. 
Die Anzeigepflicht der Gerichte besteht auch 
beim Wechsel im Grundstückseigentum auf 
Grund einer Eintragung im Handels-, Genos-
senschafts- oder Vereinsregister;". 

5. Dem § 23 wird folgender neuer Absatz 3 angefügt: 

„(3) § 8 Abs. 2 ist erstmals auf Erwerbsvorgänge 
anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 1996 
verwirklicht werden. § 10 ist letztmals auf Er-
werbsvorgänge anzuwenden, die vor dem 1. Janu-
ar 1997 verwirklicht werden. " 

6. Die §§ 24 und 25 werden aufgehoben. 

Artikel 10 
Änderung des Solidaritätszuschlaggesetzes 

Das Solidaritätszuschlaggesetz 1995 in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 23. Juni 1993 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

Gesetzes vom 15. Dezember 1995 (BGBl. I S. 1783) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

01. In § 3 Nr. 2 wird Satz 2 wie folgt gefaßt: 

„Schenkungen unter einer Auflage unterliegen 
der Besteuerung jedoch hinsichtlich des Werts 
solcher Auflagen, die bei der Schenkungsteuer 
abziehbar sind;". 

1. unverändert 

2. unverändert 

2a. In § 11 Abs. 1 wird die Zahl „2" durch die 
Zahl „3" ersetzt. 

3. unverändert 

4. unverändert 

5. unverändert 

6. unverändert 

Artikel 10 
bleibt einer späteren Beschlußfassung vorbehalten 
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(BGBl. I S. 944, 975), zuletzt geändert durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 18. Dezember 1995 (BGBl. I 
S. 1959), wird wie folgt geändert: 

1. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

Die Nummern 1 bis 6 werden wie folgt gefaßt: 

„1. soweit eine Veranlagung zur Einkommen-
steuer oder Körperschaftsteuer vorzuneh-
men ist: 

nach der nach § 51 a Abs. 2 des Einkom-
mensteuergesetzes berechneten Einkom-
mensteuer oder der festgesetzten Körper-
schaftsteuer für den Veranlagungszeitraum 
1997, vermindert um die anzurechnende 
oder vergütete Körperschaftsteuer, wenn 
ein positiver Betrag verbleibt; 

2. soweit Vorauszahlungen zur Einkommen-
steuer oder Körperschaftsteuer zu leisten 
sind: 

nach den Vorauszahlungen auf die Steuer 
für den Veranlagungszeitraum 1997; 

3. soweit Lohnsteuer zu erheben ist: 

nach der nach § 51 a Abs. 2 a des Einkom-
mensteuergesetzes berechneten Lohnsteu-
er für  

a) laufenden Arbeitslohn, der für einen 
nach dem 31. Dezember 1996 endenden 
Lohnzahlungszeitraum gezahlt wird, 

b) sonstige Bezüge, die nach dem 31. De-
zember 1996 zufließen; 

4. soweit ein Lohnsteuer-Jahresausgleich 
durchzuführen ist, nach der nach § 51 a 
Abs. 2 a des Einkommensteuergesetzes 
sich ergebenden Jahreslohnsteuer für das 
Ausgleichsjahr 1997; 

5. soweit Kapitalertragsteuer oder Zinsab-
schlag zu erheben ist außer in den Fällen 
des § 44 d des Einkommensteuergesetzes: 

nach der ab 1. Januar 1997 zu erhebenden 
Kapitalertragsteuer oder dem ab diesem 
Zeitpunkt zu erhebenden Zinsabschlag; 

6. soweit bei beschränkt Steuerpflichtigen ein 
Steuerabzugsbetrag nach § 50 a des Ein-
kommensteuergesetzes zu erheben ist: 

nach dem ab 1. Januar 1997 zu erhebenden 
Steuerabzugsbetrag." 

b) Absatz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„(3) Der Solidaritätszuschlag ist von einkom-
mensteuerpflichtigen Personen nur zu erheben, 
wenn die Bemessungsgrundlage nach Absatz 1 
Nr. 1, 2 und 5 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 
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1. in den Fällen des § 32a Abs. 5 oder Abs. 6 
des Einkommensteuergesetzes 3 096 Deut-
sche Mark, 

2. in anderen Fällen  1 548 Deutsche Mark 

übersteigt." 

c) In Absatz 4 werden die Zahl „222" durch 
die Zahl „258", die Zahl „111" durch die Zahl 
„129", die Zahl „51,80" durch die Zahl „60,20", 
die Zahl „25,90" durch die Zahl „30,10", die 
Zahl „7,40" durch die Zahl „8,60" und die Zahl 
„3,30" durch die Zahl „4,30" ersetzt. 

d) In Absatz 5 werden die Zahl „2664" durch die 
Zahl „3096" und die Zahl „1332" durch die 
Zahl „1548" ersetzt. 

2. In § 4 Satz 1 wird der Vomhundertsatz „7,5" durch 
den Vomhundertsatz „6,5" ersetzt. 

3. § 6 wird wie folgt geändert: 

Die folgenden Absätze werden angefügt: 

„(3) Das Gesetz in der Fassung des Gesetzes 
vom ... (BGBl. I. S. ...) ist ab dem 1. Januar 1997 
anzuwenden. 

(4) § 3 ist ab dem 1. Januar 1998 in der folgen-
den Fassung anzuwenden: 

,§ 3 
Bemessungsgrundlage 

und zeitliche Anwendung 

(1) Der Solidaritätszuschlag bemißt sich vorbe-
haltlich der Absätze 3 bis 5, 

1. soweit eine Veranlagung zur Einkommensteuer 
oder Körperschaftsteuer vorzunehmen ist: 

nach der nach § 51 a Abs. 2 des Einkommen-
steuergesetzes berechneten Einkommensteuer 
oder der festgesetzten Körperschaftsteuer für 
Veranlagungszeiträume ab 1998, vermindert 
um die anzurechnende oder vergütete Körper-
schaftsteuer, wenn ein positiver Betrag ver-
bleibt; 

2. soweit Vorauszahlungen zur Einkommensteuer 
oder Körperschaftsteuer zu leisten sind: 

nach den Vorauszahlungen auf die Steuer für 
Veranlagungszeiträume ab 1998; 

3. soweit Lohnsteuer zu erheben ist: 

nach der nach § 51 a Abs. 2 a des Einkommen-
steuergesetzes berechneten Lohnsteuer für 

a) laufenden Arbeitslohn, der für einen nach 
dem 31. Dezember 1997 endenden Lohnzah-
lungszeitraum gezahlt wird, 

b) sonstige Bezüge, die nach dem 31. Dezem-
ber 1997 zufließen; 

4. soweit ein Lohnsteuer-Jahresausgleich durch-
zuführen ist, nach der nach § 51 a Abs. 2 a des 
Einkommensteuergesetzes sich ergebenden 
Jahreslohnsteuer für Ausgleichsjahre ab 1998; 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 
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5. soweit Kapitalertragsteuer oder Zinsabschlag 
zu erheben ist außer in den Fällen des § 44 d 
des Einkommensteuergesetzes: 

nach der ab 1. Januar 1998 zu erhebenden Ka-
pitalertragsteuer oder dem ab diesem Zeitpunkt 
zu erhebenden Zinsabschlag; 

6. soweit bei beschränkt Steuerpflichtigen ein 
Steuerabzugsbetrag nach § 50 a des Einkom-
mensteuergesetzes zu erheben ist: 

nach dem ab 1. Januar 1998 zu erhebenden 
Steuerabzugsbetrag. 

(2) (weggefallen) 

(3) Der Solidaritätszuschlag ist von einkommen-
steuerpflichtigen Personen nur zu erheben, wenn 
die Bemessungsgrundlage nach Absatz 1 Nr. 1, 2 
und 5 

1. in den Fällen des § 32a Abs. 5 oder Abs. 6 
des Einkommensteuergesetzes 3 672 Deutsche 
Mark, 

2. in anderen Fällen 1 836 Deutsche Mark 

übersteigt. 

(4) Beim Abzug vom laufenden Arbeitslohn ist 
der Solidaritätszuschlag nur zu erheben, wenn die 
Bemessungsgrundlage im jewei ligen Lohnzah-
lungszeitraum 

1. bei monatlicher Lohnzahlung 

a) in der Steuerklasse III mehr als 306 Deutsche 
Mark und 

b) in den Steuerklassen I, II, IV bis VI mehr als 
153 Deutsche Mark, 

2. bei wöchentlicher Lohnzahlung 

a) in der Steuerklasse III mehr als 71,40 Deut-
sche Mark und 

b) in den Steuerklassen I, II, IV bis VI mehr als 
35,70 Deutsche Mark, 

3. bei täglicher Lohnzahlung 

a) in der Steuerklasse III mehr als 10,20 Deut-
sche Mark und 

b) in den Steuerklassen I, II, IV bis VI mehr als 
5,10 Deutsche Mark 

beträgt. 

§ 39b Abs. 4 des Einkommensteuergesetzes ist 
sinngemäß anzuwenden. 

(5) Beim Lohnsteuer-Jahresausgleich ist der So-
lidaritätszuschlag nur zu ermitteln, wenn die Be-
messungsgrundlage in Steuerklasse III mehr als 
3 672 Deutsche Mark und in den Steuerklassen I, 
II, oder IV mehr als 1 836 Deutsche Mark beträgt.' 

(6) § 4 Satz 1 ist ab 1. Januar 1998 mit der Maß-
gabe anzuwenden, daß an die Stelle des Vomhun-
dertsatzes von 6,5 der Vomhundertsatz 5,5 t ritt. 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 
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Artikel 11 
Änderung des Finanzausgleichgesetzes 

§ 1 Abs. 1 Satz 1 des Finanzausgleichsgesetzes 
vom 23. Juni 1993 (BGBl. I S. 944, 977), das zuletzt 
durch Artikel 7 des Gesetzes vom 18. Dezember 
1995 (BGBl. I S. 1962) geändert worden ist, wird 
durch die nachfolgenden beiden Sätze ersetzt: 

Vom Aufkommen der Umsatzsteuer stehen 1996 
dem Bund 50,5 vom Hundert , den Ländern 49,5 vom 
Hundert , 1997 dem Bund 51,5 vom Hundert, den 
Ländern 48,5 vom Hundert und 1998 dem Bund 
51,3 vom Hundert , den Ländern 48,7 vom Hundert 
zu. In den Umsatzsteueranteilen von Bund und Län-
dern für 1998 ist jeweils ein Anteil von 5,5 vom Hun-
dert enthalten, der auf Umschichtungen zugunsten 
der Länder zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Bela-
stungen aus der Neuregelung des Familienleistungs-
ausgleichs entfällt." 

Artikel 12 
Änderung des Einkommensteuergesetzes 

Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 7. September 1990 (BGBl. I 
S. 1898, 1991 I S. 808), zuletzt geändert durch ... 
vom ... (BGBl. I S. ...), wird wie folgt geändert: 

1. § 1 a Abs. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„ (2) Für unbeschränkt einkommensteuerpflich-
tige Personen im Sinne des § 1 Abs. 2 , die die 
Voraussetzungen des § 1 Abs. 3 Satz 2 bis 4 er-
füllen, und für unbeschränkt einkommensteuer-
pflichtige Personen im Sinne des § 1 Abs. 3, die 
die Voraussetzungen des § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 
und 2 erfüllen und an einem ausländischen 
Dienstort tätig sind, gelten die Regelungen des 
Absatzes 1 Nr. 2 bis 4 entsprechend mit der Maß-
gabe, daß auf Wohnsitz, gewöhnlichen Aufent-
halt, Wohnung oder Haushalt im Staat des aus-
ländischen Dienstortes abzustellen ist. " 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

Artikel 11 
bleibt einer späteren Besehlußfassung 

vorbehalten 

Artikel 12 
Änderung des Einkommensteuergesetzes 

Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 7. September 1990 (BGBl. I 
S. 1898, 1991 I S. 808), zuletzt geändert durch ... 
vom ... (BGBl. I S. ), wird wie folgt geändert: 

1. unverändert 

la. § 2 Abs. 7 Satz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„Besteht während eines Kalenderjahres sowohl 
unbeschränkte als auch beschränkte Einkom-
mensteuerpflicht, so sind die während der be-
schränkten Einkommensteuerpflicht erzielten 
inländischen Einkünfte in eine Veranlagung zur 
unbeschränkten Einkommensteuerpflicht einzu-
beziehen." 

lb. In § 2 a Abs. 3 wird folgender Satz 6 angefügt: 

„In die gesonderte Feststellung nach Satz 5 ein-
zubeziehen ist der nach § 2 Abs. 1 Satz 3 und 4 
des Gesetzes über steuerliche Maßnahmen bei 
Auslandsinvestitionen der deutschen Wirtscha ft 

 (AIG) vom 18. August 1969 (BGBl. I S. 1214), zu-
letzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 
25. Juli 1988 (BGBl. I S. 1093), der Hinzurech-
nung unterliegende und noch nicht hinzuge-
rechnete Betrag." 
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2. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 2 wird wie folgt gefaßt: 

„2. das Arbeitslosengeld, das Kurzarbeiter-
geld, das Schlechtwettergeld, das Winter-
ausfallgeld, die Arbeitslosenhilfe, das Un-
terhaltsgeld und die übrigen Leistungen 
nach dem Arbeitsförderungsgesetz und 
den entsprechenden Programmen des 
Bundes und der Länder, soweit sie Arbeit-
nehmern oder Arbeitsuchenden oder zur 
Förderung der Ausbildung oder Fortbil-
dung der Empfänger gewährt werden, so-
wie Leistungen nach § 55 a des Arbeitsför-
derungsgesetzes, aus Landesmitteln er-
gänzte Leistungen aus dem Europäischen 
Sozialfonds, wenn sie der Aufstockung 
der Leistungen nach § 55 a des Arbeitsför-
derungsgesetzes dienen, Leistungen auf 
Grund der in § 141 m Abs. 1 und § 141 n 
Abs. 2 des Arbeitsförderungsgesetzes ge-
nannten Ansprüche, Leistungen auf 
Grund der in § 115 Abs. 1 des Zehnten 
Buches Sozialgesetzbuch in Verbindung 
mit § 117 Abs. 4 Satz 1 oder § 134 Abs. 4 
des Arbeitsförderungsgesetzes, § 160 Abs. 1 
Satz 1 und § 166 a des Arbeitsförderungs-
gesetzes genannten Ansprüche, wenn über 
das Vermögen des ehemaligen Arbeit-
gebers des Arbeitslosen das Konkursver-
fahren oder Gesamtvollstreckungsverfah-
ren eröffnet worden ist oder einer der Fälle 
des § 141 b Abs. 3 des Arbeitsförderungs-
gesetzes vorliegt, und der Altersüber-
gangsgeld-Ausgleichsbetrag nach § 249 e 
Abs. 4a des Arbeitsförderungsgesetzes;" 

b) Folgende Nummer 24 wird eingefügt: 

„24. Leistungen, die auf Grund des Bundes- 
kindergeldgesetzes gewährt werden;". 

c) Folgende Nummer 37 wird eingefügt: 

„37. der Unterhaltsbeitrag nach § 10 Abs. 2 
des Aufstiegsfortbildungsförderungsge-
setzes; " 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

2. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) unverändert 

b) unverändert 

c) Folgende Nummer 37 wird eingefügt: 

„37. der Unterhaltsbeitrag und der Maßnah-
mebeitrag nach dem Aufstiegsfortbil-
dungsförderungsgesetz, soweit sie als 
Zuschuß geleistet werden; " . 

d) Folgende Nummer 38 wird eingefügt: 

„38. Sachprämien, die der Steuerpflichtige 
für die persönliche Inanspruchnahme 
von Dienstleistungen von Unternehmen 
unentgeltlich erhält, die diese zum 
Zwecke der Kundenbindung im allge-
meinen Geschäftsverkehr in einem je-
dermann zugänglichen planmäßigen 
Verfahren gewähren, soweit der Wert 
der Prämien 2 400 Deutsche Mark im 
Kalenderjahr nicht übersteigt;". 

e) Nummer 67 wird wie folgt gefaßt: 

„67. das Erziehungsgeld nach dem Bundes-
erziehungsgeldgesetz und vergleichbare 
Leistungen der Länder sowie Leistungen 
für Kindererziehung an Mütter der Ge- 
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3. § 4 d Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„Bei der Ermittlung des Vermögens der Kasse 
sind der Grundbesitz mit dem sich nach § 121 a 
des Bewertungsgesetzes ergebenden Wert, An-
sprüche aus einer Versicherung mit dem Wert 
des geschäftsmäßigen Deckungskapitals zuzüg-
lich der Guthaben aus Beitragsrückerstattung am 
Schluß des Wirtschaftsjahrs anzusetzen und das 
übrige Vermögen mit dem gemeinen Wert am 
Schluß des Wirtschaftsjahrs zu bewerten; abwei-
chend hiervon ist Grundbesitz in dem in Artikel 3 
des Einigungsvertrags genannten Gebiet mit 
dem Wert anzusetzen, der sich nach dem Dritten 
Abschnitt im Zweiten Teil des Bewertungsgeset-
zes ergibt. " 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

burtsjahrgänge vor 1921 nach den §§ 294 
bis 299 des Sechsten Buches Sozialge-
setzbuch und der Kindererziehungszu-
schlag nach dem Kindererziehungszu-
schlagsgesetz;". 

2a. § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 5 Satz 2 wird wie folgt ge-
faßt: 

„Wird der Steuerpflichtige vorübergehend von 
seiner Wohnung und dem Mittelpunkt seiner 
dauerhaft angelegten be trieblichen Tätigkeit 
entfernt betrieblich tätig, ist für jeden Kalender-
tag, an dem der Steuerpflichtige wegen dieser 
vorübergehenden Tätigkeit von seiner Woh-
nung und seinem Tätigkeitsmittelpunkt 

a) 24 Stunden abwesend ist, ein Pauschbetrag 
von 46 Deutsche Mark, 

b) weniger als 24 Stunden, aber mindestens 
14 Stunden abwesend ist, ein Pauschbetrag 
von 20 Deutsche Mark, 

c) weniger als 14 Stunden, aber mindestens 
8 Stunden abwesend ist, ein Pauschbetrag 
von 10 Deutsche Mark 

abzuziehen; eine Tätigkeit, die nach 16 Uhr be-
gonnen und vor 8 Uhr des nachfolgenden Kalen-
dertags beendet wird, ohne daß eine Übernach-
tung stattfindet, ist mit der gesamten Abwesen-
heitsdauer dem Kalendertag der überwiegenden 
Abwesenheit zuzurechnen." 

3. § 4d Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„Bei der Ermittlung des Vermögens der Kasse ist 
am Schluß des Wirtschaftsjahrs vorhandener 
Grundbesitz mit 200 vom Hundert der Einheits-
werte anzusetzen, die zu dem Feststellungszeit-
punkt maßgebend sind, der dem Schluß des 
Wirtschaftsjahrs folgt; Ansprüche aus einer Ver-
sicherung sind mit dem Wert des geschäftsplan-
mäßigen Deckungskapitals zuzüglich der Gut-
haben aus Beitragsrückerstattung am Schluß des 
Wirtschaftsjahrs anzusetzen und das übrige Ver-
mögen ist mit dem gemeinen Wert am Schluß 
des Wirtschaftsjahrs zu bewerten." 

3a. In § 6 a Abs. 1 werden in Satz 1 nach dem Wort 
„wenn" die Worte „und soweit" eingefügt und 
Nummer 2 dieses Satzes wird wie folgt gefaßt: 

„2. die Pensionszusage keine Pensionsleistun-
gen in Abhängigkeit von künftigen gewinn-
abhängigen Bezügen vorsieht und keinen 
Vorbehalt enthält, daß die Pensionsanwart-
schaft oder die Pensionsleistung gemindert 
oder entzogen werden kann, oder ein sol-
cher Vorbehalt sich nur auf Tatbestände er-
streckt, bei deren Vorliegen nach allgemei-
nen Rechtsgrundsätzen unter Beachtung bil-
ligen Ermessens eine Minderung oder ein 
Entzug der Pensionsanwartschaft oder der 
Pensionsleistung zulässig ist, und". 
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4. § 7 g wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„ (2) Die Sonderabschreibungen nach Ab-
satz 1 können nur in Anspruch genommen 
werden, wenn 

1. im Zeitpunkt der Anschaffung oder Her-
stellung des Wirtschaftsguts der Einheits-
wert des Betriebs der Land- und Forstwirt-
schaft oder der Wert des Betriebs, zu des-
sen Anlagevermögen das Wirtschaftsgut 
gehört, nicht mehr als 240 000 Deutsche 
Mark beträgt und 

2. das Wirtschaftsgut 

a) mindestens ein Jahr nach seiner An-
schaffung oder Herstellung in einer in-
ländischen Betriebsstätte dieses Be-
triebs verbleibt und 

b) im Jahr der Inanspruchnahme von Son-
derabschreibungen im Betrieb des 
Steuerpflichtigen ausschließlich oder 
fast ausschließlich betrieblich genutzt 
wird. 

Der Wert des Betriebs ist in entsprechender 
Anwendung der §§ 95 bis 109, 121 a und 133 
des Bewertungsgesetzes zum Ende des dem 
Zeitpunkt der Anschaffung oder Herstellung 
des Wirtschaftsguts vorangegangenen Wi rt

-schaftsjahrs zu ermitteln." 

b) Absatz 3 Satz 3 Nr. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„2. der Betrieb am Schluß des Wirtschafts-
jahrs, das dem Wirtschaftsjahr der Bildung 
der Rücklage vorangeht, das in Absatz 2 
genannte Größenmerkmal erfüllt;". 

c) Folgender Absatz 7 wird angefügt: 

„(7) Wird eine Rücklage von einem Exi-
stenzgründer im Wirtschaftsjahr der Betriebs-
eröffnung und den beiden folgenden Wirt

-schaftsjahren (Gründungszeitraum) gebildet, 
sind die Absätze 3 bis 6 mit der Maßgabe an-
zuwenden, daß 

1. das begünstigte Wirtschaftsgut vom 
Steuerpflichtigen voraussichtlich bis zum 
Ende des vierten auf die Bildung der Rück-
lage folgenden Wirtschaftsjahrs ange-
schafft oder hergestellt wird; 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

4. § 7g wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„ (2) Die Sonderabschreibungen nach Ab-
satz 1 können nur in Anspruch genommen 
werden, wenn 

1. a) das Betriebsvermögen des Gewerbebe-
triebs oder des der selbständigen Ar-
beit dienenden Betriebs, zu dessen An-
lagevermögen das Wirtschaftsgut ge-
hört, zum Schluß des der Anschaffung 
oder Herstellung des Wirtschaftsguts 
vorangehenden Wirtschaftsjahrs nicht 
mehr als 400 000 Deutsche Mark be-
trägt; diese Voraussetzung gilt bei Be-
trieben, die den Gewinn nach § 4 
Abs. 3 ermitteln, als erfüllt; 

b) der Einheitswert des Betriebs der L and- 

 

und Forstwirtschaft, zu dessen Anlage-
vermögen das Wirtschaftsgut gehört, 
im Zeitpunkt der Anschaffung oder 
Herstellung des Wirtschaftsguts nicht 
mehr als 240 000 Deutsche Mark be-
trägt 

und 

2. unverändert 

b) unverändert 

c) Folgender Absatz 7 wird angefügt: 

„ (7) Wird eine Rücklage von einem Exi-
stenzgründer im Wirtschaftsjahr der Betriebs-
eröffnung und den fünf folgenden Wirtschafts-
jahren (Gründungszeitraum) gebildet, sind 
die Absätze 3 bis 6 mit der Maßgabe anzu-
wenden, daß 

1. das begünstigte Wirtschaftsgut vom 
Steuerpflichtigen voraussichtlich bis zum 
Ende des fünften auf die Bildung der Rück-
lage folgenden Wirtschaftsjahrs ange-
schafft oder hergestellt wird; 
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2. der Höchstbetrag in Absatz 3 Satz 5 für im 
Gründungszeitraum gebildete Rücklagen 
600 000 Deutsche Mark beträgt und 

3. die Rücklage spätestens am Ende des vier-
ten auf ihre Bildung folgenden Wirtschafts-
jahrs gewinnerhöhend aufzulösen ist; 

bei diesen Rücklagen findet Absatz 5 keine 
Anwendung. Existenzgründer im Sinne des 
Satzes 1 ist 

1. eine natürliche Person, die innerhalb der 
letzten fünf Jahre vor dem Wirtschaftsjahr 
der Betriebseröffnung weder an einer Kapi-
talgesellschaft unmittelbar oder mittelbar 
zu mehr als einem Zehntel beteiligt gewe-
sen ist noch Einkünfte im Sinne des § 2 
Abs. 1 Nr. 1 bis 3 erzielt hat; 

2. eine Gesellschaft im Sinne des § 15 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2, bei der alle Mitunternehmer 
im Wirtschaftsjahr der Betriebseröffnung 
erstmals Einkünfte im Sinne des § 2 Abs. 1 
Nr. 1 bis 3 erzielen. Ist Mitunternehmer 
eine Gesellschaft im Sinne des § 15 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2, gilt Satz 1 für alle an dieser 
unmittelbar oder mittelbar beteiligten Ge-
sellschafter entsprechend; oder 

3. eine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 1 
Abs. 1 Nr. 1 des Körperschaftsteuergeset-
zes, an der nur natürliche Personen betei-
ligt sind, die innerhalb der letzten fünf 
Jahre vor dem Wirtschaftsjahr der Betriebs-
eröffnung nicht Einkünfte im Sinne des § 2 
Abs. 1 Nr. 1 bis 3 erzielt haben. 

Die Übernahme eines Betriebs im Wege der 
vorweggenommenen Erbfolge gilt nicht als 
Existenzgründung; entsprechendes gilt bei 
einer Betriebsübernahme im Wege der Aus-
einandersetzung einer Erbengemeinschaft 
unmittelbar nach dem Erbfall." 

5. In § 10 Abs. 1 wird Nummer 8 wird wie folgt ge-
faßt: 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

2. unverändert 

3. die Rücklage spätestens am Ende des fünf-
ten auf ihre Bildung folgenden Wirtschafts-
jahrs gewinnerhöhend aufzulösen ist; 

bei diesen Rücklagen findet Absatz 5 keine 
Anwendung. Existenzgründer im Sinne des 
Satzes 1 ist 

1. unverändert 

2. eine Gesellschaft im Sinne des § 15 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2, bei der alle Mitunternehmer 
die Voraussetzungen der Nummer 1 erfül-
len. Ist Mitunternehmer eine Gesellschaft 
im Sinne des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, gilt 
Satz 1 für alle an dieser unmittelbar oder 
mittelbar beteiligten Gesellschafter ent-
sprechend; oder 

3. eine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 1 
Abs. 1 Nr. 1 des Körperschaftsteuergeset-
zes, an der nur natürliche Personen betei-
ligt sind, die die Voraussetzungen der 
Nummer 1 erfüllen. 

Die Übernahme eines Betriebs im Wege der 
vorweggenommenen Erbfolge gilt nicht als 
Existenzgründung; entsprechendes gilt bei 
einer Betriebsübernahme im Wege der Aus-
einandersetzung einer Erbengemeinschaft 
unmittelbar nach dem Erbfall." 

5. § 10 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 2 Buchstabe b werden am Ende 
von Satz 4 das Semikolon durch einen Punkt 
ersetzt und folgender Satz 5 angefügt: 

„Ausgeschlossen sind auch Versicherungen 
auf den Erlebens- oder Todesfall, bei denen 
der Steuerpflichtige Ansprüche aus einem 
von einer anderen Person abgeschlossenen 
Vertrag entgeltlich erworben hat, es sei 
denn, es werden aus anderen Rechtsverhält-
nissen entstandene Abfindungs- und Aus-
gleichsansprüche arbeitsrechtlicher, erb-
rechtlicher oder familienrechtlicher Art 
durch Übertragung von Ansprüchen aus 
Lebensversicherungsverträgen erfüllt;" 

b) In Nummer 7 werden am Ende von Satz 4 das 
Semikolon durch einen Punkt ersetzt und 
folgender Satz 5 angefügt: 

„Bei Aufwendungen für ein häusliches Ar-
beitszimmer, für Fahrten zwischen Wohnung 
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„8. Aufwendungen des Steuerpflichtigen, soweit 
sie nicht in unmittelbarem wirtschaftlichen 
Zusammenhang mit steuerfreien Einnahmen 
stehen, bis zu 24 000 Deutsche Mark im Ka-
lenderjahr für hauswirtschaftliche Beschäfti-
gungsverhältnisse, wenn auf Grund der Be-
schäftigungsverhältnisse Pflichtbeiträge zur 
inländischen gesetzlichen Rentenversiche-
rung entrichtet werden. Leben zwei Allein-
stehende in einem Haushalt zusammen, kön-
nen sie den Höchstbetrag insgesamt nur ein

-

mal in Anspruch nehmen. Für jeden vollen 
Kalendermonat, in dem die Voraussetzungen 
nach Satz 1 nicht vorgelegen haben, ermä-
ßigt sich der Höchstbetrag nach Satz 1 um 
ein Zwölftel; " . 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

und Ausbildungs- oder Weiterbildungsort 
und wegen doppelter Haushaltsführung so-
wie bei Mehraufwand für Verpflegung gelten 
§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6 b, § 9 Abs. 1 Satz 3 
Nr. 4 und 5 und Abs. 2 sowie § 4 Abs. 5 Satz 1 
Nr. 5 sinngemäß;". 

c) Die Nummer 8 wird wie folgt gefaßt: 

8. unverändert 

5 a. § 16 Abs. 1 Nr. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„1. des ganzen Gewerbebetriebs oder eines 
Teilbetriebs. Als Teilbetrieb gilt auch die 
das gesamte Nennkapital umfassende Betei-
ligung an einer Kapitalgesellschaft; im Fall 
der Auflösung der Kapitalgesellschaft ist 
§ 17 Abs. 4 Satz 3 sinngemäß anzuwen-
den;". 

5 b. § 17 Abs. 4 wird wie folgt gefaßt: 

„(4) Die Absätze 1 bis 3 sind entsprechend an-
zuwenden, wenn eine Kapitalgesellschaft aufge-
löst wird oder wenn ihr Kapital herabgesetzt 
und zurückgezahlt wird oder wenn Eigenkapital 
im Sinne des § 30 Abs. 2 Nr. 4 des Körper-
schaftsteuergesetzes ausgeschüttet oder zurück-
gezahlt wird. In diesen Fällen ist als Veräuße-
rungspreis der gemeine Wert des dem Steuer-
pflichtigen zugeteilten oder zurückgezahlten 
Vermögens der Kapitalgesellschaft anzusehen. 
Satz 1 gilt nicht, soweit die Bezüge nach § 20 
Abs. 1 Nr. 1 oder Nr. 2 zu den Einnahmen aus 
Kapitalvermögen gehören." 

5 c. § 20 Abs. 1 Nr. 6 wird wie folgt gefaßt: 

„6. außerrechnungsmäßige und rechnungsmä-
ßige Zinsen aus den Sparanteilen, die in den 
Beiträgen zu Versicherungen auf den Erle-
bens- oder Todesfall enthalten sind. Dies gilt 
nicht für Zinsen aus Versicherungen im 
Sinne des § 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b, die 
mit Beiträgen verrechnet oder im Versiche-
rungsfall oder im Fall des Rückkaufs des 
Vertrags nach Ablauf von zwölf Jahren seit 
dem Vertragsabschluß ausgezahlt werden. 
Satz 2 gilt nicht in den Fällen des § 10 
Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b Satz 5. Satz 2 gilt 
in den Fällen des § 10 Abs. 2 Satz 2 nur, 
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wenn die Voraussetzungen für den Sonder-
ausgabenabzug nach § 10 Abs. 2 Satz 2 
Buchstabe a oder Buchstabe b erfüllt sind 
oder soweit bei Versicherungsverträgen 
Zinsen in Veranlagungszeiträumen gutge-
schrieben werden, in denen Beiträge nach 
§ 10 Abs. 2 Satz 2 Buchstabe c abgezogen 
werden können. Die Sätze 1 bis 4 sind auf 
Kapitalerträge aus fondsgebundenen Le-
bensversicherungen entsprechend anzu-
wenden;". 

5 d. § 32 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 4 wird wie folgt gefaßt: 

„(4) Ein Kind, das das 18. Lebensjahr voll-
endet hat, wird berücksichtigt, wenn es 

1. noch nicht das 21. Lebensjahr vollendet 
hat, arbeitslos ist und der Arbeitsvermitt-
lung im Inland zur Verfügung steht oder 

2. noch nicht das 27. Lebensjahr vollendet 
hat und 

a) für einen Beruf ausgebildet wird oder 

b) sich in einer Übergangszeit zwischen 
zwei Ausbildungsabschnitten von 
höchstens vier Monaten befindet oder 

c) eine Berufsausbildung mangels Ausbil-
dungsplatzes nicht beginnen oder fo rt

-setzen kann oder 

d) ein freiwilliges soziales Jahr im Sinne 
des Gesetzes zur Förderung eines frei-
willigen sozialen Jahres oder ein frei-
williges ökologisches Jahr im Sinne 
des Gesetzes zur Förderung eines frei-
willigen ökologischen Jahres leistet 
oder 

3. wegen körperlicher, geistiger oder seeli-
scher Behinderung außerstande ist, sich 
selbst zu unterhalten. 

Nach Satz 1 Nr. 1 und 2 wird ein Kind nur be-
rücksichtigt, wenn es Einkünfte und Bezüge, 
die zur Bestreitung des Unterhalts oder der 
Berufsausbildung bestimmt oder geeignet 
sind, von nicht mehr als 12 000 Deutsche 
Mark im Kalenderjahr hat; dieser Be trag ist 
zu kürzen, soweit es nach den Verhältnissen 
im Wohnsitzstaat des Kindes notwendig und 
angemessen ist. Bezüge, die für besondere 
Ausbildungszwecke bestimmt sind, bleiben 
hierbei außer Ansatz; Entsprechendes gilt für 
Einkünfte, soweit sie für solche Zwecke ver-
wendet werden. Für die Umrechnung auslän-
discher Einkünfte und Bezüge in Deutsche 
Mark ist der Mittelkurs der jeweils anderen 
Währung maßgeblich, der an  der Frankfurter 
Devisenbörse für Ende September des Jahres 
vor dem Veranlagungszeitraum amtlich fest-
gestellt ist. Wird diese Währung an  der 
Frankfurter Devisenbörse nicht amtlich no-
tiert, so ist der Wechselkurs maßgeblich, der 
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sich zu demselben Termin aus dem dem Inter-
nationalen Währungsfonds gemeldeten re-
präsentativen Kurs der anderen Währung 
und der Deutschen Mark ergibt. Für jeden 
Kalendermonat, in dem die Voraussetzungen 
für eine Berücksichtigung nach Satz 1 Nr. 1 
oder Nr. 2 nicht vorliegen, ermäßigt sich der 
Betrag nach Satz 2 um ein Zwölftel. Ein-
künfte und Bezüge des Kindes, die auf diese 
Kalendermonate entfallen, bleiben außer An-
satz. Ein Verzicht auf Teile der zustehenden 
Einkünfte und Bezüge steht der Anwendung 
der Sätze 2 und 6 nicht entgegen." 

b) Absatz 5 Satz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„Absatz 4 Satz 2 bis 8 gilt entsprechend." 

c) Absatz 6 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird die Zahl „26i" durch die 
Zahl „288" und in den Sätzen 2 und 3 je-
weils die Zahl „522" durch die Zahl 
„576" ersetzt. 

bb) Satz 6 wird wie folgt gefaßt: 

„Der Kinderfreibetrag kann auf Antrag 
auch auf einen Stiefelternteil oder Groß-
eltern übertragen werden, wenn sie das 
Kind in ihren Haushalt aufgenommen ha-
ben; dies kann auch mit Zustimmung des 
berechtigten Elternteils geschehen, die 
nur für künftige Kalenderjahre widerru-
fen werden kann." 

d) Absatz 7 wird wie folgt gefaßt: 

„(7) Ein Haushaltsfreibetrag von 5 616 
Deutsche Mark wird bei einem Steuerpflich-
tigen, für den das Splitting-Verfahren (§ 32 a 
Abs. 5 und 6) nicht anzuwenden und der auch 
nicht als Ehegatte (§ 26 Abs. 1) getrennt zur 
Einkommensteuer zu veranlagen ist, vom 
Einkommen abgezogen, wenn er einen Kin-
derfreibetrag oder Kindergeld für minde-
stens ein Kind erhält, das in seiner Wohnung 
im Inland gemeldet ist. Kinder, die bei beiden 
Elternteilen oder einem Elternteil und einem 
Großelternteil mit Wohnung im Inl and ge- 
meldet sind, werden dem Elternteil oder 
Großelternteil zugeordnet, in dessen Woh-
nung sie im Kalenderjahr zuerst gemeldet 
waren, im übrigen der Mutter oder mit deren 
Zustimmung dem Vater oder dem Großel-
ternteil; dieses Wahlrecht kann für mehrere 
Kinder nur einheitlich ausgeübt werden. In 
Fällen, in denen ein Kind nur gleichzeitig 
beim Vater und einem Großelternteil ge-
meldet ist, steht das Wahlrecht dem Vater zu. 
Als Wohnung im Inland im Sinne der Sätze 1 
und 2 gilt auch die Wohnung eines Elternteils 
oder Großelternteils, der nach § 1 Abs. 2 un-
beschränkt einkommensteuerpflichtig ist. 
Die Zustimmung nach Satz 2 oder Satz 3 
kann nur für künftige Kalenderjahre wider-
rufen werden." 
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6. § 32b Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Der Einleitungssatz vor Nummer 1 wird wie 
folgt gefaßt: 

„Hat ein zeitweise oder während des gesam-
ten Veranlagungszeitraumes unbeschränkt 
Steuerpflichtiger oder ein beschränkt Steuer-
pflichtiger, auf den § 50 Abs. 5 Satz 4 Nr. 2 
oder Nr. 3 Anwendung findet, " 

b) Nummer 1 Buchstabe a wird wie folgt gefaßt: 

„a) Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe, Kurz-
arbeitergeld, Schlechtwettergeld, Winter-
ausfallgeld, Konkursausfallgeld, Über-
gangsgeld, Altersübergangsgeld, Alters-
übergangsgeld-Ausgleichsbetrag, Unter-
haltsgeld als Zuschuß, Überbrückungs-
geld, Eingliederungsgeld, Eingliede-
rungshilfe oder Krankengeld nach dem 
Arbeitsförderungsgesetz oder aus Landes-
mitteln ergänzte Leistungen aus dem Eu

-

ropäischen Sozialfonds zur Aufstockung 
der Leistungen nach § 55a des Arbeitsför-
derungsgesetzes,". 

c) Nummer 3 wird wie folgt gefaßt: 

„3. Einkünfte, die nach einem Abkommen zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung oder 
einem sonstigen zwischenstaatlichen 
Übereinkommen unter dem Vorbehalt der 
Einbeziehung bei der Berechnung der 
Einkommensteuer steuerfrei sind, oder bei 
Anwendung des § 1 Abs. 3 oder § 1 a oder 
§ 50 Abs. 5 Satz 4 Nr. 2 oder Nr. 3 im Ver-
anlagungszeitraum nicht der deutschen 
Einkommensteuer unterliegende Ein-
künfte, wenn deren Summe positiv ist. " 
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6. § 32 b Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) entfällt 

b) unverändert 

c) entfällt 

6 a. In j 33 a Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe b wird 
das Zitat „§ 32 Abs. 1 oder Abs. 6 Satz 7" durch 
das Zitat „§ 32 Abs. 1 oder Abs. 6 Satz 6" er-
setzt." 

6 b. § 33 b Abs. 5 Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Steht der Behinderten-Pauschbetrag oder der 
Hinterbliebenen-Pauschbetrag einem Kind zu, 
für das der Steuerpflichtige einen Kinderfreibe-
trag oder Kindergeld erhält, so wird der Pausch-
betrag auf Antrag auf den Steuerpflichtigen 
übertragen, wenn ihn das Kind nicht in An-
spruch nimmt." 

6 c. § 33 c Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Aufwendungen für Dienstleistungen zur Be-
treuung eines zum Haushalt eines Alleinstehen-
den gehörenden unbeschränkt einkommen-
steuerpflichtigen Kindes im Sinne des § 32 
Abs. 1 oder Abs. 6 Satz 6, das zu Beginn des Ka-
lenderjahrs das 16. Lebensjahr noch nicht voll-
endet hat, können als außergewöhnliche Bela-
stungen abgezogen werden, wenn die Aufwen-
dungen wegen 



Drucksache 13/5951 	Deutscher Bundestag -13. Wahlperiode 

Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 

1. Erwerbstätigkeit oder 

2. körperlicher, geistiger oder seelischer Behin-
derung oder 

3. Krankheit 

des Steuerpflichtigen erwachsen, jedoch nur so-
weit sie die zumutbare Belastung nach § 33 
Abs. 3 übersteigen." 

6 d. In § 34f Abs. 1 Satz 2 Nr. 2, Abs. 2 Satz 1 und 
Abs. 3 Satz 1 wird jeweils das Zitat „§ 32 Abs. 1 
bis 5 oder Abs. 6 Satz 7" durch das Zitat „§ 32 
Abs. 1 bis 5 oder Abs. 6 Satz 6" ersetzt." 

6 e. § 37 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

Folgender Satz 10 wird angefügt: 

„In den Fällen des § 31, in denen die gebotene 
steuerliche Freistellung eines Einkommensbe-
trags in Höhe des Existenzminimums eines Kin-
des durch das Kindergeld nicht in vollem Um-
fang bewirkt wird, bleiben bei der Anwendung 
der Sätze 2 und 3 Kinderfreibeträge und zu ver-
rechnendes Kindergeld außer Ansatz." 

6 f. Folgender § 37 a wird eingefügt: 

„§ 37a 
Pauschalierung der Einkommensteuer 

durch Dritte 

(1) Das Finanzamt kann auf Antrag zulassen, 
daß das Unternehmen, das Sachprämien im 
Sinne des § 3 Nr. 38 gewährt, die Einkommen-
steuer für den Teil der Prämien, der nicht steuer-
frei ist, pauschal erhebt. Bemessungsgrundlage 
der pauschalen Einkommensteuer ist der ge-
samte Wert der Prämien, die den im Inl and 
ansässigen Steuerpflichtigen zufließen. Der 
Pauschsteuersatz beträgt 2 vom Hundert. 

(2) Auf die pauschale Einkommensteuer ist 
§ 40 Abs. 3 sinngemäß anzuwenden. Das Unter-
nehmen hat die Prämienempfänger von der 
Steuerübernahme zu unterrichten. 

(3) Über den Antrag entscheidet das Betriebs-
stättenfinanzamt des Unternehmens (§ 41 a 
Abs. 1 Nr. 1). Hat das Unternehmen mehrere Be-
triebsstättenfinanzämter, so ist das Finanzamt 
der Betriebsstätte zuständig, in der die für die 
pauschale Besteuerung maßgebenden Prämien 
ermittelt werden. Die Genehmigung zur Pau-
schalierung wird mit Wirkung für die Zukunft 
erteilt und kann zeitlich be fristet werden; sie er-
streckt sich auf alle im Geltungszeitraum ausge-
schütteten Prämien. 

(4) Die pauschale Einkommensteuer gilt als 
Lohnsteuer und ist von dem Unternehmen in der 
Lohnsteuer-Anmeldung der Be triebsstätte im 
Sinne des Absatzes 3 anzumelden und späte-
stens am zehnten Tag nach Ablauf des für die 
Betriebsstätte maßgebenden Lohnsteuer-Anmel-
dungszeitraums an  das Betriebsstättenfinanzamt 
abzuführen." 
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7. Dem § 38 wird folgender Absatz 5 angefügt: 

„(5) Abweichend von den Absätzen 1 bis 4 
wird die Einkommensteuer nicht durch Abzug 
vom Arbeitslohn erhoben, soweit vom Arbeitge-
ber für den Arbeitslohn Pflichtbeiträge zur inlän-
dischen gesetzlichen Rentenversicherung im 
Rahmen des Haushaltsscheckverfahrens (§ 28 h 
Abs. 3 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch) ent-
richtet werden und die Lohnsteuer für den Ar-
beitslohn nicht nach § 40a pauschal erhoben 
werden kann. " 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

7. unverändert 

7 a. § 39 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 3 Nr. 2 werden das Zitat „§ 32 
Abs. 1 Satz i Nr. 1" durch das Zitat „§ 32 
Abs. 1 Nr. 1", die Zahl „261" durch die Zahl 
„288" und die Zahl „522" durch die Zahl 
„536" ersetzt. 

b) In Absatz 3 a wird Satz i wie folgt gefaßt: 

„Soweit dem Arbeitnehmer Kinderfreibeträ-
ge nach § 32 Abs. 1 bis 6 von 288 Deutsche 
Mark oder 576 Deutsche Mark zustehen, die 
nicht mich Absatz 3 von der Gemeinde auf 
der Lohnsteuerkarte einzutragen sind, ist 
vorbehaltlich des § 39 a Abs. 1 Nr. 6 die auf 
der Lohnsteuerkarte eingetragene Zahl der 
Kinderfreibeträge sowie im Fall des § 38 b 
Nr. 2 die Steuerklasse vom Finanzamt auf 
Antrag zu ändern." 

3 b. In § 39a Abs. i werden am Ende der Nummer 5 
der Punkt durch ein Komma ersetzt und folgen-
de Nummer 6 angefügt 

„6. der Kinderfreibetrag nach § 32 Abs. 6 für je-
des Kind im Sinne des § 32 Abs. i bis 4, für 
das kein Anspruch auf Kindergeld besteht. 
Soweit für diese Kinder Kinderfreibeträge 
nach § 39 Abs. 3 auf der Lohnsteuerkarte 
eingetragen worden sind, ist die eingetrage-
ne Zahl der Kinderfreibeträge entsprechend 
zu vermindern." 

3 c. In § 40 Abs. 2 Satz 1 werden am Ende der Num-
mer 3 der Punkt durch ein Komma ersetzt und 
folgende Nummer 4 eingefügt: 

„4. Vergütungen für Verpflegungsmehraufwen-
dungen anläßlich einer Tätigkeit im Sinne 
des § 4 Abs. 5 Satz i Nr. 5 Satz 2 bis 4 zahlt, 
soweit diese die dort bezeichneten Pausch-
beträge um nicht mehr als 100 vom Hundert 
übersteigen." 

7 d. § 40 a Abs. 3 wird wie folgt gefaßt: 

„(3) Abweichend von den Absätzen i und 2 
kann der Arbeitgeber unter Verzicht auf die 
Vorlage einer Lohnsteuerkarte bei Aushilfskräf-
ten, die in Betrieben der Land- und Forstwirt-
schaft im Sinne des § 13 Abs. i Nr. 1 bis 4 aus-
schließlich mit typisch land- oder forstwirt-
schaftlichen Arbeiten beschäftigt werden, die 
Lohnsteuer mit einem Pauschsteuersatz von 
5 vom Hundert des Arbeitslohns erheben. Aus- 
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8. In § 41a Abs. 2 Satz 2 wird die Zahl „1200" je-
weils durch die Zahl „1600" ersetzt. 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

hilfskräfte im Sinne dieser Vorschrift sind Per-
sonen, die für die Ausführung und für die Dauer 
von Arbeiten, die nicht ganzjährig anfallen, be-
schäftigt werden; eine Beschäftigung mit ande-
ren land- und forstwirtschaftlichen Arbeiten ist 
unschädlich, wenn deren Dauer 25 vom Hundert 
der Gesamtbeschäftigungsdauer nicht über-
schreitet. Aushilfskräfte sind nicht Arbeitneh-
mer, die zu den land- und forstwirtschaftlichen 
Fachkräften gehören oder die der Arbeitgeber 
mehr als 180 Tage im Kalenderjahr beschäftigt." 

8. unverändert 

8 a. In § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 Buchstabe b Doppel-
buchstabe cc werden die Worte „eine Woh-
nungsbauprämie oder eine Arbeitnehmer-Spar-
zulage festgesetzt oder gewährt worden ist" 
durch die Worte „eine Arbeitnehmer-Sparzula-
ge oder eine Wohnungsbauprämie festgesetzt 
oder von der Bausparkasse ermittelt worden ist" 
ersetzt. 

8 b. § 45 a Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Satz 1 gilt entsprechend, wenn ein Steuerab-
zug nicht oder nicht in voller Höhe vorzuneh-
men ist." 

8 c. § 46 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 4 wird der erste Halbsatz wie 
folgt gefaßt: 

„wenn auf der Lohnsteuerkarte eines Steuer-
pflichtigen ein Freibetrag im Sinne des § 39 a 
Abs. 1 Nr. 1 bis 3, 5 oder Nr. 6 eingetragen 
worden ist;". 

b) In Nummer 4 a werden die Buchstaben a 
und b gestrichen. 

c) In Nummer 4 a Buchstabe d wird das Zitat 
„§ 33a Abs. 2 Satz 11" durch das Zitat „§ 33 a 
Abs. 2 Satz 8" ersetzt. 

8 d. § 49 Abs. 1 EStG 1996 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 4 wird wie folgt gefaßt: 

„4. Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit 
(§ 19), die im Inland ausgeübt oder ver-
wertet wird oder worden ist, und Ein-
künfte, die aus inländischen öffentlichen 
Kassen einschließlich der Kassen des 
Bundeseisenbahnvermögens und der 
Deutschen Bundesbank mit Rücksicht auf 
ein gegenwärtiges oder früheres Dienst-
verhältnis gewährt werden, ohne daß ein 
Zahlungsanspruch gegenüber der inlän-
dischen öffentlichen Kasse bestehen 
muß; 

b) Nummer 8 letzter Halbsatz wird wie folgt ge-
faßt: 

„...; § 23 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 ist anzu-
wenden;." 
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9. § 50 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Die Einkommensteuer beträgt mindestens 
25 vom Hundert des Einkommens; dies gilt 
nicht in den Fällen des Absatzes 1 Satz 6 und 
des Absatzes 5 Satz 4 Nr. 2 und 3. 

b) Absatz 5 wird wie folgt gefaßt: 

„ (5) Die Einkommensteuer für Einkünfte, 
die dem Steuerabzug vom Arbeitslohn oder 
vom Kapitalertrag oder dem Steuerabzug auf 
Grund des § 50 a unterliegen, gilt bei be-
schränkt Steuerpflichtigen durch den Steuer-
abzug als abgegolten. § 36 Abs. 2 Nr. 3 ist 
nicht anzuwenden. Die Sätze 1 und 2 gelten 
nicht, wenn die Einkünfte Betriebseinnahmen 
eines inländischen Bet riebes sind. Satz 1 gilt 
nicht, wenn 

1. nachträglich festgestellt wird, daß die Vor-
aussetzungen der unbeschränkten Ein-
kommensteuerpflicht im Sinne des § 1 
Abs. 2 oder Abs. 3 oder des § 1 a nicht vor-
gelegen haben; § 39 Abs. 5 a ist sinngemäß 
anzuwenden; 

oder 

2. ein beschränkt steuerpflichtiger Arbeitneh-
mer, der Einkünfte aus nichtselbständiger 
Arbeit im Sinne des § 49 Abs. 1 Nr. 4 be-
zieht und Staatsangehöriger eines Mit-
gliedstaats der Europäischen Union oder 
eines Staates ist, auf den das Abkommen 
über den Europäischen Wirtschaftsraum 
Anwendung findet, und im Hoheitsgebiet 
eines dieser Staaten seinen Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt hat, eine Veran-
lagung zur Einkommensteuer beantragt. 
§ 46 Abs. 2 Satz 1 Nr. 8 ist entsprechend 
anzuwenden. Absatz 1 Satz 7 ist nicht 
anzuwenden. Einkünfte, die dem Steuer-
abzug vom Kapitalertrag oder dem Steuer-
abzug auf Grund des § 50 a Abs. 1 oder 
Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 unterliegen, werden 
nur im Rahmen des § 32 b berücksichtigt; 

3. ein beschränkt Steuerpflichtiger, dessen 
Einkünfte dem Steuerabzug nach § 50a 
Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 oder Nr. 2 unterliegen, 
eine Veranlagung zur Einkommensteuer 
beantragt. § 46 Abs. 2 Satz 1 Nr. 8 ist ent- 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

9. § 50 wird wie folgt geändert: 

a) entfällt 

b) Absatz 5 wird wie folgt gefaßt: 

„(5) Die Einkommensteuer für Einkünfte, 
die dem Steuerabzug vom Arbeitslohn oder 
vom Kapitalertrag oder dem Steuerabzug auf 
Grund des § 50 a unterliegen, gilt bei be-
schränkt Steuerpflichtigen durch den Steuer-
abzug als abgegolten. § 36 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 
ist nicht anzuwenden. Die Sätze 1 und 2 gel-
ten nicht, wenn die Einkünfte Betriebseinnah-
men eines inländischen Bet riebes sind. Satz 1 
gilt nicht, wenn 

1. unverändert 

2. ein beschränkt steuerpflichtiger Arbeitneh-
mer, der Einkünfte aus nichtselbständiger 
Arbeit im Sinne des § 49 Abs. 1 Nr. 4 be-
zieht und Staatsangehöriger eines Mit-
gliedstaats der Europäischen Union oder 
eines Staates ist, auf den das Abkommen 
über den Europäischen Wirtschaftsraum 
Anwendung findet, und im Hoheitsgebiet 
eines dieser Staaten seinen Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt hat, eine Veran-
lagung zur Einkommensteuer beantragt. In 
diesem Fall wird eine Veranlagung durch 
das Betriebsstättenfinanzamt, das die Be-
scheinigung nach § 39 d Abs. 1 Satz 3 er-
teilt hat, nach § 46 Abs. 2 Satz 1 Nr. 8 
durchgeführt. Bei mehreren Betriebsstät-
tenfinanzämtern ist das Betriebsstättenfi-
nanzamt zuständig, in dessen Bezirk der 
Arbeitnehmer zuletzt beschäftigt war. Bei 
Arbeitnehmern mit Steuerklasse VI ist das 
Betriebsstättenfinanzamt zuständig, in 
dessen Bezirk der Arbeitnehmer zuletzt 
unter Anwendung der Steuerklasse I be-
schäftigt war. Absatz 1 Satz 7 ist nicht an-
zuwenden. Einkünfte, die dem Steuerab-
zug vom Kapitalertrag oder dem Steuerab-
zug auf Grund des § 50 a unterliegen, wer-
den nur im Rahmen des § 32b berücksich-
tigt; oder 

3. ein beschränkt Steuerpflichtiger, dessen 
Einnahmen dem Steuerabzug nach § 50 a 
Abs. 4 Nr. 1 oder Nr. 2 unterliegen, die völ-
lige oder teilweise Erstattung der einbe-
haltenen und abgeführten Steuer bean- 
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sprechend anzuwenden. Absatz 1 Satz 7 ist 
nicht anzuwenden. Einkünfte, die dem 
Steuerabzug vom Kapitalertrag oder auf 
Grund des § 50a Abs. 1 oder Abs. 4 Satz 1 
Nr. 3 oder dem Lohnsteuerabzug unterlie-
gen, werden nur im Rahmen des § 32 b be-
rücksichtigt. 

Für die Veranlagung nach Satz 4 Nr. 2 ist das Be-
triebsstättenfinanzamt zuständig, das die Be-
scheinigung nach § 39d Abs. 1 Satz 3 erteilt hat. 
Bei mehreren Betriebsstättenfinanzämtern ist das 
Betriebsstättenfinanzamt zuständig, in dessen 
Bezirk der Arbeitnehmer zuletzt beschäftigt war. 
Bei Arbeitnehmern mit Steuerklasse VI ist das 
Betriebsstättenfinanzamt zuständig, in dessen 
Bezirk der Arbeitnehmer zuletzt unter Anwen-
dung der Steuerklasse I beschäftigt war. Für die 
Veranlagung nach Satz 4 Nr. 3 und für die Veran-
lagung nach Satz 4 Nr. 2 bei Einkünften im Sinne 
des § 50a Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 und 2 ist das Fi-
nanzamt ... bundesweit zuständig." 

10. § 50a wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 5 wird folgender Satz angefügt: 

„Der Schuldner der Vergütungen ist verpflich-
tet, dem beschränkt steuerpflichtigen Gläubi-
ger auf Verlangen die folgenden Angaben 
nach amtlich vorgeschriebenen Muster zu be-
scheinigen: 

1. Name und die Anschrift des beschränkt 
steuerpflichtigen Gläubigers; 

2. Höhe der Vergütung unabhängig von der 
Vornahme eines Steuerabzugs in Deutsche 
Mark; 

3. den Zahlungstag;  

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

tragt. Die Erstattung setzt voraus, daß die 
mit diesen Einnahmen in unmi ttelbarem 
wirtschaftlichem Zusammenhang stehen-
den Betriebsausgaben oder Werbungsko-
sten höher sind als die Hälfte der Einnah-
men. Die Steuer wird erstattet, soweit sie 
50 vom Hundert des Unterschiedsbetrages 
zwischen den Einnahmen und mit diesen 
in unmittelbarem wirtschaftlichem Zusam-
menhang stehenden Be triebsausgaben 
oder Werbungskosten übersteigt, im Falle 
einer Veranstaltungsreihe erst nach deren 
Abschluß. Der Antrag ist bis zum Ablauf 
des Kalenderjahres, das dem Kalenderjahr 
des Zuflusses der Vergütung folgt, nach 
amtlich vorgeschriebenem Muster beim 
Bundesamt für Finanzen zu stellen und zu 
unterschreiben; die Bescheinigung nach 
§ 50 a Abs. 5 Satz 7 ist beizufügen. Über 
den Inhalt des Erstattungsantrages und 
den Erstattungsbetrag kann das Bundes-
amt für Finanzen dem Wohnsitzstaat des 
beschränkt Steuerpflichtigen Auskunft ge-
ben. Abweichend von § 117 Abs. 4 der 
Abgabenordnung ist eine Anhörung des 
Beteiligten nicht erforderlich. Mit dem Er-
stattungsantrag gilt die Zustimmung zur 
Auskunft an den Wohnsitzstaat als erteilt. 
Das Bundesamt für Finanzen erläßt über 
den Steuererstattungsbetrag einen Steuer-
bescheid." 

10. § 50a wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 5 wird folgender Satz angefügt: 

„Der Schuldner der Vergütungen ist verpflich-
tet, dem beschränkt steuerpflichtigen Gläubi-
ger auf Verlangen die folgenden Angaben 
nach amtlich vorgeschriebenem Muster zu be-
scheinigen: 

1. den Namen und die Anschrift des be-
schränkt steuerpflichtigen Gläubigers; 

2. die Art der Tätigkeit und Höhe der Vergü-
tung in Deutsche Mark; 

3. den Zahlungstag; 
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4. den Betrag des nach § 36 Abs. 2 Nr. 2 an-
rechenbaren Steuerabzuges nach § 50 a 
Abs. 4 ; 

5. das Finanzamt, an das die Steuer abgeführt 
worden ist." 

b) Absatz 7 Satz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„Absatz 5 Satz 1, 2, 4 und 5 gilt entspre-
chend." 

11. § 50d wird wie folgt geändert: 

Nach Absatz 3 Satz 1 wird folgender Satz einge-
fügt: 

„Die Freistellung nach Satz 1 kann in den Fä llen 
des § 50a Abs. 4 von der Bedingung abhängig 
gemacht werden, daß die Erfüllung der Ver-
pflichtungen nach § 50a Abs. 5 nachgewiesen 
wird, soweit die Vergütungen an andere be-
schränkt Steuerpflichtige weitergeleitet wer-
den."  

12. In § 51 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe w werden die 
Sätze 1 und 2 wie folgt gefaßt: 

„über Sonderabschreibungen bei Handelsschif-
fen, die auf Grund eines vor dem 1. Mai 1996 ab-
geschlossenen Bauvertrags hergestellt, in einem 
inländischen Seeschiffsregister eingetragen und 
vor dem 1. Januar 2000 von Steuerpflichtigen an-
geschafft oder hergestellt worden sind, die den 
Gewinn nach § 5 ermitteln. Im Fa ll  der Anschaf-
fung eines Handelsschiffes ist weitere Vorausset-
zung, daß das Schiff vor dem 1. Januar 1996 in 
ungebrauchtem Zustand vom Hersteller oder 
nach dem 31. Dezember 1995 auf Grund eines 
vor dem 1. Mai 1996 abgeschlossenen Kaufver-
trags bis zum Ablauf des vierten auf das Jahr der 
Fertigstellung folgenden Jahres erworben wor-
den ist." 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

4. den Betrag der einbehaltenen und abge-
führten Steuer nach § 50 a Abs. 4; 

5. das Finanzamt, an das die Steuer abgeführt 
worden ist. " 

b) unverändert 

11. § 50 d wird wie folgt geändert: 

a) unverändert 

b) Folgender Absatz 4 wird angefügt: 

„(4) Werden Einkünfte im Sinne des j 49 
Abs. 1 Nr. 4 aus einer Kasse einer juristi-
schen Person des öffentlichen Rechts im 
Sinne der Vorschrift eines Abkommens zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung über 
den öffentlichen Dienst gewährt, so ist diese 
Vorschrift bei Bestehen eines Dienstverhält-
nisses mit einer anderen Person in der Weise 
auszulegen, daß die Vergütungen für der 
erstgenannten Person geleistete Dienste ge-
zahlt werden, wenn sie ganz oder im wesent-
lichen aus öffentlichen Mitteln aufgebracht 
werden." 

12. § 51 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Nr. 2 Buchstabe w wird wie folgt ge-
ändert: 

aa) Die Sätze 1 und 2 werden durch folgende 
Sätze 1 bis 3 ersetzt: 

„über Sonderabschreibungen bei Han-
delsschiffen, die auf Grund eines vor dem 
25. April 1996 abgeschlossenen Schiff-
bauvertrags hergestellt, in einem inländi-
schen Seeschiffsregister eingetragen und 
vor dem 1. Januar 1999 von Steuerpflichti-
gen angeschafft oder hergestellt worden 
sind, die den Gewinn nach § 5 ermitteln. 
Im Fall der Anschaffung eines Handels-
schiffes ist weitere Voraussetzung, daß 
das Schiff vor dem 1. Januar 1996 in 
ungebrauchtem Zustand vom Hersteller 
oder nach dem 31. Dezember 1995 auf 
Grund eines vor dem 25. April 1996 abge-
schlossenen Kaufvertrags bis zum Ablauf 
des vierten auf das Jahr der Fertigstellung 
folgenden Jahres erworben worden ist. 
Bei Steuerpflichtigen, die in eine Gesell- 
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schalt im Sinne von § 15 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 und Abs. 3 nach Abschluß des 
Schiffbauvertrags (Unterzeichnung des 
Hauptvertrags) eingetreten sind, dürfen 
Sonderabschreibungen nur zugelassen 
werden, wenn sie der Gesellschaft vor 
dem 1. Januar 1999 beitreten." 

bb) Im neuen Satz 7 werden die Worte 
„Sätze 1 bis 5" durch die Worte „Sätze 1 
bis 6" ersetzt. 

cc) Im neuen Satz 8 werden die Worte 
„Sätze 1 und 3 bis 5" durch die Worte 
„Sätze 1 bis 4 und 6" und die Worte „des 
Satzes 5" durch die Worte „des Satzes 6" 
ersetzt. 

b) Absatz 4 Nr. 1 und Nr. 2 wird wie folgt ge-
faßt: 

„1. im Einvernehmen mit den obersten Fi-
nanzbehörden der Länder die Vordrucke 
für 

a) (weggefallen) 

b) die in § 36b Abs. 2 vorgesehene Be-
scheinigung, 

c) die Erklärungen zur Einkommensbe-
steuerung sowie die in § 39 Abs. 3 
Satz 5 und § 39a Abs. 2 vorgesehenen 
Anträge, 

d) die Lohnsteuer-Anmeldung (§ 41 a 
Abs. 1), die Lohnsteuerbescheinigung 
(§ 41b Abs. 1 Satz 3), 

e) die Anmeldung der Kapitalertrag-
steuer (§ 45 a Abs. 1) und den Frei-
stellungsauftrag nach § 44 a Abs. 2 
Satz 1 Nr. 1, 

f) die Anmeldung der Abzugsteuer 
(§ 50a), 

g) die Entlastung von der Kapitalertrag-
steuer und vom Steuerabzug nach 
§ 50 a auf Grund von Abkommen zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung 

und die Muster des Antrags auf Vergü-
tung von Körperschaftsteuer (§ 36b 
Abs. 3), der Lohnsteuerkarte (§ 39), der 
in § 45a Abs. 2 und 3 und § 50a Abs. 5 
Satz 7 vorgesehenen Bescheinigungen 
und des Erstattungsantrags nach § 50 
Abs. 5 Satz 4 Nr. 3 zu bestimmen; 

2. den Wortlaut dieses Gesetzes und der zu 
diesem Gesetz erlassenen Rechtsverord-
nungen in der jeweils geltenden Fassung 
satzweise numeriert mit neuem Datum 
und in neuer Paragraphenfolge bekannt-
zumachen und dabei Unstimmigkeiten 
im Wortlaut zu beseitigen." 
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13. § 52 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Diese Fassung des Gesetzes ist, soweit 
in den folgenden Absätzen nichts anderes be-
stimmt ist, erstmals für den Veranlagungszeit-
raum 1997 anzuwenden. Beim Steuerabzug 
vom Arbeitslohn gilt Satz 1 mit der Maßgabe, 
daß diese Fassung erstmals auf den laufenden 
Arbeitslohn anzuwenden ist, der für einen 
nach dem 31. Dezember 1996 endenden 
Lohnzahlungszeitraum gezahlt wird, und auf 
sonstige Bezüge, die nach dem 31. Dezember 
1996 zufließen. " 

b) Absatz 2 a wird wie folgt gefaßt: 

„ (2 a) § 3 Nr. 2 in der Fassung des Gesetzes 
vom ... (BGBl. I  S. . . .) ist auch für Veranla-
gungszeiträume vor 1997 anzuwenden, soweit 
Steuerbescheide noch nicht bestandskräftig 
sind, unter dem Vorbehalt der Nachprüfung 
stehen oder die Steuer hinsichtlich der Be-
steuerung der aus Landesmitteln ergänzten 
Leistungen aus dem Europäischen Sozialfonds 
zur Aufstockung der Leistungen nach § 55a 
des Arbeitsförderungsgesetzes vorläufig fest-
gesetzt worden ist. " 

c) Absatz 2 c wird wie folgt gefaßt: 

„(2 c) § 3 Nr. 24 in der Fassung des Gesetzes 
vom ... (BGBl. I S. . . .) ist erstmals für den 
Veranlagungszeitraum 1996 anzuwenden." 

d) Absatz 2 e wird wie folgt gefaßt: 

„ (2 e) § 3 Nr. 37 in der Fassung des Gesetzes 
vom ... (BGBl. I S. . . .) ist erstmals für den 
Veranlagungszeitraum 1996 anzuwenden." 

e) Die Absätze 2e und 2f werden die Absätze 2f 
und 2g. 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

12a. In § 51a Abs. 2 a Satz 1 werden die Zahl 
„6 264" durch die Zahl „6912" und die Zahl 
„3 132" durch die Zahl „3 456" ersetzt." 

13. § 52 wird wie folgt geändert: 

a) unverändert 

b) Absatz 2 a wird wie folgt gefaßt: 

„(2 a) § 2 a Abs. 3 Satz 6 ist erstmals für den 
Veranlagungszeitraum 1996 anzuwenden." 

c) Absatz 2 b wird wie folgt gefaßt: 

„(2b) § 3 Nr. 2 in der Fassung des Gesetzes 
vom ... (BGBl. I  S. . . .) ist auf die aus Landes-
mitteln ergänzten Leistungen aus dem Euro-
päischen Sozialfonds zur Aufstockung der 
Leistungen nach § 55 a des Arbeitsförde-
rungsgesetzes anzuwenden, für die der Be-
willigungsbescheid nach dem 31. Dezember 
1995 erteilt worden ist." 

d) Der bisherige Absatz 2 b wird Absatz 2 c. 

e) Der bisherige Absatz 2c wird Absatz 2 d und 
wie folgt gefaßt: 

„(2 d) § 3 Nr. 24 in der Fassung des Gesetzes 
vom ... (BGBl. I S., ...) ist erstmals für den 
Veranlagungszeitraum 1996 anzuwenden. " 

f) Der bisherige Absatz 2 d wird Absatz 2 e. 

g) Absatz 2 f wird wie folgt gefaßt und folgender 
Absatz 2 g neu eingefügt: 

„ (2 f) § 3 Nr. 37 in der Fassung des Gesetzes 
vom ... (BGBl. I S. ...) ist erstmals für den 
Veranlagungszeitraum 1996 anzuwenden. 

(2 g) § 3 Nr. 38 und § 37 a sind auch auf 
Prämien anzuwenden, die vor dem 1. Ja-
nuar 1997 gewährt worden sind. Abweichend 
von § 33a Abs. 3 Satz 2 kann die Pauschbe-
steuerung auch für zurückliegende Zeit-
räume genehmigt werden, wenn der Antrag 
bis zum 30. Juni 1997 gestellt wird." 

h) Die bisherigen Absätze 2e und 2f werden die 
Absätze 2 h und 2 i. 
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f) In Absatz 5 wird folgender Satz angefügt: 

„§ 4d Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 ist erstmals für Wirt
-schaftsjahre anzuwenden, die nach dem 

31. Dezember 1995 enden." 

g) Absatz 11 wird wie folgt gefaßt: 

„(11) § 7g Abs. 2 ist erstmals bei Wirt
-schaftsgütern anzuwenden, die nach dem 

31. Dezember 1996 angeschafft oder herge-
stellt worden sind. § 7g Abs. 3 Satz 3 Nr. 4 ist 
erstmals für Wirtschaftsjahre anzuwenden, die 
nach dem 31. Dezember 1995 beginnen. § 7g 
Abs. 3 Satz 5 ist erstmals für Wirtschaftsjahre 
anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 
1994 beginnen. § 7g Abs. 3 Satz 3 Nr. 2 und 
Abs. 7 ist erstmals für Wirtschaftsjahre anzu-
wenden, die nach dem 31. Dezember 1996 be-
ginnen." 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

i) unverändert 

j) Nach Absatz 7 wird folgender Absatz 7 a ein-
gefügt: 

„(7 a) § 6 a Abs. 1 ist erstmals für das Wirt-
schaftsjahr anzuwenden, das nach dem ... 
[Tag nach Veröffentlichung des BFH-Urteils 
im Bundessteuerblatt] endet (Übergangsjahr). 
Eine am Schluß des dem Übergangsjahr vor-
angegangenen Wirtschaftsjahrs vorhandene 
Pensionsrückstellung ist am Schluß des Über-
gangsjahrs gewinnerhöhend aufzulösen, so-
weit sie für diesen Bilanzstichtag nicht mehr 
zulässig ist. Bei der Anwendung des § 6 a 
Abs. 4 Satz 1 ist für die Berechnung des Teil-
werts der Pensionsverpflichtung am Schluß 
des dem Übergangsjahr vorangegangenen 
Wirtschaftsjahrs Satz 1 zu berücksichtigen." 

k) unverändert 

1) In Absatz 12 wird nach Satz 1 folgender Satz 
eingefügt: 

„§ 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b Satz 5 in der 
Fassung des Gesetzes vom ... (BGBl. I  S. . . .) 
ist erstmals auf Versicherungen auf den Erle-
bens- oder Todesfall anzuwenden, bei denen 
die Ansprüche nach dem 31. Dezember 1996 
entgeltlich erworben worden sind." 

m) In Absatz 19 Satz 3 Nr. 3 wird Buchstabe b 
wie folgt gefaßt: 

„b) auf Verluste, die in nach dem 31. Dezem-
ber 1995 beginnenden Wirtscha ftsjahren 
entstehen, wenn die Gesellschaft das 
Schiff nach dem 15. November 1984 an-
geschafft, bestellt oder mit seiner Her-
stellung begonnen hat; an  die Stelle des 
31. Dezember 1995 tritt der 31. Dezember 
1999, wenn der Schiffbauvertrag vor dem 
25. April 1996 abgeschlossen worden ist 
und der Gesellschafter der Gesellschaft 
vor dem 1. Januar 1999 beigetreten ist; 
soweit Verluste, die in dem Betrieb der 
Gesellschaft entstehen und nach Satz 2 
Nr. 4 oder nach § 15 a Abs. 1 Satz 1 aus-
gleichsfähig oder abzugsfähig sind, zu- 



Deutscher Bundestag -13. Wahlperiode 	Drucksache 13/5951 

Entwurf 

h) Absatz 22 a wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 Buchstabe a wird wie folgt gefaßt: 

„a) für den Veranlagungszeitraum 1998 
mit der Maßgabe, daß an die Stelle 
des Betrags von 12 000 Deutsche 
Mark der Betrag von 12 360 Deutsche 
Mark tritt, und" 

bb) Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 32 Abs. 6 Satz 1 bis 3 ist ab dem Veran-
lagungszeitraum 1998 mit der Maßgabe 
anzuwenden, daß an die Stelle des Be-
trags von 261 Deutsche Mark der Betrag 
von 288 Deutsche Mark und an die Stelle 
des Betrags von 522 Deutsche Mark je-
weils der Betrag von 576 Deutsche Mark 
tritt. " 

i) In Absatz 22 b werden die Worte „§ 32 a Abs. 1 
ist anzuwenden 

1. für die Veranlagungszeiträume 1997 und 
1998 in der folgenden Fassung:" 

durch die Worte 

„§ 32 a Abs. 1 ist anzuwenden 

1. für den Veranlagungszeitraum 1998 in der 
folgenden Fassung: " ersetzt. 

j) In Absatz 22 c werden die Worte „§ 32 a Abs. 4 
ist anzuwenden 

1. für die Veranlagungszeiträume 1997 und 
1998 in der folgenden Fassung: " 

durch die Worte 

„§ 32 a Abs. 4 ist anzuwenden 

1. für den Veranlagungszeitraum 1998 in der 
folgenden Fassung: " ersetzt. 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

sammen das Eineinhalbfache der insge-
samt geleisteten Einlage übersteigen, ist 
§ 15 a auf Verluste anzuwenden, die in 
nach dem 15. November 1984 beginnen-
den Wirtschaftsjahren entstehen; das Ein-
einhalbfache ermäßigt sich für Verluste, 
die in nach dem 31. Dezember 1994 be-
ginnenden Wirtschaftsjahren entstehen, 
auf das Eineinviertelfache der insgesamt 
geleisteten Einlage." 

n) Dem Absatz 20 wird folgender Satz angefügt: 

„§ 20 Abs. 1 Nr. 6 in der Fassung des Gesetzes 
vom ... (BGBl. I S....) ist erstmals auf Zinsen 
aus Versicherungsverträgen anzuwenden, 
bei denen die Ansprüche nach dem 31. De-
zember 1996 entgeltlich erworben worden 
sind." 

o) Absatz 22 a wird wie folgt gefaßt: 

„ (22 a) § 32 in der Fassung des Gesetzes 
vom ... (BGBl. I S. ...) ist für den Veranla-
gungszeitraum 1996 mit der Maßgabe anzu-
wenden, daß in Absatz 6 Satz 1 an  die Stelle 
der Zahl 288 die Zahl 261 und in Absatz 6 
Satz 2 und 3 jeweils an die Stelle der Zahl 576 
die Zahl 522 tritt. § 32 Abs. 4 Satz 2 ist anzu-
wenden 

a) für den Veranlagungszeitraum 1998 mit 
der Maßgabe, daß an die Stelle des Betrags 
von 12 000 Deutsche Mark der Betrag von 
12 360 Deutsche Mark tritt, und 

b) ab dem Veranlagungszeitraum 1999 mit 
der Maßgabe, daß an die Stelle des Be-
trags von 12 000 Deutsche Mark der Be-
trag von 13 020 Deutsche Mark tritt." 

p) unverändert 

q) unverändert 
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k) In Absatz 22 d werden die Worte „ § 32 a Abs. 5 
Satz 2 ist anzuwenden 

1. für die Veranlagungszeiträume 1997 und 
1998 in der folgenden Fassung: " 

durch die Worte 

„ § 32 aAbs. 5 Satz 2 ist anzuwenden 

1. für den Veranlagungszeitraum 1998 in der 
folgenden Fassung:" ersetzt. 

1) In Absatz 23 werden die folgenden Sätze an-
gefügt: 

„ § 32b Abs. 1 in der Fassung des Gesetzes 
vom .. (BGBl. I S....) ist erstmals für den Ver-
anlagungszeitraum 1996 anzuwenden. Auf aus 
Landesmitteln ergänzte steuerfreie Leistungen 
aus dem Europäischen Sozialfonds zur Auf-
stockung der Leistungen nach § 55 a des Ar-
beitsförderungsgesetzes (§ 3 Nr. 2 in der Fas-
sung des Gesetzes vom ... (BGBl. I  S. . . .) ist § 32 b 
Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a in der Fassung des Ge-
setzes vom ... (BGBl. I  S. . . .) auch für Veranla-
gungszeiträume vor 1996 anzuwenden. " 

m) In Absatz 28a wird Satz 1 wie folgt gefaßt: 

„Für den Veranlagungszeitraum 1998 ist § 38 c 
Abs. 1 Satz 4 mit der Maßgabe anzuwenden, daß 
an die Stelle des Betrags von 62 856 Deutsche 
Mark der Betrag von 63 342 Deutsche Mark tritt. " 

n) Absatz 28 b wird wie folgt gefaßt: 

„(28 b) Für Veranlagungszeiträume ab 1998 
ist § 39 mit der Maßgabe anzuwenden, daß in 
Absatz 3 Nr. 2 Buchstabe a an die Stelle des 
Betrags von 261 Deutsche Mark der Betrag 
von 288 Deutsche Mark, in Absatz 3 Nr. 2 
Buchstabe b an die Stelle des Betrags von 522 
Deutsche Mark der Betrag von 576 Deutsche 
Mark und m Absatz 3 a Satz 1 an die Stelle des 
Betrags von 261 Deutsche Mark der Betrag 
von 288 Deutsche Mark und an die Stelle des 
Betrags von 522 Deutsche Mark der Betrag 
von 576 Deutsche Mark tritt. " 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

r) unverändert 

s) Dem Absatz 23 wird folgender Satz angefügt: 

„ § 32 b Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a in der Fas-
sung des Gesetzes vom ... (BGBl. I S. ...) 
ist auf die aus Landesmitteln ergänzten Lei-
stungen aus dem Europäischen Sozialfonds 
zur Aufstockung der Leistungen nach § 55 a 
des Arbeitsförderungsgesetzes anzuwenden, 
für die der Bewilligungsbescheid nach dem 
31. Dezember 1995 erteilt worden ist." 

t) Absatz 24 wird wie folgt gefaßt: 

„(24) § 33 b Abs. 5 in der durch Gesetz 
vom .... [JStG 1997] (BGBl. I S. ...) geänder-
ten Fassung ist erstmals für den Veran-
lagungszeitraum 1996 anzuwenden. § 33 b 
Abs. 6 in der durch Gesetz vom 11. Oktober 
1995 (BGBl. I S. 1250) geänderten Fassung ist 
erstmals für den Veranlagungszeitraum 1995 
anzuwenden." 

u) unverändert 

v) Absatz 28 b wird aufgehoben. 

w) Absatz 29 a wird wie folgt gefaßt: 

„(29 a) § 45 a Abs. 1 Satz 2 ist erstmals auf 
Kapitalerträge anzuwenden, die nach dem 
(Tag des Inkrafttretens des Gesetzes) zufließen." 

x) Nach Absatz 29 a wird folgender Absatz 29 b 
eingefügt: 

„(29 b) § 46 in der Fassung des Gesetzes 
vom ... (BGBl. I S. ...) ist erstmals für den 
Veranlagungszeitraum 1996 anzuwenden." 
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o) Folgender Absatz 30 a wird eingefügt: 

„ (30 a) § 50 Abs. 3 Satz 2 in der Fassung des 
Gesetzes vom (BGBl. I S. ) ist erstmals für den 
Veranlagungszeitraum 1996 anzuwenden. " 

p) Absatz 31 wird wie folgt gefaßt: 

„ (31) Für die Anwendung des § 50 Abs. 5 
Satz 4 Nr. 2 in der Fassung des Gesetzes vom 
11. Oktober 1995 (BGBl. I S. 1250) gilt Ab-
satz 2 entsprechend. § 50 Abs. 5 Satz 4 Nr. 2 
und 3 und Satz 5 bis 8 in der Fassung des Ge-
setzes vom ... (BGBl. I  S. . . .) ist erstmals für 
den Veranlagungszeitraum 1996 anzuwen-
den. " 

q) Absatz 31 a wird wie folgt gefaßt: 

„(31 a) Für Veranlagungszeiträume ab 1998 
ist § 51a Abs. 2 a Satz 1 mit der Maßgabe 
anzuwenden, daß an die Stelle des Betrags 
von 6 264 Deutsche Mark der Betrag von 
6 912 Deutsche Mark und an die Stelle des Be-
trags von  3 132 Deutsche Mark der Betrag von 
3 456 Deutsche Mark tritt. " 

r) Absatz 32 a wird wie folgt gefaßt: 

„(32 a) Ab dem Veranlagungszeitraum 1998 
ist § 66 Abs. 1 in der folgenden Fassung anzu-
wenden: 

(1) Das Kindergeld beträgt für das erste und 
zweite Kind jeweils 220 Deutsche Mark, für 
das dritte Kind 300 Deutsche Mark und für 
das vierte und jedes weitere Kind jeweils 
350 Deutsche Mark monatlich. " 

14. Die Anlagen 2, 3, 4 und 4 a werden wie folgt ge-
ändert: 

a) In Anlage 2 (zu § 32 a Abs. 4) wird die Über-
schrift „Einkommensteuer-Grundtabelle 1996" 
durch die Überschrift „Einkommensteuer

-

Grundtabelle 1996/1993" ersetzt. 

b) In Anlage 3 (zu § 32 a Abs. 5) wird die Über-
schrift ,, Einkommensteuer-Splittingtabelle 1996" 
durch die Überschrift „Einkommensteuer-
Splittingtabelle 1996/1997" ersetzt. 

c) In Anlage 4 (zu § 52 a Abs. 22 c) wird die 
Überschrift „Einkommensteuer-Grundtabelle 
1997/1998" durch die Überschrift „Einkom-
mensteuer-Grundtabelle 1998" ersetzt. 

d) In Anlage 4a (zu § 52 a Abs. 22 d) wird 
die Überschrift „Einkommensteuer-Splitting-
tabelle 1997/1998" durch die Überschrift „Ein-
kommensteuer-Splittingtabelle 1998" ersetzt. 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

y) entfällt 

z) Absatz 31 wird wie folgt gefaßt: 

„(31) Für die Anwendung des § 50 Abs. 5 
Satz 4 Nr. 2 gilt Absatz 2 entsprechend. 
§ 50 Abs. 5 Satz 4 Nr. 3 ist erstmals für Vergü-
tungen anzuwenden, die nach dem 31. De-
zember 1995 zufließen." 

zi) Absatz 31 a wird wie folgt gefaßt: 

„ (31 a) § 50 d Abs. 4 ist auch für Veranla-
gungszeiträume vor 1997 anzuwenden." 

z2) Der bisherige Absatz 32 a wird aufgehoben. 

13a. § 63 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 32 Abs. 3 bis 5 gilt entsprechend." 

13b. In § 66 Abs. 1 wird die Zahl „200" durch die 
Zahl „220" ersetzt. 

13c. In § 70 Abs. 2 werden die Worte „die Zahlung 
des Kindergeldes" durch die Worte „den An-
spruch auf Kindergeld" ersetzt. 

14. unverändert 
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Artikel 13 
Änderung der Einkommensteuer- 

Durchführungsverordnung 

Die Einkommensteuer-Durchführungsverordnung 
1990 in der Fassung der Bekanntmachung vom 
28. Juli 1992 (BGBl. I S. 1418), zuletzt geändert durch 
das Gesetz vom 18. Dezember 1995 (BGBl. I S. 1959), 
wird wie folgt geändert: 

1. § 82 f wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„ (2) Im Fall der Anschaffung eines Handels-
schiffs ist Absatz 1 nur anzuwenden, wenn das 
Handelsschiff vor dem 1. Januar 1996 in unge-
brauchtem Zustand vom Hersteller oder nach 
dem 31. Dezember 1995 auf Grund eines vor 
dem 1. Mai 1996 abgeschlossenen Kaufvertrags 
bis zum Ablauf des vierten auf das Jahr der Fer-
tigstellung folgenden Jahres erworben worden 
ist. " 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

Artikel 13 
Änderung der Einkommensteuer- 

Durchführungsverordnung 

Die Einkommensteuer-Durchführungsverordnung 
1990 in der Fassung der Bekanntmachung vom 
28. Juli 1992 (BGBl. I S. 1418), zuletzt geändert durch 
das Gesetz vom 18. Dezember 1995 (BGBl. I S. 1959), 
wird wie folgt geändert: 

1. In § 30 Abs. 1 wird Satz 4 gestrichen. 

2. § 64 wird wie folgt gefaßt: 

„§64 
Mitwirkung der Gesundheitsbehörden 

beim Nachweis des Gesundheitszustandes 
für steuerliche Zwecke 

Die zuständigen Gesundheitsbehörden haben 
auf Verlangen des Steuerpflichtigen die für 
steuerliche Zwecke erforderlichen Gesundheits-
zeugnisse, Gutachten oder Bescheinigungen 
auszustellen." 

3. § 65 EStDV wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Die gesundheitlichen Merkmale „blind" 
und „hilflos" hat der Steuerpflichtige durch 
einen Ausweis nach dem Schwerbehinder-
tengesetz, der mit den Merkzeichen „Bl" 
oder „H" gekennzeichnet ist, oder durch ei-
nen Bescheid der für die Durchführung des 
Bundesversorgungsgesetzes zuständigen Be-
hörde, der die entsprechenden Feststellun-
gen enthält, nachzuweisen. Dem Merkzei-
chen „H" steht die Einstufung als Schwerst-
pflegebedürftiger in Pflegestufe III nach dem 
Sozialgesetzbuch XI, dem Bundessozialhilfe-
gesetz oder diesen entsprechenden gesetz-
lichen Bestimmungen gleich; dies ist durch 
Vorlage des entsprechenden Bescheides 
nachzuweisen." 

b) Absatz 3 wird aufgehoben. 

c) Absatz 4 wird Absatz 3. 

d) Absatz 5 wird Absatz 4. 

1. § 82 f Abs. 5 wird wie folgt gefaßt: 
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b) Absatz 5 wird wie folgt gefaßt: 

„(5) Die Abschreibungen nach Absatz 1 kön-
nen für Handelsschiffe in Anspruch genommen 
werden, die auf Grund eines vor dem 1. Mai 
1996 abgeschlossenen Bauvertrags hergestellt 
und vor dem 1. Januar 2000 angeschafft oder 
hergestellt werden. " 

2. § 84 Abs. 3 a wird wie folgt gefaßt: 

„(3a) § 56 ist mit der Maßgabe anzuwenden, daß 
der Gesamtbetrag der Einkünfte 

1. für den Veranlagungszeitraum 1998 

a) in Satz 1 Nr. 1 Buchstabe a mehr als 24 947 
Deutsche Mark, 

b) in Satz 1 Nr. 2 Buchstabe a mehr als 12 473 
Deutsche Mark 

beträgt; 

2. für Veranlagungszeiträume ab 1999 

a) in Satz 1 Nr. 1 Buchstabe a mehr als 26 351 
Deutsche Mark, 

b) in Satz 1 Nr. 2 Buchstabe a mehr als 13 175 
Deutsche Mark 

beträgt."  

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

„(5) Die Abschreibungen nach Absatz 1 kön-
nen nur in Anspruch genommen werden, wenn 
das Handelsschiff vor dem 1. Januar 1999 ange-
schafft oder hergestellt wird und der Kaufver-
trag oder Bauvertrag vor dem 25. April 1996 ab-
geschlossen worden ist. Bei Steuerpflichtigen, 
die in eine Gesellschaft im Sinne des § 15 Abs. 1 
Nr. 2 und Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes 
nach Abschluß des Schiffbauvertrags (Unter-
zeichnung des Hauptvertrags) eintreten, sind 
Sonderabschreibungen nur zulässig, wenn sie 
der Gesellschaft vor dem 1. Januar 1999 beitre-
ten." 

2. unverändert 

Artikel 13 a 
Änderung des Körperschaftsteuergesetzes 

Das Körperschaftsteuergesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 22. Februar 1996 (BGBl. I 
S. 340) wird wie folgt geändert: 

1. § 5 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 2 a wird wie folgt gefaßt: 

„2 a. die Bundesanstalt für vereinigungsbe-
dingte Sonderaufgaben;" 

b) Am Ende der Nummer 21 werden der Punkt 
durch ein Semikolon ersetzt und folgende 
Nummer 22 angefügt: 

„22. gemeinsame Einrichtungen der Tarifver-
tragsparteien im Sinne des § 4 Abs. 2 
des Tarifvertragsgesetzes vom 25. August 
i969 (BGBl. I S. 1323), die satzungsmä-
ßige Beiträge auf der Grundlage des 
§ 186 a des Arbeitsförderungsgesetzes 
vom 25. Juni 1969 (BGBl. I S. 582) oder 
tarifvertraglicher Vereinbarungen erhe-
ben und Leistungen ausschließlich an die 
tarifgebundenen Arbeitnehmer des Ge-
werbezweigs oder an deren Hinterbliebe-
ne erbringen. wenn sie dabei zu nicht 
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steuerbegünstigten Be trieben derselben 
oder ähnlicher Art nicht in größerem Um-
fang in We ttbewerb treten, als es bei Er-
füllung ihrer begünstigten Aufgaben un-
vermeidlich ist. Wird ein wirtschaftlicher 
Geschäftsbetrieb unterhalten, dessen Tä-
tigkeit nicht ausschließlich auf die Erfül-
lung der begünstigten Tätigkeiten gerich

-

tet ist, ist die Steuerbefreiung insoweit 
ausgeschlossen." 

2. § 54 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2 a ein-
gefügt: 

„(2 a) § 5 Abs. 1 Nr. 2 a ist erstmals für den 
Veranlagungszeitraum 1995 anzuwenden. § 5 
Abs. 1 Nr. 2 a des Körperschaftsteuergesetzes 
1991 in der Fassung der Bekanntmachung vom 
11. März 1991 (BGBl I S. 638) ist letztmals 
für den Veranlagungszeitraum 1994 anzuwen-
den." 

b) Der bisherige Absatz 2 a wird Absatz 2 c. 

Artikel 13 b 

Änderung des Umwandlungssteuergesetzes 

Das Umwandlungssteuergesetz vom 28. Oktober 
1994 (BGBl. I S. 3267), zuletzt geändert durch das 
Gesetz vom 18. Dezember 1995 (BGBl. I S. 1959), 
wird wie folgt geändert: 

1. In § 18 Abs. 4 wird folgender Satz angefügt: 

„Satz 1 gilt entsprechend, soweit ein Teilbetrieb 
oder ein Anteil an der Personengesellschaft auf-
gegeben oder veräußert wird." 

2. § 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 wird wie folgt gefaßt: 

„3. die Kapitalgesellschaft, an der die Anteile be-
stehen, aufgelöst und abgewickelt wird oder 
das Kapital dieser Gesellschaft herabgesetzt 
und zurückgezahlt wird oder Eigenkapital im 
Sinne des § 30 Abs. 2 Nr. 4 des Körperschaft-
steuergesetzes ausgeschüttet oder zurück-
gezahlt wird, soweit die Bezüge nicht die Vor-
aussetzungen des § 20 Abs. 1 Nr. 1 oder Nr. 2 
des Einkommensteuergesetzes erfüllen oder". 

3. § 27 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2 a ein-
gefügt: 

„(2 a) § 18 Abs. 4 ist erstmals auf Aufgabe- 
 und Veräußerungsvorgänge anzuwenden, die 

nach dem 31. Dezember 1996 erfolgen." 

b) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 ange-
fügt: 

„(4) § 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 in der Fas-
sung des Artikels 13 b des Gesetzes vom ... 
(BGBl....) - JStG 1997 - ist erstmals auf Vor-
gänge anzuwenden, die nach dem 31. Dezem-
ber 1996 erfolgen." 
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Artikel 14 

Änderung des Gewerbesteuergesetzes 

Das Gewerbesteuergesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 21. März 1991 (BGBl. I S. 814), 
zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 
18. Dezember 1995 (BGBl. I S. 1959), wird wie folgt 
geändert: 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

Artikel 13 c 
Änderung des Außensteuergesetzes 

Das Außensteuergesetz vom 8. September 1972 
(BGBl. I S. 1713), zuletzt geändert durch Artikel 4 
des Gesetzes vom 28. Oktober 1994 (BGBl. I S. 3267), 
wird wie folgt geändert: 

1. § 3 wird mit Wirkung zum 1. Januar 1997 aufge-
hoben. 

2. In § 5 Abs. 1 Satz 2 werden die Worte „ ,im Fall 
des § 3 der Person" mit Wirkung zum 1. Januar 
1997 gestrichen. 

3. § 20 Abs. 3 wird mit Wirkung zum 1. Januar 1997 
aufgehoben. 

4. § 21 wird mit Wirkung zum 1. Januar 1997 wie 
folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird Nummer 3 gestrichen. 

b) Absatz 7 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 wird die Angabe „ § 20 Abs. 2 
und 3" durch die Angabe „§ 20 Abs. 2" er-
setzt. 

bb) Die Sätze 3 und 4 werden gestrichen. 

Artikel 14 
Änderung des Gewerbesteuergesetzes 

Das Gewerbesteuergesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 21. März 1991 (BGBl. I S. 814), 
zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 
18. Dezember 1995 (BGBl. I S. 1959), wird wie folgt 
geändert: 

01. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 3 wie folgt gefaßt: 

„3. die Bundesanstalt für vereinigungsbe-
dingte Sonderaufgaben;" 

b) In Nummer 28 werden der Punkt am Ende 
durch ein Semikolon ersetzt und folgende 
Nummer 29 angefügt: 

„29. gemeinsame Einrichtungen im Sinne 
des § 5 Abs. 1 Nr. 22 des Körperschaft-
steuergesetzes, soweit sie von der Kör-
perschaftsteuer be freit sind." 

02. § 9 Nr. 3 wird wie folgt gefaßt: 

„3. den Teil des Gewerbeertrags eines inländi-
schen Unternehmens, der auf eine nicht im 
Inland belegene Betriebsstätte entfällt. Bei 
Unternehmen, die ausschließlich den Be-
trieb von eigenen oder gecharterten Han-
delsschiffen im internationalen Verkehr 
zum Gegenstand haben, gelten 80 vom Hun-
dert des Gewerbeertrags als auf eine nicht 
im Inland belegene Betriebsstätte entfal-
lend. Ist Gegenstand eines Betriebs nicht 
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1. § 29 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ (1) Zerlegungsmaßstab ist das Verhältnis, 
in dem die Summe der Arbeitslöhne, die an 
die bei allen Betriebsstätten (§ 28) beschäftig-
ten Arbeitnehmer gezahlt worden sind, zu 
den Arbeitslöhnen steht, die an die bei den 
Betriebsstätten der einzelnen Gemeinden be-
schäftigten Arbeitnehmer gezahlt worden 
sind. " 

b) In Absatz 2 werden die Worte „Betriebsein-
nahmen oder" gestrichen. 

c) In Absatz 3 werden die Worte „Betriebsein-
nahmen oder" gestrichen. 

2. § 36 Abs. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Die vorstehende Fassung dieses Gesetzes 
ist, soweit in den folgenden Absätzen nicht ande-
res bestimmt ist, erstmals für den Erhebungszeit-
raum 1997 anzuwenden. " 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

ausschließlich der Betrieb von Handelsschif-
fen im internationalen Verkehr, so gelten 
80 vom Hundert des Teils des Gewerbeer-
trags, der auf den Betrieb von Handelsschif-
fen im internationalen Verkehr entfällt, als 
auf eine nicht im Inland belegene Betriebs-
stätte entfallend; in diesem Fall ist Voraus-
setzung, daß dieser Teil gesondert ermittelt 
wird. Handelsschiffe werden im internatio-
nalen Verkehr betrieben, wenn eigene oder 
gecharterte Handelsschilfe im Wirtschafts-
jahr überwiegend zur Beförderung von Per-
sonen und Gütern im Verkehr mit oder zwi-
schen ausländischen Häfen, innerhalb eines 
ausländischen Hafens oder zwischen einem 
ausländischen Hafen und der freien See ein-
gesetzt werden. Für die Anwendung der 
Sätze 2 bis 4 gilt § 34 c Abs. 4 Satz 3 des Ein-
kommensteuergesetzes entsprechend;". 

1. unverändert 

2. § 36 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert 

(1) unverändert 

b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2 a ein-
gefügt: 

„(2 a) § 3 Nr. 3 ist erstmals für den Erhe-
bungszeitraum 1995 anzuwenden. § 3 Nr. 3 
des Gewerbesteuergesetzes 1991 in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 21. März 
1991 (BGBl. I S. 814) ist letztmals für den Er-
hebungszeitraum 1994 anzuwenden." 

c) Nach Absatz 2 e wird folgender Absatz 2 f 
eingefügt: 

„(2 f) j 3 Nr. 29 ist erstmals für den Erhe-
bungszeitraum 1996 anzuwenden." 

d) Die bisherigen Absätze 2 a bis 2 f werden die 
Absätze 2 b bis 2 g. 
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Artikel 15 
Änderung der Gewerbesteuer- 

Durchführungsverordnung 

Die Gewerbesteuer-Durchführungsverordnung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 21. März 
1991 (BGBl. I S. 831), zuletzt geändert durch Arti-
kel 17 des Gesetzes vom 11. Oktober 1995 (BGBl. I 
S. 1250), wird wie folgt geändert: 

1. § 33 wird aufgehoben. 

2. § 36 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 36 

Anwendungszeitraum 

Die vorstehende Fassung dieser Verordnung ist 
erstmals für den Erhebungszeitraum 1997 anzu-
wenden. " 3 ) 

3) Artikel 16 (Änderung des Umsatzsteuergesetzes), Artikel 17 
(Änderung der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung) 
und Artikel 18 (Änderung des Steuerberatungsgesetzes) 
sind bereits in eigener Beschlußempfehlung (BT-Druck-
sache 13/5758) enthalten. 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

Artikel 15 
Änderung der Gewerbesteuer- 

Durchführungsverordnung 

Die Gewerbesteuer-Durchführungsverordnung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 21. März 
1991 (BGBl. I S. 831), zuletzt geändert durch Arti-
kel 17 des Gesetzes vom 11. Oktober 1995 (BGBl. I 
S. 1250), wird wie folgt geändert: 

1. unverändert 

1a. j 34 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 34 
Kleinbeträge bei Verlegung 

der Geschäftsleitung 
Hat das Unternehmen die Geschäftsleitung im 

Laufe des Erhebungszeitraums in eine andere 
Gemeinde verlegt, so ist der Kleinbetrag der Ge-
meinde zuzuweisen, in der sich die Geschäftslei-
tung am Ende des Erhebungszeitraums befin-
det." 

2. § 36 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 36 

Anwendungszeitraum 

(1) Die vorstehende Fassung dieser Verordnung 
ist, soweit in dem folgenden Absatz nichts ande-
res bestimmt ist, erstmals für den Erhebungszeit-
raum 1997 anzuwenden. 

(2) § 34 ist erstmals für den Erhebungszeitraum 
1996 anzuwenden." 

Artikel 18 a 
Änderung des Mineralölsteuergesetzes 

Das Mineralölsteuergesetz vom 21. Dezember 
1992 (BGBl. I S. 2150, 2185; 1993 I S. 169), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 12. Juli 
1996 (BGBl. I S. 962), wird wie folgt geändert: 

1. In § 14 Abs. 1 Nr. 2 werden nach den Worten 
„freien Verkehr" die Worte , „ das Verfahren der 
aktiven Veredelung, die darin besteht, daß Kra ft- 

 

oder Heizstoffe in Waren der Abschnitte XVI und 
XVII der Kombinierten Nomenklatur eingefüllt 
werden," eingefügt. 

2. § 24 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 wird aufgehoben. 

Artikel 18 b 

Änderung der Mineralölsteuer

-

Durchführungsverordnung 

Die Mineralölsteuer-Durchführungsverordnung 
vom 15. September 1993 (BGBl. I S. 1602), zuletzt 
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Artikel 19 
Änderung des EG-Amtshilfe-Gesetzes 

Das EG-Amtshilfe-Gesetz vom 19. Dezember 1985 
(BGBl. I S. 2436,2441) wird wie folgt geändert: 

1. In § 1 a wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) Das Bundesministerium der Finanzen kann 
in Abstimmung mit den zuständigen obersten Lan-
desbehörden den Auskunftsaustausch für den Be-
reich der Umsatzsteuer auf eine Landesbehörde 
übertragen." 

2. § 2 Abs. 3 wird wie folgt gefaßt: 

„(3) Die Finanzbehörden können mit den zu-
ständigen Finanzbehörden eines Mitgliedstaates 
nach Maßgabe einer Verwaltungsvereinbarung 
und auf der Grundlage der Gegenseitigkeit in 
einen regelmäßigen Austausch von Auskünften 
über gleichartige Sachverhalte der folgenden Art 
eintreten: 

1. Überlassung ausländischer Arbeitnehmer und 
Gestaltungen zur Umgehung deutscher Rechts-
vorschriften auf diesem Gebiet; 

2. Vorbringen eines Sachverhaltes, auf Grund des-
sen eine Steuerermäßigung oder Steuerbefrei-
ung gewährt worden ist, die für den Steuer-
pflichtigen zu einer Besteuerung oder Steuer-
erhöhung im anderen Mitgliedstaat führen 
könnte; 

3. Einkünfte und Vermögen, die für die Besteue-
rung durch einen Mitgliedstaat von Interesse 
sein könnten; 

4. Vergütung der Vorsteuerbeträge in dem beson-
deren Verfahren nach § 18 Abs. 9 des Umsatz-
steuergesetzes; 

5. Lieferungen neuer Fahrzeuge im Sinne des 
§ 18c des Umsatzsteuergesetzes und Lieferun-
gen dieser Fahrzeuge durch Fahrzeuglieferer 
im Sinne des § 2 a des Umsatzsteuergesetzes." 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

geändert durch die Verordnung vom 23. Juli 1996 
(BGBl. I S. 1101), wird wie folgt geändert: 

In § 44 wird nach Absatz 2 der folgende neue Ab-
satz 2 a eingefügt: 

„(2 a) Mineralöl nach Absatz 1 darf abweichend 
von § 23 Satz 1 des Gesetzes nicht in ein Verfahren 
der aktiven Veredelung übergeführt werden, die 
darin besteht, daß Kraft- oder Heizstoffe in Waren 
der Abschnitte XVI und XVII der Kombinierten No-
menklatur eingefüllt werden." 

Artikel 19 
Änderung des EG-Amtshilfe-Gesetzes 

Das EG-Amtshilfe-Gesetz vom 19. Dezember 1985 
(BGBl. I S. 2436, 2441) wird wie folgt geändert: 

1. unverändert 

2. § 2 Abs. 3 wird wie folgt gefaßt: 

„ (3) Die Finanzbehörden können mit den zu-
ständigen Finanzbehörden eines Mitgliedstaates 
nach Maßgabe einer Verwaltungsvereinbarung 
und auf der Grundlage der Gegenseitigkeit in 
einen regelmäßigen Austausch von Auskünften 
über gleichartige Sachverhalte der folgenden A rt 

 eintreten: 

1. unverändert 

2. unverändert 

3. Einkünfte und Vermögen, deren Kenntnis für 
die Besteuerung durch einen Mitgliedstaat er

-

forderlich sein könnte; 

4. unverändert 

5. unverändert 

Eine Anhörung ist abweichend von § 117 Abs. 4 
Satz 3 Abgabenordnung nicht erforderlich. 

3. § 3 Abs. 1 wird um folgende Nummer 3 a ergänzt : 

„3 a. wenn ein angemessener Datenschutz in dem 
Mitgliedstaat nicht gewährleistet ist." 
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Entwurf 

Artikel 20 
Änderung der Abgabenordnung 

Die Abgabenordnung vom 16. März 1976 (BGBl. I 
S. 613; 1977 I S. 269), zuletzt geändert durch Arti-
kel 14 des Gesetzes vom 18. Dezember 1995 (BGBl. I 
S. 1959), wird wie folgt geändert: 

1. In § 67 Abs. 1 wird der Klammerzusatz wie folgt 
gefaßt: 

„(§§ 11, 13 und 26 der Bundespflegesatzverord-
nung)" . 

2. In § 68 Nr. 8 werden am Ende der Punkt durch ein 
Komma ersetzt und folgende neue Nummer 9 an

-gefügt: 

„9. Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen, 
deren Träger sich überwiegend aus Zuwen-
dungen der öffentlichen Hand oder Dritter 
oder aus der Vermögensverwaltung finanziert. 
Der Wissenschaft und Forschung dient auch 
die Auftragsforschung. Nicht zum Zweck-
betrieb gehören Tätigkeiten, die sich auf die 
Anwendung gesicherter wissenschaftlicher Er-
kenntnisse beschränken, die Übernahme von 
Projektträgerschaften sowie wirtschaftliche 
Tätigkeiten ohne Forschungsbezug." 

3. § 141 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

In Satz 1 wird die Nummer 2 gestrichen. 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

Artikel 20 
Änderung der Abgabenordnung 

Die Abgabenordnung vom 16. März 1976 (BGBl. I 
S. 613; 1977 I S. 269), zuletzt geändert durch Arti-
kel 14 des Gesetzes vom 18. Dezember 1995 (BGBl. I 
S. 1959), wird wie folgt geändert: 

1. unverändert 

2. unverändert 

3. unverändert 

4. 1 171 Abs. 10 wird wie folgt gefaßt: 

„(10) Soweit für die Festsetzung einer Steuer 
ein Feststellungsbescheid, ein Steuermeßbe-
scheid oder ein anderer Verwaltungsakt bindend 
ist (Grundlagenbescheid), endet die Festsetzungs-
frist nicht vor Ablauf von zwei Jahren nach Be-
kanntgabe des Grundlagenbescheides." 

5. § 233 a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Führt die Festsetzung der Einkommen-, Kör-
perschaft-, Vermögen-, Umsatz- oder Gewer-
besteuer zu einem Unterschiedsbetrag im 
Sinne des Absatzes 3, ist dieser zu verzinsen." 

b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz einge-
fügt: 

„(2 a) Soweit die Steuerfestsetzung auf der 
Berücksichtigung eines rückwirkenden Ereig-
nisses (§ 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und Abs. 2) 
oder auf einem Verlustabzug nach § 10 d 
Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes beruht, 
beginnt der Zinslauf abweichend von Absatz 2 
Satz 1 15 Monate nach Ablauf des Kalender-
jahres, in dem das rückwirkende Ereignis ein-
getreten oder der Verlust entstanden ist." 

c) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Maßgebend für die Zinsberechnung ist die 
festgesetzte Steuer, vermindert um die anzu

-

rechnenden Steuerabzugsbeträge, um die an- 
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Entwurf 

Artikel 21 
Änderung des Einführungsgesetzes 

zur Abgabenordnung 

Artikel 97 des Einführungsgesetzes zur Abgaben-
ordnung vom 14. Dezember 1976 (BGBl. I S. 3341; 
1977 I S. 667), das zuletzt durch Artikel 15 des Geset-
zes vom 18. Dezember 1995 (BGBl. I S. 1959) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

zurechnende Körperschaftsteuer und um die 
bis zum Beginn des Zinslaufs festgesetzten 
Vorauszahlungen (Unterschiedsbetrag)." 

6. In § 361 Abs. 2 werden nach Satz 2 die folgenden 
Sätze eingefügt: 

„Ist der Verwaltungsakt schon vollzogen, tritt an 
die Stelle der Aussetzung der Vollziehung die 
Aufhebung der Vollziehung. Bei Steuerbeschei-
den sind die Aussetzung und die Aufhebung der 
Vollziehung auf die festgesetzte Steuer, vermin-
dert um die anzurechnenden Steuerabzugsbe-
träge, um die anzurechnende Körperschaftsteuer 
und um die festgesetzten Vorauszahlungen, be-
schränkt; dies gilt nicht, wenn die Aussetzung 
oder Aufhebung der Vollziehung zur Abwendung 
wesentlicher Nachteile nötig erscheint." 

Artikel 20 a 
Änderung der Finanzgerichtsordnung 

§ 69 der Finanzgerichtsordnung vom 6. Oktober 
1965 (BGBl. I S. 1477), die zuletzt durch Artikel 6 
des Gesetzes vom 24. Juni 1994 (BGBl. I S. 1395) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 2 werden die folgenden Sätze ange-
fügt: 

„Ist der Verwaltungsakt schon vollzogen, tritt an 
die Stelle der Aussetzung der Vollziehung die 
Aufhebung der Vollziehung. Bei Steuerbeschei-
den sind die Aussetzung und die Aufhebung der 
Vollziehung auf die festgesetzte Steuer, vermin-
dert um die anzurechnenden Steuerabzugsbe-
träge, um die anzurechnende Körperschaftsteuer 
und um die festgesetzten Vorauszahlungen, be-
schränkt; dies gilt nicht, wenn die Aussetzung 
oder Aufhebung der Vollziehung zur Abwendung 
wesentlicher Nachteile nötig erscheint." 

b) In Absatz 3 wird nach Satz 3 folgender Satz ein-
gefügt: 

„Absatz 2 Satz 8 gilt entsprechend." 

Artikel 21 
Änderung des Einführungsgesetzes 

zur Abgabenordnung 

Artikel 97 des Einführungsgesetzes zur Abgaben-
ordnung vom 14. Dezember 1976 (BGBl. I S. 3341; 
1977 I S. 667), das zuletzt durch Artikel 15 des Geset-
zes vom 18. Dezember 1995 (BGBl. I S. 1959) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 

01. In § 1 wird folgender Absatz angefügt: 

„(6) Die durch Artikel 20 des Gesetzes vom .. . 
(BGBl. I  S. . . .) geänderten Vorschriften sind auf 
alle bei Inkrafttreten dieser Vorschriften anhän-
gigen Verfahren anzuwenden, soweit nichts an-
deres bestimmt ist." 
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1. § 1 b wird wie folgt gefaßt: 

„§ 1b 

Krankenhäuser 

(1) § 67 Abs. 1 der Abgabenordnung in der Fas-
sung des Steuerbereinigungsgesetzes 1986 ist ab 
dem 1. Januar 1986 anzuwenden. 

(2) § 67 Abs. 1 der Abgabenordnung in der Fas-
sung des Gesetzes vom ... (BGBl. I S....) ist ab 
dem 1. Januar 1996 anzuwenden. Für Kranken-
häuser, die bereits mit Wirkung zum 1. Januar 
1995 Fallpauschalen und Sonderentgelte nach 
§ 11 Abs. 1 und 2 der Bundespflegesatzverord-
nung vom 26. September 1994 (BGBl. I S. 2750) 
angewandt haben, ist § 67 Abs. 1 der Abgabenord-
nung in der Fassung des in Satz 1 bezeichneten 
Gesetzes ab dem 1. Januar 1995 anzuwenden." 

2. Nach § 1 d wird folgender neuer § le eingefügt: 

„§ 1e 

Forschungseinrichtungen 

Die Vorschrift des § 68 Nr. 9 der Abgabenord-
nung über die Zweckbetriebseigenschaft von For-
schungseinrichtungen ist ab dem 1. Januar 1997 
anzuwenden. Sie ist auch für vor diesem Zeitpunkt 
beginnende Kalenderjahre anzuwenden, soweit 
Steuerfestsetzungen noch nicht bestandskräftig 
sind oder unter dem Vorbehalt der Nachprüfung 
stehen. " 

3. In § 19 wird folgender Absatz 8 angefügt: 

„(8) Die Buchführungspflicht nach § 141 Abs. 1 
Nr. 2 der Abgabenordnung in der Fassung des 
Steuerbereinigungsgesetzes 1986 vom 19. Dezem-
ber 1985 (BGBl. I S. 2436) endet mit Ablauf des 
31. Dezember 1996." 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

1. unverändert 

2. unverändert 

2 a. In f  10 wird folgender Absatz angefügt: 

„(7) § 171 Abs. 10 der Abgabenordnung in der 
Fassung des Gesetzes vom ... (BGBl. I  S. . . .) gilt 
für alle bei Inkrafttreten dieses Gesetzes noch 
nicht abgelaufenen Festsetzungsfristen." 

2 b. In j 15 wird folgender Absatz angefügt: 

„(8) § 233 a Abs. 2 a der Abgabenordnung in 
der Fassung des Gesetzes vom ... (BGBl. I  S. . . .) 
gilt in allen Fällen, in denen der Verlust nach 
dem 31. Dezember 1995 entstanden oder das 
rückwirkende Ereignis nach dem 31. Dezember 
1995 eingetreten ist." 

3. unverändert 

Artikel 21 a 
Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes 

Das Finanzverwaltungsgesetz vom 30. August 
1971 (BGBl. I S. 1426), zuletzt geändert durch Arti-
kel 6 des Gesetzes vom 18. Dezember 1995 (BGBl. I 
S. 1959), wird wie folgt geändert: 
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1. In § 5 Abs. 1 werden nach Nummer 11 der Punkt 
durch ein Semikolon ersetzt und folgende Num-
mer 12 eingefügt: 

„12. die Durchführung des Steuererstattungsver-
fahrens nach § 50 Abs. 5 Satz 4 Nr. 3 des 
Einkommensteuergesetzes." 

2. § 21 Abs. 4 wird wie folgt gefaßt: 

„(4) Das Bundesamt für Finanzen, die Familien-
kassen, soweit sie den Familienleistungsaus-
gleich nach Maßgabe der §§ 31, 62 bis 78 des 
Einkommensteuergesetzes durchführen, und die 
Landesfinanzbehörden stellen sich gegenseitig 
die für die Durchführung des § 31 des Einkom-
mensteuergesetzes erforderlichen Daten und 
Auskünfte zur Verfügung." 

Artikel 21 b 

Änderung der Kleinbetragsverordnung 

§ 4 der Kleinbetragsverordnung vom 10. Dezem-
ber 1980 (BGBl. I S. 2255), die zuletzt durch Artikel 
28 des Gesetzes vom 21. Dezember 1993 (BGBl. I 
S. 2310) geändert worden ist, wird wie folgt gefaßt: 

„§ 4 

Änderung oder Berichtigung der Investitions- 
und der Eigenheimzulage 

Investitions- oder Eigenheimzulagebescheide 
werden zum Nachteil des Anspruchsberechtigten 
nur geändert oder berichtigt, wenn sich die Investi-
tionszulage oder die Eigenheimzulage um minde-
stens 20 Deutsche Mark ändert." 

Artikel 21 c 

Änderung des Gesetzes 
über Kapitalanlagegesellschaften 

Das Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften vom 
14. Januar 1970 (BGBl. I S. 127), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 5. Oktober 1995 (BGBl. I S. 2911), 
wird wie folgt geändert: 

1. § 38 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Worte „und des § 1 Abs. 1 
Nr. 2 Buchstabe e des Vermögensteuergeset-
zes" gestrichen. 

b) Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Das Wertpapier-Sondervermögen ist vorbe-
haltlich des § 38 a von der Körperschaftsteuer 
und der Gewerbesteuer befreit." 

2. Dem § 43 wird folgender Absatz 10 angefügt: 

„(10) § 38 Abs. 1 in der Fassung des Artikels .. . 
des Gesetzes vom ... (BGBl. I  S. . . .) ist erstmals 
für den Veranlagungszeitraum 1997 anzuwen-
den." 
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Artikel 22 
Änderung des Baugesetzbuches 

Das Baugesetzbuch in der Fassung der Bekannt-
machung vom 8. Dezember 1986 (BGBl. I S. 2253), 
zuletzt geändert durch ... vom ... (BGBl. I S....), 
wird wie folgt geändert: 

1. In § 192 Abs. 1 werden die folgenden Sätze 2 
und 3 angefügt: 

„Die Gutachterausschüsse werden für den Bereich 
einer kreisfreien Stadt oder eines Landkreises ein-
gerichtet. Die Landesregierungen können durch 
die auf Grund der Ermächtigung nach § 199 
Abs. 2 erlassene Rechtsverordnung bestimmen, 
daß Gutachterausschüsse im Einzelfall bei kreisan-
gehörigen Gemeinden verbleiben oder eingerich-
tet werden, wenn die Erfüllung ihrer Aufgaben ge-
währleistet ist. " 

2. § 196 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird Satz 4 wie folgt gefaßt: 

„Für Zwecke der steuerlichen Bewe rtung des 
Grundbesitzes sind Bodenrichtwerte nach er-
gänzenden Vorgaben der Finanzverwaltung 
zum jeweiligen Hauptfeststellungszeitpunkt 
und zum jeweiligen für die Wertverhältnisse bei 
der Bedarfsbewertung maßgebenden Zeitpunkt 
zu ermitteln. " 

b) In Absatz 2 wird Satz 1 wie folgt gefaßt: 

„Hat sich in einem Gebiet die Qualität des Bo-
dens durch einen Bebauungsplan oder andere 
Maßnahmen geändert, sind bei der nächsten 
Fortschreibung der Bodenrichtwerte auf der 
Grundlage der geänderten Qualität auch Bo-
denrichtwerte bezogen auf die Wertverhältnisse 
zum Zeitpunkt der letzten Hauptfeststellung 
und der letzten Bedarfsbewertung des Grund-
besitzes für steuerliche Zwecke zu ermitteln." 

Artikel 23 
Änderung des Vierten Buches 

Sozialgesetzbuch 

Das Vierte Buch Sozialgesetzbuch - Gemeinsame 
Vorschriften für die Sozialversicherung - (Artikel 1 
des Gesetzes vom 23. Dezember 1976, BGBl. I 
S. 3845), zuletzt geändert durch ... vom ... (BGBl. I 
S....), wird wie folgt geändert: 

1. In § 1 Abs. 2 Satz 2 werden nach dem Wort  „Ver-
sicherungsnummer" ein Komma und die Angabe 
„§ 20 Abs. 2" eingefügt. 

2. Dem § 14 wird folgender Absatz angefügt: 

„(3) Bei Verwendung eines Haushaltsschecks 
(§ 28a Abs. 7) gilt der ausgezahlte Betrag als 
Arbeitsentgelt." 

3. § 20 wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige Text wird Absatz 1. 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

Artikel 22 
Änderung des Baugesetzbuches 

Das Baugesetzbuch in der Fassung der Bekannt-
machung vom 8. Dezember 1986 (BGBl. I S. 2253), 
zuletzt geändert durch ... vom ... (BGBl. I S....), 
wird wie folgt geändert: 

1. entfällt 

2. unverändert 

Artikel 23 
Änderung des Vierten Buches 

Sozialgesetzbuch 

Das Vierte Buch Sozialgesetzbuch - Gemeinsame 
Vorschriften für die Sozialversicherung - (Artikel 1 
des Gesetzes vom 23. Dezember 1976, BGBl. I 
S. 3845), zuletzt geändert durch ... vom ... (BGBl. I 
S....), wird wie folgt geändert: 

1. unverändert 

2. unverändert 

3. unverändert 
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b) Folgender Absatz wird angefügt: 

„(2) Bei Verwendung eines Haushalts-
schecks (§ 28a Abs. 7) trägt der Arbeitgeber 
abweichend von den besonderen Vorschriften 
für Beschäftigte für die einzelnen Versiche-
rungszweige den Gesamtsozialversicherungs-
beitrag allein. " 

4. Dem § 28a wird folgender Absatz angefügt: 

„(7) Der Arbeitgeber kann der Einzugsstelle 
für einen im privaten Haushalt Beschäftigten bei 
jeder Lohn- oder Gehaltszahlung anstelle der 
Meldung nach Absatz 1 eine vereinfachte Mel-
dung (Haushaltsscheck) erstatten, wenn das von 
ihm gezahlte Arbeitsentgelt 1 500 Deutsche 
Mark im Kalendermonat nicht übersteigt und er 
der Einzugsstelle eine Ermächtigung zum Einzug 
des Gesamtsozialversicherungsbeitrags und der 
Umlagen nach dem Lohnfortzahlungsgesetz er-
teilt. Der Haushaltsscheck enthält insbesondere 
die in Absatz 3 genannten Angaben, soweit sie 
unter Berücksichtigung der Aufgaben der Ein-
zugsstellen nach § 28 h Abs. 3 bis 5 erforderlich 
sind. Der Haushaltsscheck ist vom Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer zu unterschreiben. Die Ab-
sätze 2 und 5 gelten nicht. Der Haushaltsscheck 
gilt für die einzelne geringfügige Beschäftigung 
als Meldung nach § 104." 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

3 a. In § 23 Abs. 1 wird in Satz 3 der Punkt am Ende 
durch ein Semikolon ersetzt und folgender 
Halbsatz angefügt: 

„dies gilt nicht bei Verwendung eines Haus-
haltsschecks." 

4. Dem § 28 a werden die folgenden Absätze ange-
fügt: 

„(7) Der Arbeitgeber kann der Einzugsstelle 
für einen im privaten Haushalt Beschäftigten bei 
jeder Lohn- oder Gehaltszahlung anstelle der 
Meldung nach Absatz 1 eine vereinfachte Mel-
dung (Haushaltsscheck) erstatten, wenn der an 
den Beschäftigten ausgezahlte Be trag  1 500 
Deutsche Mark im Kalendermonat nicht über-
steigt und der Arbeitgeber der Einzugsstelle 
eine Ermächtigung zum Einzug des Gesamtso-
zialversicherungsbeitrags und der Umlagen nach 
dem Lohnfortzahlungsgesetz erteilt; die Mel-
dung ist unverzüglich abzugeben. Bei gleich-
bleibendem ausgezahltem Be trag und bei glei-
cher wöchentlicher Stundenzahl ist die Meldung 
nach Satz 1 bei Beginn und Ende der Beschäfti-
gung und bei Änderung des ausgezahlten Be-
trags oder der wöchentlichen Arbeitsstunden 
unverzüglich zu erstatten. Der Haushaltsscheck 
ist vom Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu unter-
schreiben. Die Absätze 2 bis 4 gelten nicht. Der 
Haushaltsscheck gilt für die einzelne geringfü-
gige Beschäftigung als Meldung nach § 104. 

(8) Der Haushaltsscheck enthält 

1. den Familiennamen, Vornamen, die Anschrift 
und die Betriebsnummer des Arbeitgebers, 

2. den Familiennamen, Vornamen, die Anschrift 
und die Versicherungsnummer des Beschäf-
tigten; kann die Versicherungsnummer nicht 
angegeben werden, ist das Geburtsdatum des 
Beschäftigten einzutragen, 

3. die Angabe, ob der Beschäftigte im Zeitraum 
der Beschäftigung bei mehreren Arbeitge-
bern beschäftigt ist, und 

4. a) bei einer Meldung bei jeder Lohn- oder 
Gehaltszahlung den Zeitraum der Beschäf-
tigung, den für diesen Zeitraum ausge-
zahlten Betrag und die entsprechende 
Stundenzahl sowie am Ende der Beschäfti-
gung den Zeitpunkt der Beendigung, 

b) bei einer Meldung zu Beginn der Beschäf-
tigung deren Beginn, den monatlich aus-
zuzahlenden Betrag und die wöchent-
lichen Arbeitsstunden, 

 



Deutscher Bundestag -13. Wahlperiode 	Drucksache 13/5951 

Entwurf 

5. § 28 b wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 Nr. 1 werden nach der Angabe 
„102 bis 104" die Worte „sowie die Ge-
staltung des Beitragsnachweises" einge-
fügt. 

bb) Dem Satz 3 wird folgender Satz angefügt: 

„Die Vordrucke für den Beitragsnachweis 
werden von den Krankenkassen zur Ver-
fügung gestellt." 

b) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz ange-
fügt: 

„ (4) Die Spitzenverbände der Krankenkas-
sen, der Verband Deutscher Rentenversiche-
rungsträger, die Bundesversicherungsanstalt 
für Angestellte und die Bundesanstalt für Ar-
beit bestimmen bundeseinheitlich den Inhalt 
und die Gestaltung des Heftes mit Haushalts-
schecks und der der Einzugsstelle in diesem 
Verfahren zu erteilenden Einzugsermächti-
gung. Die Hefte mit Haushaltsschecks werden 
von den Trägern der Rentenversicherung zur 
Verfügung gestellt und bei allen Arbeits-
ämtern und Krankenkassen ausgelegt." 

6. § 28c wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige Text wird Absatz 1. 

b) Folgender Absatz wird angefügt: 

„(2) Absatz 1 Nr. 1 und 4 gilt für die Mel-
dung der Einzugsstelle nach § 28h Abs. 3 
Satz 3 entsprechend." 

7. In § 28f Abs. 3 Satz 1 werden der Punkt durch 
ein Semikolon ersetzt und die Worte „dies gilt 
nicht hinsichtlich der Beschäftigten in p rivaten 
Haushalten. " angefügt. 

8. Dem § 28h werden die folgenden Absätze ange-
fügt: 

„ (3) Bei Verwendung eines Haushaltsschecks 
berechnet die Einzugsstelle den Gesamtsozial-
versicherungsbeitrag und die Umlagen nach 
dem Lohnfortzahlungsgesetz. Sie zieht den sich 
aus dem Gesamtsozialversicherungsbeitrag und 
den Umlagen nach dem Lohnfortzahlungsgesetz 
ergebenden Gesamtbetrag vom Arbeitgeber im 
Wege des Lastschriftverfahrens ein. Die Einzugs- 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

c) bei einer Meldung wegen Änderung des 
ausgezahlten Betrags oder der wöchent-
lichen Stundenzahl den neuen Betrag, den 
Zeitpunkt der Änderung und die wöchent-
lichen Arbeitsstunden, 

d) bei einer Meldung am Ende der Beschäfti-
gung den Zeitpunkt der Beendigung. 

Bei sich anschließenden Meldungen kann von 
der Angabe der Anschrift des Arbeitgebers und 
des Beschäftigten abgesehen werden." 

5. § 28 b wird wie folgt geändert: 

a) unverändert 

b) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz ange-
fügt: 

„(4) Die Spitzenverbände der Krankenkas-
sen, der Verband Deutscher Rentenversiche-
rungsträger, die Bundesversicherungsanstalt 
für Angestellte und die Bundesanstalt für Ar-
beit bestimmen bundeseinheitlich die Gestal-
tung des Heftes mit Haushaltsschecks und der 
der Einzugsstelle in diesem Verfahren zu er-
teilenden Einzugsermächtigung. Die Hefte 
mit Haushaltsschecks werden von den Trä-
gem  der Rentenversicherung zur Verfügung 
gestellt und bei allen Arbeitsämtern und Kran-
kenkassen ausgelegt." 

6. unverändert 

7. In § 28f Abs. 3 Satz 1 werden der Punkt durch 
ein Semikolon ersetzt und die Worte „dies gilt 
nicht hinsichtlich der Beschäftigten in p rivaten 
Haushalten bei Verwendung von Haushalts-
schecks." angefügt. 

8. Dem § 28 h werden die folgenden Absätze ange-
fügt: 

„ (3) Bei Verwendung eines Haushaltsschecks 
berechnet die Einzugsstelle den Gesamtsozial-
versicherungsbeitrag und die Umlagen nach 
dem Lohnfortzahlungsgesetz. Sie zieht den sich 
aus dem Gesamtsozialversicherungsbeitrag und 
den Umlagen nach dem Lohnfortzahlungsgesetz 
ergebenden Gesamtbetrag vom Arbeitgeber im 
Wege des Lastschriftverfahrens ein. Die Einzugs- 
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stelle meldet zum Jahresende oder beim Ende 
der Beschäftigung der Datenstelle der Rentenver-
sicherungsträger die für die Rentenversicherung 
und die Bundesanstalt für Arbeit erforderlichen 
Daten eines jeden Beschäftigten und teilt diesem 
den Inhalt der Meldung schriftlich mit. 

(4) Bei Verwendung eines Haushaltsschecks 
leitet die Einzugsstelle die Umlagen nach dem 
Lohnfortzahlungsgesetz an die zuständige Kran-
kenkasse weiter. Sie bescheinigt dem Arbeitge-
ber zum Jahresende 

1. den Zeitraum, für den Pflichtbeiträge zur Ren-
tenversicherung gezahlt wurden, und 

2. die Höhe des von diesem gezahlten Arbeits-
entgelts, des von ihm getragenen Gesamtso-
zialversicherungsbeitrags und der Umlagen. 

(5) Bei Verwendung eines Haushaltsschecks 
meldet die Einzugsstelle dem für die Region der 
Einzugsstelle zuständigen Unfallversicherungs-
träger im kommunalen Bereich beim Beginn der 
Beschäftigung den p rivaten Haushalt mit seinem 
Namen und seiner Anschrift." 

9. In § 28k Abs. 2 Satz 4 werden der Punkt am 
Ende durch ein Komma ersetzt und folgender 
Buchstabe angefügt: 

„d) die vereinfachte Meldung (Haushalts-
scheck). " 

10. § 281 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden in Nummer 4 das Wo rt 
 „und" durch ein Komma ersetzt und der Num-

mer 5 das Wort  „und" sowie die folgende 
Nummer 6 angefügt: 

„6. die Durchführung des Haushaltsscheck-
verfahrens, soweit es über die Verfahren 
nach den Nummern 1 bis 5 hinausgeht 
und Aufgaben der Sozialversicherung be-
trifft, ". 

b) Folgender Absatz wird angefügt: 

„ (4) Kosten, die durch die 

1. Meldung nach § 28h Abs. 5 entstehen, 
werden vom zuständigen Unfallversiche-
rungsträger erstattet, 

2. Herstellung und den Vertrieb der Haus-
haltsscheckhefte entstehen, trägt der Bund; 

die Höhe der Kosten wird in einer Verwal-
tungsvereinbarung geregelt, die Kosten kön-
nen pauschal berechnet werden. " 

11. In § 28n Satz 1 wird die Nummer 6 gestrichen.  

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

stelle meldet beim Beginn und Ende der Beschäf-
tigung und zum Jahresende der Datenstelle der 
Rentenversicherungsträger die für die Renten-
versicherung und die Bundesanstalt für Arbeit er-
forderlichen Daten eines jeden Beschäftigten. 
Die Einzugsstelle teilt dem Beschäftigten den In-
halt der zum Jahresende abgegebenen Meldung 
schriftlich mit. " 

(4) unverändert 

(5) unverändert 

9. § 28 k wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 3 werden nach der Angabe 
„§ 28f Abs. 2" die Worte „und bei Verwen-
dung von Haushaltsschecks" eingefügt. 

b) In Absatz 2 Satz 4 werden der Punkt am Ende 
durch ein Komma ersetzt und folgender Buch-
stabe angefügt: 

„e) unverändert 

10. unverändert 

11. unverändert 
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12. Dem § 28p wird folgender Absatz angefügt: 

„(10) Arbeitgeber werden wegen der Beschäf-
tigten in privaten Haushalten nicht geprüft." 

13. § 111 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Nummer 2 wird folgende Nummer ein-
gefügt: 

„2 a. entgegen § 28a Abs. 7 eine Meldung 
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig erstattet,". 

b) In Nummer 8 wird nach der Angabe „ § 28c" 
die Angabe „Abs. 1" eingefügt. 

Artikel 24 
Änderung des Bundeskindergeldgesetzes 

Das Bundeskindergeldgesetz vom 11. Oktober 
1995 (BGBl. I S. 1250), zuletzt geändert durch das 
Gesetz vom 18. Dezember 1995 (BGBl. I S. 1959), 
wird wie folgt geändert: 

1. § 1 Abs. 1 Nr. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„2. als Entwicklungshelfer Unterhaltsleistungen 
im Sinne des § 4 Abs. 1 Nr. 1 des Entwick-
lungshelfer-Gesetzes erhält oder als Missionar 
der Missionswerke und -gesellschaften, die 
Mitglieder oder Vereinbarungspartner des 
Evangelischen Missionswerkes Hamburg, der 
Arbeitsgemeinschaft Evangelikaler Missio-
nen e. V. oder des Deutschen Katholischen 
Missionsrates sind, tätig ist oder" . 

2. § 20 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird die Zahl „1997 "  durch die Zahl 
„1998" ersetzt. 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

12. Dem § 28p wird folgender Absatz angefügt: 

„(10) Arbeitgeber werden bei Verwendung 
eines Haushaltsschecks wegen der Beschäftigten 
in privaten Haushalten nicht geprüft." 

13. § 111 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Nummer 2 wird folgende Nummer ein-
gefügt: 

„2 a. entgegen § 28 a Abs. 7 und 8 eine Mel-
dung nicht richtig oder nicht vollständig 
erstattet, ". 

b) unverändert 

Artikel 24 
Änderung des Bundeskindergeldgesetzes 

Das Bundeskindergeldgesetz vom 11. Oktober 
1995 (BGBl. I S. 1250), zuletzt geändert durch das 
Gesetz vom 18. Dezember 1995 (BGBl. I S. 1959), 
wird wie folgt geändert: 

1. unverändert 

1a.  § 2 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) Am Ende von Absatz 2 Satz 2 werden der 
Punkt durch ein Semikolon ersetzt und fol-
gender Halbsatz angefügt: 

„dieser Betrag ist zu kürzen, soweit es nach 
den Verhältnissen im Wohnsitzstaat des Kin-
des notwendig und angemessen ist." 

b) Satz 7 wird wie folgt gefaßt: 

„Für die Umrechnung ausländischer Ein-
künfte und Bezüge in Deutsche Mark ist der 
Mittelkurs der jeweils anderen Währung maß-
geblich, der an der Frankfurter Devisenbörse 
für Ende September des Jahres vor dem Ka-
lenderjahr amtlich festgestellt ist. Wird diese 
Währung an  der Frankfurter Devisenbörse 
nicht amtlich notiert, so ist der Wechselkurs 
maßgeblich, der sich zu demselben Termin 
aus dem dem internationalen Währungsfonds 
gemeldeten repräsentativen Kurs der anderen 
Währung und der Deutschen Mark ergibt." 

2. § 20 wird wie folgt geändert: 

a) entfällt 
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b) In Absatz 2 wird die Zahl „1997" durch die Zahl 
„1998" ersetzt. 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

b) unverändert 

Artikel 24 a 
Änderung des Unterhaltsvorschußgesetzes 

Das Unterhaltsvorschußgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 19. Januar 1994 (BGBl. I 
S. 165), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Jahres-
steuergesetzes 1996 vom 11. Oktober 1995 (BGBl. I 
S. 1250), wird wie folgt geändert: 

1. In § 2 Absatz 3 werden die Worte „für denselben" 
durch die Worte „in demselben" ersetzt. 

2. In j 4 werden die Worte „für die letzten drei Mo-
nate" durch die Worte „für den letzten Monat" er-
setzt. 

3. § 7 Abs. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Für die Vergangenheit kann der in Ab-
satz 1 bezeichnete Elternteil nur von dem Zeit-
punkt an in Anspruch genommen werden, in dem 

1. die Voraussetzungen des § 1613 oder des 
§ 1615 d des Bürgerlichen Gesetzbuches vorge-
legen haben oder 

2. der in Absatz 1 bezeichnete Elternteil von dem 
Antrag auf Unterhaltsleistung Kenntnis erhal-
ten hat und er darüber belehrt worden ist, daß 
er für den geleisteten Unterhalt nach diesem 
Gesetz in Anspruch genommen werden kann." 

Artikel 24 b 

Änderung des Bundesreisekostengesetzes 

Das Bundesreisekostengesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13. November 1973 (BGBl. I 
S. 1621), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Ver-
ordnung vom 29. November 1991 (BGBl. I S 2154), 
wird wie folgt geändert: 

1. In § 5 Abs. 2 Satz 2 werden nach dem Wort 
 „Ehrenbeamte" die Worte „und ehrenamtliche 

Richter eines Disziplinar- oder Dienstgerichts" 
eingefügt. 

2. § 8 wird aufgehoben. 

3. § 9 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 9 
Tagegeld 

Die Höhe des Tagegeldes für Mehraufwendun-
gen für die Verpflegung des Dienstreisenden be-
stimmt sich nach § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 5 Satz 2 des 
Einkommensteuergesetzes." 

4. § 10 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Das Übernachtungsgeld für eine not-
wendige Übernachtung ohne belegmäßigen 
Nachweis beträgt 39 Deutsche Mark." 
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Artikel 25 
Neufassung der betroffenen Gesetze 

und Rechtsverordnungen, 
Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang 

(1) Das Bundesministerium der Finanzen kann den 
Wortlaut der durch die Artikel 1 bis 21 dieses Ge-
setzes geänderten Gesetze und Verordnungen in der 
vom Inkrafttreten der Rechtsvorschriften an gelten-
den Fassung im Bundesgesetzblatt bekanntmachen. 

(2) Die auf Artikel 3 beruhenden Teile der Erb-
schaftsteuer-Durchführungsverordnung, auf Arti-
kel 13 beruhenden Teile der Einkommensteuer-
Durchführungsverordnung, auf Artikel 15 beruhen-
den Teile der Gewerbesteuer-Durchführungsverord-
nung und auf Artikel 17 beruhenden Teile der 
Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung können auf 
Grund der einschlägigen Ermächtigungsgrundlagen 
durch Rechtsverordnung geändert oder aufgehoben 
werden. 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

b) In Absatz 3 Satz 3 werden die Worte „zwanzig 
vom Hundert des Tagegeldes (§ 9 Abs. 2)" 
durch die Worte „9 Deutsche Mark bei Über-
nachtungen im Inland, bei Übernachtungen im 
Ausland um 20 Prozent des für den Übernach-
tungsort maßgebenden Auslandstagegeldes für 
eine mehrtägige Auslandsdienstreise" ersetzt. 

c) In Absatz 4 wird folgender erster Satz einge-
fügt: 

„Für die Dauer der Benutzung von Beförde-
rungsmitteln wird ein Übernachtungsgeld 
nicht gezahlt." 

5. § 12 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

Erhält der Dienstreisende seines Amtes wegen 
unentgeltlich Verpflegung, ist 

1. von dem Tagegeld (§ 9) für das Frühstück 
20 Prozent, für das Mittag- und Abendessen 
je 35 Prozent, 

2. von der Vergütung nach § 11 Abs. i für das 
Frühstück 15 Prozent, für das Mittag- und 
Abendessen je 25 Prozent, 

mindestens jedoch für jede Mahlzeit ein Betrag 
in Höhe des maßgebenden Sachbezugswerts 
nach der Sachbezugsverordnung einzubehal-
ten." 

b) Satz 3 wird aufgehoben. 

6. § 15 Satz 2 wird aufgehoben. 

7. § 16 Abs. 5 wird aufgehoben. 

8. In § 24 Abs. 1 werden die Angaben „§§ 6, 9 Abs. 1 
und 2 und § 10 Abs. 2" durch die Angaben „§§ 6 
und 10 Abs. 2" ersetzt. 

9. § 26 wird aufgehoben. 

Artikel 25 
Neufassung der betroffenen Gesetze 

und Rechtsverordnungen, 
Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang 

(1) Das Bundesministerium der Finanzen kann den 
Wortlaut der durch die Artikel 1 bis 20, 21 bis 21 c 
dieses Gesetzes geänderten Gesetze und Verord-
nungen in der vom Inkrafttreten der Rechtsvorschrif-
ten an  geltenden Fassung im Bundesgesetzblatt be-
kanntmachen. 

(2) Die auf Artikel 3 beruhenden Teile der Erb-
schaftsteuer-Durchführungsverordnung, auf Arti-
kel 13 beruhenden Teile der Einkommensteuer-
Durchführungsverordnung, auf Artikel 15 beruhen-
den Teile der Gewerbesteuer-Durchführungsverord-
nung, auf Artikel 17b beruhenden Teile der Mineral-
ölsteuer-Durchführungsverordnung und der auf Ar-
tikel 21b beruhenden Teile der Kleinbetragsverord-
nung können auf Grund der einschlägigen Ermächti-
gungsgrundlagen durch Rechtsverordnung geändert 
oder aufgehoben werden. " 
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(3) Das Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend kann den  Wortlaut des durch 
Artikel 24 geänderten Bundeskindergeldgesetzes 
in der vom Inkrafttreten der Rechtsvorschriften an 

 geltenden Fassung im Bundesgesetzblatt bekannt-
machen. 

Artikel 26 
Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absätze 2 
bis 4 am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

(2) Artikel 24 Nr. 1 tritt mit Wirkung vom 1. Januar 
1996 in Kraft. 

(3) Artikel 9 Nr. 1 und 2, die Artikel 16, 17, 18 
und 23 mit Ausnahme der Nummern 5, 6, 9, 10 Buch-
stabe b (hinsichtlich § 281 Abs. 4 Nr. 2 des Vierten 
Buches Sozialgesetzbuch) und 11 treten am 1. Januar 
1997 in Kraft. 

(4) Artikel 23 Nr. 9 tritt am 1. Januar 1998 in Kraft. 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

(3) unverändert 

Artikel 26 
Inkrafttreten 

(1) unverändert 

(2) unverändert 

(3) Artikel 9 Nr. 1, 2 und  2a, die Artikel 13b, 13c, 
18a, 18b, 21c und 23 mit Ausnahme der Nummern 5, 
6, 9 Buchstabe b, 10 Buchstabe b (hinsichtlich § 281 
Abs. 4 Nr. 2 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch) 
und 11 sowie Artikel 24b treten am 1. Januar 1997 in 
Kraft. 

(4) Artikel 23 Nr. 9 Buchstabe b tritt am 1. Januar 
1998 in Kraft. 






